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Stadt Weiterstadt  Riedbahnstraße 6  64331 Weiterstadt 

 
 
Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung 
und des Magistrats 
 
64331 Weiterstadt 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 16. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung lade ich Sie herzlich ein für 
 

Donnerstag, 28. September 2017 um 19:00 Uhr 
im Rathaus, Sitzungsraum Verneuil sur Seine, Riedbahnstraße 6. 

 
Auf die beiliegende Tagesordnung, die Bestandteil der Einladung ist, wird verwiesen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Manfred Dittrich 
Stadtverordnetenvorsteher 
 
 
Anlagen 
Niederschriften: Stadtverordnetenversammlung vom 24. August 2017; Ausschuss für Umwelt und 
Energie, vom 14. September 2017, Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr und Ausschuss für 
Umwelt und Energie vom 18. September 2017 
Drucksachen:10/0337, 10/0337/1, 10/0338, 10/0338/1, 10/0339, 10/0340, 10/0340/1, 10/0349, 10/0085/3, 
10/0248/5, 10/0331/1, 10/0347, 10/0348 
Drucksachen für Haupt- und Finanzausschuss: 10/0336/1, 10/0329/1 



Tagesordnung 
zur 16. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung  
am 28. September 2017 um 19:00 Uhr 
 

 Drucksache 

 1. 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung vom 24. August 2017 

 

 2. Bericht des Bürgermeisters  

 3. Ausbau des Bahnhofes in Weiterstadt; Anfrage der ALW-Fraktion 10/0337 

 3 .1. Beantwortung der Anfrage 10/0337/1 

 4. Schlossturm Gräfenhausen; Anfrage der ALW-Fraktion 10/0338 

 4.1. Beantwortung der Anfrage 10/0338/1 

 5. Vorlage des Umweltberichtes; Anfrage der ALW-Fraktion 10/0339 

 6. Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen; Anfrage der CDU-Fraktion 10/0340 

 6.1. Beantwortung der Anfrage 10/0340/1 

 7. 
Immobilienwirtschaft in Weiterstadt; Anfrage der Fraktionen von SPD und 
FWW 

10/0349 

 8. Elektromobilität für Weiterstadt 10/0190/3 

 9. 
Entwicklung eines städtebaulichen Konzeptes für Apfelbaumgarten II;  
Interessenbekundungsverfahren zur Ausschreibung eines Masterplans 

10/0073/6 

10. 
Sachstandsbericht zur Umsetzung von anstehenden größeren Projekten 
(Sanierungen/Neubauten) 

10/0205/3 

10.1. Folgekostenberechnung 10/0205/4 

11. 
Darstellung der Auswirkungen der beschlossenen investiven Maßnahmen 
auf die Finanzsituation der Stadt Weiterstadt und die Folgen daraus; 
Antrag der FWW-Fraktion 

10/0328 

12. 
Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Weiterstadt, 
Sondernutzungssatzung 

10/0309/1 

13. 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 des 
Eigenbetriebes Stadtwerke 

10/0298/2 

14. 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 des 
Eigenbetriebes Kommunaler Immobilienservice 

10/0315/1 

15. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30. Juni 2017 10/0321/1 

16. Ratenstundungsantrag für Gewerbesteuerforderungen 10/0085/3 

17. 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Am Stein“ in Weiterstadt, 
Gemarkung Braunshardt; Abwägungs- und Satzungsbeschluss 

10/0248/5 

18. Zwischenbericht „Förderung Ganztagsschulentwicklung ab 2018“ 10/0331/1 

19. 
Sanierungskonzept für Feld- und Wirtschaftswege; Antrag der  
FWW-Fraktion 

10/0347 

20. 
Installation von Pfandringen an öffentlichen Plätzen; Antrag der  
SPD-Fraktion 

10/0348 

21. Mitteilungen  

 



 
 

 
 

NIEDERSCHRIFT 
 
 

15. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Weiterstadt 

 
 

10. Legislaturperiode 2016/2021 

 
 

 

 
 

am 24. August 2017 

im 
Rathaus, Riedbahnstraße 6, 
Sitzungsraum Verneuil sur Seine 

Beginn 19:00 Uhr 

Ende 20:25 Uhr 

Ö  1Ö  1
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Anwesende: 
 

SPD-Fraktion 
Ackermann, Klaus  
Enzmann, Andreas  
Fischer, Wilhelm  
Girardi, Donato  
Gürkan, Benjamin  
Harnischfeger, Lukas  
Hofmann, Doris  ab Top 8  
Keil, Kathrin  
Koch, Alexander Dr.  
Kurpiers, Christian  
Salzer, Risto Dr.  
Stein, Reinhold  

CDU-Fraktion 
Brunner, Bernd  
Dürr, Ina  
Mager, Marcus  
Nungesser, Werner  
Sehlbach, Sebastian  
Snitil, Melinda  
Tillmann, Ursel  

ALW-Fraktion 
Amend, Heinz Günther  
Becker, Birgit  
Petri, Heinz-Ludwig  
Pohl, Barbara Dr.  
Wächter, Gunter  

FWW-Fraktion 
Heßberger, Michael  
Lorenz, Lydia  
Moczygemba, Eugen  
Weldert, Kurt  

Magistrat 
Berger, Manfred  
Fischer, Willi  
Geter, Stephan  
Hamm, Udo Dr.  
Hasenauer, Josef  
Mager, Philipp  
Merlau, Günter  

Möller, Ralf  
Pohl, Edgar  
Reitz-Gottschall, Angelika  
Thalheimer, Werner  

Ausländerbeirat 
Tomasulo, Maria Donata  

Seniorenbeirat 
Keil, Margot  

Beirat zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen 
Bogorinski, Erik  

Schriftführung 
Zettel, Annette  

Verwaltung 
Wesp, Frank  

Presse 
Darmstädter Echo: Eisenmann, Sabine  
Wochenkurier: Iftode, Georgeta  
 
 
Entschuldigt fehlen: 

SPD-Fraktion 
Dittrich, Manfred  
Hofmann, Heike  
Naas, Stefanie  
Sausner, Barbara  
Schafhausen, Julius  

CDU-Fraktion 
Köhler, Lutz  
Meinhardt, Lisa  

ALW-Fraktion 
Geertz, Matthias  
Möllmann, Martin  

Magistrat 
Spätling-Slomka, Dorothea  
 
 

 
 
 
 
 
Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin Dr. Pohl eröffnet die Sitzung und stellt fest, 
dass die Einladungen fristgerecht und ordnungsgemäß ergangen sind (§§ 56 und 58 HGO), 
die Sitzung öffentlich bekannt gemacht wurde (§ 58 HGO) und die Stadtverordnetenver-
sammlung beschlussfähig ist. 
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Als Tischvorlagen liegen die Drucksachen 
 
- 10/0206/4 zum Bebauungsplan „21. Änderung Darmstädter Straße“, Gemarkung Weiter-

stadt zu Top 3 
- 10/0205/4 zum Sachstandsbericht zur Umsetzung von anstehenden größeren Projekten 

zu Top 18 
 
vor. 
 
Die Drucksache Umgestaltung Darmstädter Straße; Markierung eines „Schutzstreifens“ ana-
log zu der Rudolf-Diesel-Straße, Drucksache 10/0153/4, Top 12, wurde nicht vom Magistrat 
an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weitergeleitet. Der Top wird 
abgesetzt. 
 
Stellv. Stadtverordnetenvorsteherin Dr. Pohl schlägt vor, die Tagesordnungspunkte 
 
- Top 18 - Sachstandsbericht zur Umsetzung von anstehenden größeren Projekten (Sanie-

rungen/Neubauten), Drucksache 10/0205/3 und  
 

- Top 19 Darstellung der Auswirkungen der beschlossenen investiven Maßnahmen auf die 
Finanzsituation der Stadt Weiterstadt und die Folgen daraus; Antrag der FWW-Fraktion, 
Drucksache 10/0328 gemeinsam aufzurufen und als Tagesordnungspunkte 8 und 9 vor-
ziehen. 

 
Einwendungen gegen diesen Vorschlag werden nicht erhoben. Folgende Tagesordnung wird  
festgestellt. 
 
 

 Drucksache 

 1. 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 29. Juni 2017 

 

 2. Bericht des Bürgermeisters  

 3. 
Bebauungsplan "21. Änderung Darmstädter Straße", Gemarkung Weiter-
stadt, Flur 1, Nr. 93/8 und 93/11 (Darmstädter Straße 1 und 3); 
Offenlagebeschluss 

10/0206/3 

 3.1. Arbeitsauftrag aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 10/0206/4 

 4. 
Warteunterstand für die Bushaltestellen der Hessenwaldschule; Antrag der 
CDU-Fraktion 

10/0138 

 4.1. Zwei zusätzliche Wartehallen an der Hessenwaldschule 10/0138/2 

 4.2. 
Wartehalle an der Hessenwaldschule; Arbeitsaufträge aus der Ausschuss-
sitzung 

10/0138/4 

 5. 

Dritte Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000, Entwurf 
Stand Beschluss der Landesregierung vom 27. März 2017; 
Stellungnahme der Stadt Weiterstadt im Rahmen der Beteiligung nach  
§ 4 Abs. 2 Hessisches Landesplanungsgesetz vom 5. Juli 2017 

10/0318/1 

 6. Neufassung der Hauptsatzung 10/0285/1 

 7. Neufassung der Vereinsförderrichtlinien 10/0250/1 

 7.1. Arbeitsaufträge aus dem Haupt- und Finanzausschuss 10/0250/3 
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 8. 
Sachstandsbericht zur Umsetzung von anstehenden größeren Projekten 
(Sanierungen/Neubauten) 

10/0205/3 

 8.1. Berechnung der Folgekosten 10/0205/4 

 9. 
Darstellung der Auswirkungen der beschlossenen investiven Maßnahmen 
auf die Finanzsituation der Stadt Weiterstadt und die Folgen daraus; An-
trag der FWW-Fraktion 

10/0328 

 10. 
Stellungnahme des Bildungsbeirates zur Konzeptstudie Albrecht-Dürer-
Schule des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

10/0325/1 

 11. Elektromobilität für Weiterstadt 10/0190/3 

 12. Onleihe - Digitale Medienausleihe in der Stadtbücherei 10/0022/2 

 13. 
Ausstellung einer Bürgschaft für die Sportgemeinde Weiterstadt und Vorfi-
nanzierung der Erweiterung des Sportkindergartens 

10/0319/1 

 14. 
Bestimmung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss des Wirt-
schaftsjahres 2017 des Eigenbetriebes Stadtwerke 

10/0299/2 

 15. 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 des Eigen-
betriebes Stadtwerke 

10/0298/2 

 16. 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 des Eigen-
betriebes Kommunaler Immobilienservice 

10/0315/1 

 17. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30. Juni 2017 10/0321/1 

 18. 
Entwicklung eines städtebaulichen Konzeptes für Apfelbaumgarten II;  
Interessenbekundungsverfahren zur Ausschreibung eines Masterplans 

10/0073/6 

 19. 
Einrichtung einer Fahrradstraße im Klein-Gerauer-Weg; Antrag der ALW-
Fraktion 

10/0324 

 20. Mitteilungen  

 

 
 
 
Tagesordnungspunkt 1 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 
29. Juni 2017 
 
Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 29. Juni 2017 werden nicht erho-
ben. Sie ist somit rechtskräftig. 
 

 
Tagesordnungspunkt 2 
Bericht des Bürgermeisters 
 
Bürgermeister Möller berichtet über: 
 

 Die Stadt Weiterstadt ist als erste Kommune des Landkreises Darmstadt-Dieburg der Charta 
der Vielfalt beigetreten. 

 Hessen Mobil teilte mit, dass die Planfeststellung und Plangenehmigung für die Oberlei-
tungsversuchsstrecke zur Energieversorgung schwerer Nutzfahrzeuge mit elektrischem An-
trieb von Zeppelinheim nach Weiterstadt entfällt. Jetzt kann mit dem Bau der Versuchsstre-
cke begonnen werden. 
 
 



  Niederschrift 015/STVV/10 
  24.08.2017 
  Seite 5 

 

 Anfang Juli 2017 stellte das Land Hessen das Programm zur Entschuldung hessischer 
Kommunen von Kassenkrediten und zur Förderung kommunaler Investitionen (Hessenkasse) 
vor. Die Hessenkasse nimmt zum 1. Juli 2018 die Kassenkredite den Kommunen ab und or-
ganisiert die Tilgung. Kommunen müssen zur Begleichung ihrer Schulden im Durchschnitt 
rund ein Drittel des Betrags aufbringen, den sie selbst an Tilgung und Zinsen dafür gezahlt 
hätten. Da die Stadt zum wahrscheinlichen Stichtag keinen Kassenkredit hat, fällt sie nicht 
unter das Programm. Der von dem Eigenbetrieb KIS gewährte Kredit wird nicht berücksich-
tigt, da er als interner Kredit zählt. 
Weiterhin legt das Land mit der Hessenkasse für finanz- oder strukturschwache und zugleich 
sparsame Kommunen ohne Kassenkredite ein Investitionsprogramm in Höhe von 500 Millio-
nen Euro auf. Da Weiterstadt auch nicht zu den finanz- oder strukturschwachen Kommunen 
zählt, wird sie bei dem Programm eventuell leer ausgehen. 
Leider hat der Landkreis Darmstadt-Dieburg derzeit ca. 155 Mio. € Kassenkredite und wird 
mit ca. einem Drittel an den Kosten beteiligt. Da der Kreis keine Mehreinnahmen hat, wird der 
Rückzahlungsbetrag sehr wahrscheinlich über die Kreisumlage finanziert.  

 Ab August 2018 will das Land Hessen die Gebühren für den Kindergartenbesuch für das ers-
te bis dritte Kindergartenjahr für sechs Stunden am Tag übernehmen. Pro Kind wird den 
Kommunen eine Pauschale von rund 136,00 € zur Verfügung gestellt. Das ist der Mittelwert 
aus allen Kindergartenbeiträgen in Hessen. 

 Es ist beabsichtigt, den Regionalplan wieder neu aufzustellen. Die Stadt Weiterstadt hat sich 
Gedanken über die Ausweisung von Gewerbegebieten zu machen. 

 Die Sanierung der Decke im Hallenbad ist abgeschlossen. Zurzeit finden die Grundreini-
gungsarbeiten statt. Nach dem Füllen der Becken ist die Eröffnung des Hallenbades für den 
11. September 2017 vorgesehen. 

 

 
Tagesordnungspunkt 3 
Bebauungsplan "21. Änderung Darmstädter Straße", Gemarkung Weiterstadt, Flur 1, Nr. 
93/8 und 93/11 (Darmstädter Straße 1 und 3); 
Offenlagebeschluss 
Drucksache: 10/0206/3 

 
Tagesordnungspunkt 3.1 
Arbeitsauftrag aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
Drucksache: 10/0206/4 
 
Die Drucksache 10/0206/3 wurde am 14. August 2017 im Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Verkehr beraten. Aufgrund von offenen Fragen in der Ausschusssitzung wurde die Drucksache 
10/0206/4 als Tischvorlage mit einer geänderten Beschlussempfehlung der Stadtverordnetenver-
sammlung zur heutigen Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Eine Stellungnahme wird von der ALW-Fraktion abgegeben. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
1. Der Entwurf zum Bebauungsplan „21. Änderung Darmstädter Straße“ vom 4. Juni 2017 ein-

schließlich textlicher Festsetzungen und Begründung (Anlage 1 dieser Drucksache) wird un-
ter der Maßgabe, dass im vorderen Bereich der Grundstücke (Bestandsgebäude) die über-
baubare Fläche um 1 m von der Grundstücksgrenze zurückgesetzt wird, als Auslegungsent-
wurf anerkannt und ist nach § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszule-
gen. 
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2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabengebiet durch die 

Planung berührt werden kann, sind gemäß § 4 (2) BauGB gleichzeitig mit der Offenlage, mit 
Monatsfristsetzung, am Verfahren zu beteiligen. 
 

3. Der Magistrat wird beauftragt, den Aufstellungs- und Offenlagebeschluss ortsüblich bekannt 
zu machen, sowie weitere Verfahrensschritte gem. BauGB vorzubereiten. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

 
Tagesordnungspunkt 4 
Warteunterstand für die Bushaltestellen der Hessenwaldschule; Antrag der CDU-Fraktion 
Drucksache: 10/0138 

 
Tagesordnungspunkt 4.1 
Zwei zusätzliche Wartehallen an der Hessenwaldschule 
Drucksache: 10/0138/2 

 
Tagesordnungspunkt 4.2 
Wartehalle an der Hessenwaldschule; 
Arbeitsaufträge aus der Ausschusssitzung 
Drucksache: 10/0138/4 
 
Die Drucksachen wurden am 14. August 2017 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
beraten. 
 
Eine Stellungnahme wird von der CDU-Fraktion abgegeben. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt das Schreiben des Bürgermeisters an das DA-DI Werk 
und die dazugehörige Antwort des DA-DI Werkes sowie die Stellungnahme des Fördervereins 
Hessenwaldschule zur Kenntnis. 
 

 
Tagesordnungspunkt 5 
Dritte Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000, Entwurf Stand Beschluss 
der Landesregierung vom 27. März 2017; 
Stellungnahme der Stadt Weiterstadt im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 Hessi-
sches Landesplanungsgesetz vom 5. Juli 2017 
Drucksache: 10/0318/1 
 
Die Drucksache wurde am 14. August 2017 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr be-
raten.  
 
Stellungnahmen werden nicht abgegeben. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt im Rahmen der Beteiligung zur Änderung des Lan-
desentwicklungsplans die erstellte Stellungnahme der Stadt Weiterstadt zur Kenntnis. 
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Tagesordnungspunkt 6 
Neufassung der Hauptsatzung 
Drucksache: 10/0285/1 
 
Die Drucksache wurde am 17. August 2017 im Haupt- und Finanzausschuss beraten. 
 
Eine Stellungnahme wird von der CDU-Fraktion abgegeben. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst auf Empfehlung des Haupt- und Finanzaus-
schusses folgenden Beschluss: 
 
1. Die Hauptsatzung wird in der beigelegten Fassung beschlossen. Die Satzung tritt zum  

1. September 2017 in Kraft. 
 

2. Die Verwaltung legt dem Magistrat einmal jährlich ein Bericht über Stundung, Niederschla-
gung, Zahlungsaufschub, Ratenzahlung und Erlass von Ansprüchen vor. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
21 Ja-Stimmen (1 CDU, 5 ALW, 4 FWW, 11 SPD) 
  6 Nein-Stimmen (6 CDU) 
 
 

 
Tagesordnungspunkt 7 
Neufassung der Vereinsförderrichtlinien 
Drucksache: 10/0250/1 

 
Tagesordnungspunkt 7.1 
Arbeitsaufträge aus dem Haupt- und Finanzausschuss 
Drucksache: 10/0250/3 
 
Die Drucksachen wurden am 17. August 2017 im Haupt- und Finanzausschuss beraten. 
 
Stellungnahmen werden nicht abgegeben.  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst auf Empfehlung des Haupt- und Finanzaus-
schusses folgenden Beschluss: 
 
Die Vereinsförderrichtlinien (Drucksache 10/0250/3) werden unter Einbeziehung der beschlosse-
nen Änderung im Haupt- und Finanzausschuss zu Ziffer 3.12 beschlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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Tagesordnungspunkt 8 
Sachstandsbericht zur Umsetzung von anstehenden größeren Projekten (Sanierun-
gen/Neubauten) 
Drucksache: 10/0205/3 

 
Tagesordnungspunkt 8.1 
Berechnung der Folgekosten 
Drucksache: 10/0205/4 

 
Tagesordnungspunkt 9 
Darstellung der Auswirkungen der beschlossenen investiven Maßnahmen auf die Finanz-
situation der Stadt Weiterstadt und die Folgen daraus; Antrag der FWW-Fraktion 
Drucksache: 10/0328 
 
Die stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin Dr. Pohl ruft die Tagesordnungspunkte 8 und 9 
gemeinsam auf.  
 
Stellungnahmen werden von allen Fraktionen sowie Bürgermeister Möller abgegeben. 
 
Es wird beantragt, die Drucksachen an den Ausschuss zu überweisen. Die ALW-Fraktion schlägt 
vor, dass zu der Ausschusssitzung die Sprecher der Projektbeiräte eingeladen werden. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Drucksachen werden zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

 
Tagesordnungspunkt 10 
Stellungnahme des Bildungsbeirates zur Konzeptstudie Albrecht-Dürer-Schule des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg 
Drucksache: 10/0325/1 
 
Stellungnahmen werden von den Fraktionen von SPD und CDU abgegeben. 
 
Es wird beantragt, die Drucksache zur weiteren Beratung an den Ausschuss zu überweisen. Zu 
der Ausschusssitzung ist ein Vertreter des Bildungsbeirates einzuladen. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Drucksachen werden zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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Tagesordnungspunkt 11 
Elektromobilität für Weiterstadt 
Drucksache: 10/0190/3 
 
Stellungnahmen werden nicht abgegeben.  
 
Es wird beantragt, die Drucksache an den Ausschuss zu überweisen. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Drucksache wird zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

 
Tagesordnungspunkt 12 
Onleihe - Digitale Medienausleihe in der Stadtbücherei 
Drucksache: 10/0022/2 
 
Stellungnahmen werden nicht abgegeben. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
1. Der Einführung der digitalen Medienausleihe – Onleihe – in der Stadtbücherei Weiterstadt 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt (voraussichtlich Herbst 2017) wird zugestimmt. 
 
2. Die einmaligen Bereitstellungskosten in Höhe von 10.893,20 € Brutto für die Implementierung 

des Systems, des Grundbestandes Digitale Werke und die Benutzerauthentifizierung werden 
zur Verfügung gestellt. (9.282,00 € dieser Einführungskosten übernimmt einmalig nach Ein-
führung das Land Hessen). 

 
3. Die jährlichen Folgekosten ab 2018 in Höhe von 4.264,68 € (Betriebskosten und Erwerb digi-

taler Medien) werden zur Verfügung gestellt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

 
Tagesordnungspunkt 13 
Ausstellung einer Bürgschaft für die Sportgemeinde Weiterstadt und Vorfinanzierung der 
Erweiterung des Sportkindergartens 
Drucksache: 10/0319/1 
 
Stadtverordneter Weldert verlässt bei der Beratung des Tagesordnungspunktes den Sitzungs-
raum (§ 25 HGO). 
 
Stellungnahmen werden nicht abgegeben. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Zur Finanzierung des Anbaus des Sportkindergartens erhält der Verein „Sportgemeinde Weiter-
stadt“ eine Bürgschaft bis zu einem Gesamtbetrag von maximal 400.000,00 €.  
Darüber hinaus wird die Baumaßnahme durch die Stadt Weiterstadt vorfinanziert.   
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

 
Tagesordnungspunkt 14 
Bestimmung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2017 
des Eigenbetriebes Stadtwerke 
Drucksache: 10/0299/2 
 
Stellungnahmen werden nicht abgegeben.  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 für den Eigenbetrieb Stadtwerke wird die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Cura Commerz GmbH beauftragt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

 
Tagesordnungspunkt 15 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 des Eigenbetriebes Stadt-
werke 
Drucksache: 10/0298/2 
 
Stellungnahmen werden nicht abgegeben.  
 
Es wird beantragt, die Drucksache an den Ausschuss zu überweisen. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Drucksache wird zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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Tagesordnungspunkt 16 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 des Eigenbetriebes Kom-
munaler Immobilienservice 
Drucksache: 10/0315/1 
 
Stellungnahmen werden nicht abgegeben.  
 
Es wird beantragt, die Drucksache an den Ausschuss zu überweisen. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Drucksache wird zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 

 
Tagesordnungspunkt 17 
Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30. Juni 2017 
Drucksache: 10/0321/1 
 
Stellungnahmen werden nicht abgegeben.  
 
Es wird beantragt, die Drucksache an den Ausschuss zu überweisen. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Drucksache wird zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

 
Tagesordnungspunkt 18 
Entwicklung eines städtebaulichen Konzeptes für Apfelbaumgarten II;  
Interessenbekundungsverfahren zur Ausschreibung eines Masterplans 
Drucksache: 10/0073/6 
 
Stellungnahmen werden nicht abgegeben.  
 
Es wird beantragt, die Drucksache an den Ausschuss zu überweisen. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Drucksache wird zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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Tagesordnungspunkt 19 
Einrichtung einer Fahrradstraße im Klein-Gerauer-Weg; Antrag der ALW-Fraktion 
Drucksache: 10/0324 
 
Stellungnahme wird von der ALW-Fraktion abgegeben. 
 
Es wird beantragt, den Antrag im Ausschuss zu beraten. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Drucksache wird zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. Zu der Ausschuss-
sitzung ist das Prüfergebnis der Straßenverkehrsbehörde vorzulegen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

 
Tagesordnungspunkt 20 
Mitteilungen 
 
Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin Dr. Pohl weist auf das Begegnungsfest am 2. Sep-
tember 2017 im Stadtteil Riedbahn hin. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Barbara Pohl Annette Zettel 
Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführung 
 
 
 



 

______________________________________________________________________
_______________________ 

Fraktionsvorsitz: Heinz-Ludwig Petri * Lindenstraße 45 * 64331 Weiterstadt 
Telefon: 06150/8673232 * E-Mail: petri.g.hl@t-online.de 

 
 
 
 

Weiterstadt, den 02. August 2017 

Anfrage Bahnsteige 

Sehr geehrter Herr Dittrich, 

Nach einem Presseartikel im Darmstädter Echo sollen nun beide Bahnsteige des 
Bahnhofes Weiterstadt mit einer Höhe 75 cm errichtet werden. Es ist nicht erkennbar, 
ob mit der Änderung der Höhe des Südbahnsteiges von 55 cm auf 75 cm auch der zeit- 
und behindertengerechte Zugang zu beiden Bahnsteigen wie geplant erfolgt. Wir bitten 
Sie daher, folgende Anfrage in die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung auf zu nehmen: 

1. Werden nun beide Bahnsteige mit einer Höhe 75 cm errichtet? 

2. Wie sind die Zugänge zu den beiden neuen Bahnsteigen geplant? 

3. Wann wird mit den Bauarbeiten begonnen und wann werden die neuen 
Bahnsteige voraussichtlich fertig gestellt und vollständig nutzbar sein? 

4. Welche begleitenden Maßnahmen werden von der Stadt Weiterstadt oder 
sonstigen Institutionen ergriffen? Hierzu zählen weitere 
Fahrradabstellplätze auf der Nordseite, Behindertenparkplätze auf der 
Nord- und Südseite, Kurzzeitparkplätze auf der Nord- und Südseite, 
Ausweisung von Parkplätzen auf der Südseite und weitere begleitende 
Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Bahnstation Weiterstadt? 

5. Wurden zur Steigerung der Attraktivität der Bahnstation und Realisierung 
begleitender Maßnahmen Gespräche mit Hessen Mobil, DADINA, RMV, 
der Bahn, dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und dem Land Hessen 
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über die Realisierbarkeit bzw. Bezuschussung der in Pos. 4 genannten 
Punkte geführt? 

6. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

7. Besteht die Absicht ggf. in eigener Regie und Verantwortung Maßnahmen 
zur Verbesserung der Attraktivität der Bahnstation zu ergreifen? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Heinz-Ludwig Petri 

(Fraktionsvorsitzender) 
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Bürgermeister  Weiterstadt, den 19.10.2017 
  
 
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 28.09.2017 

 
 
 
Ausbau des Bahnhofes in Weiterstadt; Anfrage der ALW-Fraktion 
Beantwortung der Anfrage 
 
 
 
Die Anfrage der ALW-Fraktion vom 2. August 2017 wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Werden nun beide Bahnsteige mit einer Höhe von 75 cm errichtet? 

Beide Bahnsteige werden auf 76 cm Höhe errichtet. 
 
 

2. Wie sind die Zugänge zu den beiden neuen Bahnsteigen geplant? 
Der südliche Bahnsteig erhält einen Zugang westlich neben dem alten Bahnhofgebäude. 
Den nördlichen Bahnsteig erreicht man über den P+R Parkplatz. Aus der Unterführung 
heraus gibt es einen Treppenaufgang zum nördlichen Bahnsteig. 
 
 

3. Wann wird mit den Bauarbeiten begonnen und wann werden die neuen Bahnsteige 
voraussichtlich fertig gestellt und vollständig nutzbar sein? 
Baubeginn ist für das 1. Quartal 2018 geplant. Die Ausschreibung läuft. Die Bauzeit ist 
mit einem guten Jahr veranschlagt, wobei die Bahnsteige im November 2018 fertigstellt 
sein werden. (Zugmodellwechsel)  
 
 

4. Welche begleitenden Maßnahmen werden von der Stadt Weiterstadt oder sonstigen 
Institutionen ergriffen? Hierzu zählen weitere Fahrradabstellplätze auf der Nordseite, 
Behindertenparkplätze auf der Nord- und Südseite, Kurzzeitparkplätze auf der Nord- und 
Südseite, Ausweisung von Parkplätzen auf der Südseite und weitere begleitende 
Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Bahnstation Weiterstadt? 
Fahrradabstellanlagen sind auf der Nord- und Südseite an den jeweiligen Zugängen 
geplant. 
Auf dem bestehenden P+R Parkplatz sind Behindertenparkplätze gebaut, jedoch bisher 
nicht als solche kenntlich gemacht. Sie können, nach Fertigstellung der neuen 
Bahnsteiganlagen, sofort ausgewiesen werden. 
Auf der Südseite gehören der Stadt Weiterstadt keine Grundstücke, daher sind dort 
keine weiteren Parkmöglichkeiten geplant.  
 
 

5. Wurden zur Steigerung der Attraktivität der Bahnstation und Realisierung begleitender 
Maßnahmen Gespräche mit Hessen Mobil, DADINA, RMV, der Bahn, dem Landkreis 
Darmstadt-Dieburg und dem Land Hessen über die Realisierbarkeit bzw. 
Bezuschussung der in Pos. 4 genannten Punkte geführt? 
Die Fahrradabstellanlagen und Zuwege werden bezuschusst. 
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6. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
S.o. 
 
 

7. Besteht die Absicht ggf. in eigener Regie und Verantwortung Maßnahmen zur 
Verbesserung der Attraktivität der Bahnstation zu ergreifen? 
Die Stadt Weiterstadt investiert für den Umbau nach der derzeitigen Kostenermittlung  
470.000 €. Davon werden voraussichtlich ca. 170.000 € bezuschusst, so dass die für 
Weiterstadt verbleibenden Kosten bei 300.000 € liegen. 

  
 
   
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
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Weiterstadt, den 02. August 2017 

Anfrage Schlossturm Gräfenhausen 

Sehr geehrter Herr Dittrich, 

der Turm ist ja zuerst letztes Jahr renoviert worden ist ein wirkliches Schmuckstück für 
Gräfenhausen geworden. Der Heimatverein Gräfenhausen bringt sich aktiv ein und hat 
maßgeblich zur Gestaltung der Innenräume beigetragen. Bedauerlicherweise treten 
jedoch jetzt schon Schäden auf und auch das Gelände um den Turm herum lässt zu 
wünschen übrig.  
 
Wir bitten Sie, folgende Anfrage zur Beantwortung durch den Magistrat in die 
Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung auf zu nehmen: 
 

1. Im Kellergeschoss im Turm (Eingang Fahrstuhl) blättert massiv die Farbe ab. Es 
ist ein fauliger, muffiger Geruch fest zu stellen.  

a. Wann ist geplant, den Schaden zu reparieren? 
b. Kann Gewährleistung von den Handwerkern eingefordert werden? 

c. Kann generell etwas gegen die schlechte Luft (wahrscheinlich 
unzureichende Belüftung) getan werden? 

2. Die Mauer zwischen Schlossschule und Ohlystiftturm ist in einem sehr 
schlechten Zustand und stört das Gesamtbild mit der inzwischen sehr schönen 
Heinrich Bengel Ansage massiv. Die ALW hat schon mehrfach auf diesen 
Umstand hingewiesen, getan hat sich bisher nicht. Zuletzt wurde dies  in 
Gegenwart von Herrn Christel Fleischmann getan, da nicht klar war, wem die 
Mauer gehört, dem Kreis oder der Stadt. 
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a. Wir bitten um Klärung und Beantwortung, wem diese Mauer gehört, der 
Stadt oder dem Kreis?  

b. Ist es möglich, unabhängig von der Besitzfrage, den Bauhof mit der 
Reparatur dieser Mauer zu beauftragen?  

c. Wenn ja, was wäre ein realistische Zeitvorstellung? 
3. Das alte Haus neben dem Turm, in dem der Heimatverein vor seinem Umzug in 

dem Turm beheimatet war, wird zur Zeit renoviert.  
a. Was ist der Zeitplan,  
b. Wann soll die Wohnung fertig gestellt seinl? 

c. Was sind die voraussichtlichen Kosten? 
d. Ist der Umbau barrierefrei bzw. barrierearm geplant? 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Heinz-Ludwig Petri 

(Fraktionsvorsitzender) 
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Bürgermeister  Weiterstadt, den 19.10.2017 
  
 
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 28.09.2017 

 
 
 
Schlossturm Gräfenhausen; Anfrage der ALW-Fraktion 
Beantwortung der Anfrage 
 
 
 
Die Anfrage der ALW-Fraktion vom 2. August 2017 wird wie folgt beantwortet: 
 
 
1. Im Kellergeschoss im Turm (Eingang Fahrstuhl) blättert massiv die Farbe ab. Es ist ein 

fauliger, muffiger Geruch fest zu stellen.  
 
a. Wann ist geplant, den Schaden zu reparieren? 

 
Bei der Sanierung des Gebäudes war von vorn herein kein Ausbau der Kellerräume 
vorgesehen, da die Kosten für eine horizontale Abdichtung des bis zu 1 m dicken 
Bruchsteinmauerwerks und fehlender Bodenlatte unverhältnismäßig hoch wären. In 
der von der SVV beschossenen Sanierungs-/ Nutzungskonzeption sollte das 
Kellergeschoss nur mit geringen baulichen Aufwand als Lager für Stein, Keramik usw. 
hergerichtet werden. 
Die abblätternde Farbe wird abgebürstet und je nach Bedarf nachgestrichen werden. 
 

b. Kann Gewährleistung von den Handwerkern eingefordert werden? 
 
nein 
 

c. Kann generell etwas gegen die schlechte Luft (wahrscheinlich unzureichende 
Belüftung) getan werden? 
Es hat sich nun gezeigt, dass durch den Einbau der feuerhemmenden Türen und der 
neuen dichten Fenster im Kellergeschoss die Feuchte aus der Raumluft nicht 
ausreichen abgeleitet wird. Es ist geplant nun durch zwei Kernbohrungen und dem 
Einbau von Ventilatoren einen ausreichenden Luftaustausch zu erreichen. 
 
 

2. Die Mauer zwischen Schlossschule und Ohlystiftturm ist in einem sehr schlechten 
Zustand und stört das Gesamtbild mit der inzwischen sehr schönen Heinrich Bengel 
Ansage massiv. Die ALW hat schon mehrfach auf diesen Umstand hingewiesen, getan 
hat sich bisher nicht. Zuletzt wurde dies in Gegenwart von Herrn Christel Fleischmann 
getan, da nicht klar war, wem die Mauer gehört, dem Kreis oder der Stadt. 
 
a. Wir bitten um Klärung und Beantwortung, wem diese Mauer gehört, der Stadt oder 

dem Kreis?  
 
Die Einfriedungsmauer befindet sich auf dem Grundstück des Landkreises und gehört 
somit dem Landkreis. 
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b. Ist es möglich, unabhängig von der Besitzfrage, den Bauhof mit der Reparatur dieser 
Mauer zu beauftragen? 
 
nein 
 

c. Wenn ja, was wäre ein realistische Zeitvorstellung? 
 
- 
 
 

3. Das alte Haus neben dem Turm, in dem der Heimatverein vor seinem Umzug in dem 
Turm beheimatet war, wird zurzeit renoviert.  
 
 
a. Was ist der Zeitplan,  

 
Mit den Arbeiten zur Komplettsanierung wurde bereits begonnen, sie umfassen im 
Wesentlichen folgende Maßnahmen: 

 neues Bad 

 neue Fenster 

 neue Heizkörper 

 neue Fußböden 

 neue Elektroinstallation 
 

b. Wann soll die Wohnung fertig gestellt sein? 
 
Soweit keinen unvorhersehbare Umstände eintreten, soll die Sanierung/Renovierung 
bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. 
 

c. Was sind die voraussichtlichen Kosten? 
 
Im Wirtschaftsplan sind für die Maßnahme 90.000,- € veranschlagt. 
 

d. Ist der Umbau barrierefrei bzw. barrierearm geplant? 
 
Die Wohnung liegt im Hochparterre und aufgrund der Treppen nicht barrierefrei. 
Soweit möglich wird sie jedoch barrierearm hergerichtet. 

 
 
 
   
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
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Weiterstadt, den 02. August 2017 

 
 
 
 

Anfrage zur Vorlage des Umweltberichts 

 
 
Sehr geehrter Herr Dittrich, 
 
Der Umweltbericht soll alle 5 Jahre erstellt werden. Der letzte stammt aus dem Jahr 
2011. Wann wird uns der aktuelle vorgelegt werden? 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Heinz-Ludwig Petri 
Fraktionsvorsitzender 
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CDU Fraktion Weiterstadt  Riedbahnstr. 6 64331 Weiterstadt 

 
Herrn Stadtverordnetenvorsteher  
- im Hause -  

 

 

 

 
 
 
 
 

   
   
 
 

   
 
  Der Fraktionsvorsitzende 
  
  Lutz Köhler 
  Riedbahnstr. 6 
  64331 Weiterstadt 
  Tel.: 06150 – 5915330 

  E-Mail: cdu@weiterstadt.de  
 
 
 

 
  Weiterstadt, 08.09.2017 

 

Anfrage Entwicklung Gewerbesteuereinnahmen 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
ich bitte um Beantwortung der folgenden Anfrage zur nächsten Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung:  
 

1. Wie waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in den drei ersten Quartalen 
2017. Es wird um Darstellung im Vergleich zu den ersten beiden Vorjahresquartalen 
gebeten.  

2. Mit welcher Entwicklung rechnet der Magistrat in Bezug auf die Einnahmen der Ge-
werbesteuer für das Jahr 2017? Geht der Magistrat davon aus, dass der Haushalts-
ansatz erreicht wird?  

 
 
 
 
 zu 
 
 

Fraktionsvorsitzender  
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Bürgermeister  Weiterstadt, den 19.10.2017 
  
 
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 28.09.2017 

 
 
 
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen; Anfrage der CDU-Fraktion 
Beantwortung der Anfrage 
 
 
 
Die Anfrage der CDU-Fraktion vom 8. September 2017 wird wie folgt beantwortet: 
 
 
1. Wie waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in den drei ersten Quartalen 2017. Es 

wird um Darstellung im Vergleich zu den ersten beiden Vorjahresquartalen gebeten.  
 
 

  Gewerbesteuer 

2012 Ist 

Jan - Jun         11.573.483,14 €  

Jan - Sep         14.650.596,47 €  

Jan - Dez         19.786.685,47 €  

2013 Ist 

Jan - Jun           7.875.062,26 €  

Jan - Sep         12.115.348,49 €  

Jan - Dez         19.003.430,26 €  

2014 Ist 

Jan - Jun           8.072.302,26 €  

Jan - Sep         14.263.020,41 €  

Jan - Dez         19.083.450,36 €  

2015 Ist 

Jan - Jun           5.248.255,96 €  

Jan - Sep         10.003.410,67 €  

Jan - Dez         14.372.268,79 €  

2016 Ist 

Jan - Jun         12.472.751,49 €  

Jan - Sep         23.166.770,46 €  

Jan - Dez         27.917.316,25 €  

2017 Ist 

Jan - Jun           6.868.333,65 €  

Jan - Sep         12.739.697,77 €  

Jan - Dez         17.338.771,25 €  
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2. Mit welcher Entwicklung rechnet der Magistrat in Bezug auf die Einnahmen der 

Gewerbesteuer für das Jahr 2017? Geht der Magistrat davon aus, dass der 
Haushaltsansatz erreicht wird?  
 
Die Gewerbesteuereinnahmen (Stand heute) bewegen sich im Schnitt der letzten Jahre. 
Neu gemeldete Firmen sind zum Teil noch nicht veranlagt. Die Verwaltung geht davon 
aus, dass der Haushaltsansatz 2017 erreicht werden kann. 
 

 
 
  
 
   
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
   
 
   
 



SPD-Fraktion Weiterstadt
Fraktionsvorsitzender

Benjamin Gürkan
Riedbahnstraße 6
64331 Weiterstadt

FWW-Fraktion
Fraktionsvorsitzender

Kurt Weldert
Riedbahnstraße 6
64331 Weiterstadt

Weiterstadt, 18.09.2017

Gemeinsame Anfrage von SPD und FWW:

„Immobilienwirtschaft in Weiterstadt“

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
bitte nehmen Sie folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung (28.09.2016). Vielen Dank.

Die Stadtverordnetenversammlung hat Anfang der Legislaturperiode beschlossen den 
Eigenbetrieb „Kommunaler Immobilienservice“ aufzulösen und in die städtische Verwaltung 
zu integrieren. Hieraus ergeben sich Fragen, um deren zeitnahe Beantwortung wir bitten:

1. Gibt es eine Übersicht über alle Gebäude inkl. dem 
Sanierungs-/Instandhaltungsbedarf, dem damit verbundenen Finanzbedarf und 
können diese Infos zur Verfügung gestellt werden?

2. Gibt es eine Übersicht der städtischen Gebäude, in der tabellarisch die 
(Raum-)Auslastung, die Betriebskosten und die Nutzungsentgelder enthalten sind? 
Gibt es eine Kosten-Nutzen- bzw. Rentabilitätsrechnung für jedes Gebäude?

3. Welche Grundstücke und Liegenschaften sind grundsätzlich veräußerbar und würden
auch einen angemessenen Preis erzielen? Gibt es hierzu eine aktualisierte Liste und 
Ideen, was mit derartigen Gebäude zu tun ist?

4. Wie sinnvoll und wie viel Aufwand wäre es, eine dreistufige Bewertungskategorie 
(Ampel) für jedes Gebäude und die darin enthaltene Technik + Bausubstanz 
(Mauerwerk, Decken, Maler/Verputzarbeiten, Sanitäranlagen, Heizung, Lüftung, 
Elektro, Brandschutz, Kanal etc) einzuführen?

5. In welchem Bearbeitungsstand befinden sich die Anträge der Kooperation hier 
besonders die Anträge mit vorzulegenden Abwicklungsplänen zu den großen 
Immobilienprojekten (Bürgerhäuser, Feuerwehr), können Teilergebnisse bereits zur 
Verfügung gestellt werden?

6. Wie schätzen KIS und die Technische Verwaltung ihren Personalbestand im Hinblick 
auf die aktuellen und bevorstehenden Aufgaben und Großprojekte ein? Was wäre der
ideale Personalbestand bzw. wo und für welche Themenfelder wäre noch 
zusätzliches Personal notwendig? Welche Probleme könnte es gegen / gibt es bei 
der Akquisition von Personal? Wie hoch ist die Auslastung der Mitarbeiter? Können 
kurzfristig reinkommende Projekte zeitnah abgewickelt werden oder geben das die 
Kapazitäten in der Regel nicht her?
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7. Gibt es eine Abwicklungs- und/oder Immobiliensoftware, mit der die Verwaltung die 
anstehenden Aufgaben effizient planen kann und gleichzeitig Klein-Aufträge z.B. an 
den Bauhof verwalten kann? Wenn ja, können dort die Sportvereine und andere 
Immobiliennutzer angedockt werden, um Eingabe zu machen und den 
Bearbeitungsstand der Aufträge, die sie betreffen zu sehen?

8. Wie ist die Verwaltung hinsichtlich der Digitalisierung (z.B. Building Information 
Modeling / BIM) im Bau- und Immobiliensektor aufgestellt? Wie hoch wären die 
Effizienzgewinne, wenn derartige Tools und Software eingesetzt wird? Gibt es hierzu 
eine langfristige Strategie?

9. Welche Ideen und Konzepte gibt es für das Schloss Braunshardt, um das Gebäude 
rentabler zu machen und/oder eine Förderung höherer Ebenen zu erhalten? Wie 
sieht hier der Sanierungs- und Instandhaltungsbedarf in den nächsten 5-10 Jahren 
aus und wie wirkt sich das auf andere Projekte aus?

10. Wie ist der Sachstand bzgl. des Energieberichtes aus der letzten Legislatur (DS IX/ 
147)? Welche darin enthaltenen Projekte sind erledigt und ist eine Neuauflage des 
Berichtes seitens der Verwaltung geplant?

11. Wie können Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten transparenter bzw. besser 
nach außen und an die Nutzer kommuniziert werden? Hat die Verwaltung hier Ideen /
Vorschläge?

12. Wie können weitere Finanzmittel für Gebäude akquiriert werden? Gibt es Fördermittel
seitens der EU, die bisher noch nicht Anspruch genommen wurden, weil die 
Antragsbedingungen womöglich zu kompliziert sind? 

13. Wie sieht die Situation im Gewerbegebiet West aus? Gibt es noch Grundstücke, wie 
hoch sind derzeitigen Rücklagen bei der HLG, wann wollen wir diese Rücklagen 
abrechnen?

14. Gibt es schon konkrete Pläne, wie die Reintegration von KIS in der Praxis aussieht 
und welche konkreten Maßnahmen damit verbunden sind?

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.

______________________________ ______________________________
Benjamin Gürkan Kurt Weldert
Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion Fraktionsvorsitzender FWW-Fraktion
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 15. August 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24.08.2017 

 
 
Elektromobilität für Weiterstadt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Konzeption zur Realisierung von E-Mobilität in Weiterstadt wird zur Kenntnis genommen.  
 
Sachverhalt: 
 
Der Magistrat wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 2. Februar 2017 
beauftragt, eine Konzeption mit Maßnahmen- und Kostenplan zum Thema „Elektromobilität 
in Weiterstadt“ vorzulegen. 
 
In der vorliegenden Konzeption wurden alle zu berücksichtigten Punkte aufgearbeitet. Die 
Konzeption dient als erste Diskussionsgrundlage und ist aufgrund der aktuellen Dynamik, 
sowohl in technischer als auch in politischer Hinsicht, nicht abschließend zu bewerten. Eine 
stetige Evaluation ist unbedingt erforderlich. 
 
Einige der geforderten Themen können nur in Kooperation mit externen Partnerunternehmen 
umgesetzt werden (Car-Sharing, Ladestationen, u.a.). Diese konzentrieren sich mit ihren 
Angeboten derzeit jedoch noch auf die größeren Kommunen, um dem dort vorhandenen 
Parkplatzdruck ein Alternativangebot bieten zu können. Dies ist nach Aussage mehrerer Car-
Sharing-Anbieter in Weiterstadt nicht umsetzbar. 
  
 
Finanzierung: 
 
Wird aus den laufenden Haushaltsmitteln finanziert.  
Zusätzliche Finanzmittel werden im Haushalt 2018 veranschlagt.  
 
 
Der Sachverhalt wurde am 15. August 2017 im Magistrat beraten 
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
Konzeption „E-Mobilität in Weiterstadt“ (acht Seiten)  
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Allgemeines 

Parlamentarischer Werdegang 
 

November 2016 Antrag der ALW-Fraktion, gemeinsamer Antrag der FWW und SPD 

Dezember 2016 Stadtverordnetenversammlung - zur Beratung in die Ausschüsse über-
wiesen 

Januar 2017 Beratung und Beschlussempfehlung in der gemeinsamen Sitzung des 
Ausschusses für Umwelt und Energie und des Ausschusses für Stadt-
entwicklung und Verkehr – Drucksache 10/0190/1 

2. Februar 2017 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
Der Magistrat wird beauftragt, eine Konzeption mit Maßnahmen- und 
Kostenplan zum Thema „Elektromobilität für Weiterstadt“ zu entwickeln 
und bis spätestens nach der Sommerpause 2017 der Stadtverordneten-
versammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 
In der vorliegenden Konzeption werden alle zu berücksichtigenden Punkte dargestellt. 
Die vorgestellten Ideen und Ansätze gehen Hand in Hand mit Themen wie Mitarbeitermotiva-
tion, Mitarbeiterbindung, Unterstützung von erneuerbaren Energien (PV Solarcarports)  
oder Förderung einer klimaneutralen Stadt (100 Kommunen für den Klimaschutz). 
 
In Deutschland wird der Strom im Netz zwar schon zu einem Drittel regenerativ erzeugt. 
Doch besonders der hohe Anteil an Kohlestrom verhagelt die Klimabilanz von Elektroautos. 
Ein Elektroauto wie der Renault Zoe mit einem Verbrauch von 15 kWh je 100km verursacht 
nach derzeitigem Strommix Emissionen von 81gr Kohlendioxid. Ein vergleichbarer Benziner 
verursacht ca. 140gr Co2. Wirklich emissionsfrei fährt das Elektroauto mit Ökostrom. 
 
 
Das Konzept gliedert sich in vier Säulen: 
 

A – Betriebliches Mobilitätsmanagement 
Wie kann die Stadtverwaltung intern mit gutem Beispiel voran gehen? 

B – Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum 
Kooperation mit Unternehmen und Stromversorgern unbedingt notwendig 

C – Informationen für Bürger*innen und Unternehmen 
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

D – Kostenplan  

 
 
 
Das Konzept wurde erstellt und koordiniert von einer verwaltungsinterner Arbeitsgruppe: 

 Bürgermeister Ralf Möller 

 Georg Latocha (Technische Verwaltung) 

 Helge Lemmer (Stadtwerke) 

 Jürgen Merlau (Büro des Bürgermeisters) 
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A Betriebliches Mobilitätsmanagement 

Informationen + Grundsatz 

 Zukünftig ist der Einsatz von E-Autos in Verwaltung, Bauhof und Stadtwerken anzu-
streben – vorstellbar wäre, dass die bisherigen zwei Pool-Fahrzeuge (SKODA citigo) 
für die städtischen Mitarbeiter*innen sukzessive auf Elektro-Autos umgestellt werden. 

 E-Lastenbike – geprüft für eine Nutzung in den Stadtwerken; – Ergebnis: Anschaf-
fungspreis zu teuer 

 E-Roller – wird wohl nicht ausreichend genutzt – Gründe: fehlende Fahrerlaubnisse, 
individuelle Helme erforderlich 

 Job-Bike anbieten – 1% Regelung – siehe www.jobrad.org 
Job-Bike Fachhändler in Weiterstadt: yosemite, freetime, Radsport-Boos 
 

Prüfung durch Personalservice: 
Tarifvertrag regelt die Entgeltumwandlung nur für den Bereich Rente; 
somit ist Jobrad für den öffentlichen Dienst in Hessen nicht möglich. 

 
 

Was gibt es bereits 

 E-Bike im Rathaus – steht allen Mitarbeiter*innen zur Verfügung 

 Hybrid-Pkw des Bürgermeisters 

 Umstellung des „Bereitschaftsauto“ der Stadtwerken auf Elektroantrieb 
 
Die Stadtwerke fahren für den Bereitschaftsdienst aktuell ein Leasingfahrzeug von 
Skoda. Die monatlichen Kosten betragen für Leasing, Versicherung und Steuer ca. 
210,00 €. Zusätzlich kommen monatliche Aufwendungen für Benzin in Höhe von 
80,00 € bis 120,00 €. 
Aufgrund der aktuellen Diskussion zur Einführung und Unterstützung von Elektromo-
bilität bei der Stadt Weiterstadt haben die Stadtwerke Angebote von verschiedenen 
Fahrzeugherstellern eingeholt und die Fahrzeuge Probe gefahren. Grundsätzlich 
kann gesagt werden, dass die Technik ausgereift und für den Einsatz bei den Stadt-
werken geeignet ist. Das Fahrzeug hat immer wieder ausreichend Standzeit, in dem 
die Batterie geladen werden kann. 
Die monatlichen Leasingkosten, der Platzbedarf sowie die Batteriegröße variieren 
stark je nach Hersteller. Die Leasingkosten verdoppeln sich. Dafür fallen die Aufwen-
dungen für Benzin weg, da Strom aus den PV Anlagen oder der Verstromung des 
Klärgases getankt werden kann. Einmalig fallen Kosten für die Stromtanksäule von 
ca. 1.500 Euro an. 
Aufgrund der Batterieleistung, der Innen- und Kofferraumgröße, der Mobilitätsgaran-
tie sowie der Leasingrate ist Seitens der Betriebsleitung der Stadtwerke das Angebot 
von Renault (Zoe 40) aktuell das geeignetste. 
Eine Wallbox/Wandladestation wird von den Stadtwerken mit eigenem Personal und 
Know-how installiert. 
Die Umstellung auf Elektroantrieb wurde der Betriebskommission am 3. Juli 2017 zur 
Beschlussfassung vorgelegt. Die Realisierung inkl. Lieferzeit ist für November 2017 
vorgesehen. 

 

http://www.jobrad.org/
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Initiativen 

 Intranet – Online-Portal für Fahrgemeinschaften anbieten 

 Förderung Fahrrad 
Genehmigung, dass auch privater Fahrrad-Akku im Büro aufgeladen werden darf 
Änderung der Dienstvereinbarung notwendig. 

 Möglichkeiten zum Duschen / Umkleiden – wird noch in 2017 realisiert 

 zusätzliche komfortable Fahrradabstellplätze / Erweiterung 
Fahrradabstellplätze mit Solarmodulen und somit Lademöglichkeit für E-Bikes 
 
sollte baldmöglichst umgesetzt werden (Prüfung Herr Latocha) 
Fahrradpumpe an Abstellplätzen zur Verfügung stellen 
Raum für Reparaturen 
Werkzeuge; kleinere Ersatzmaterialien und Flickzeug zur Verfügung stellen 

 Fahrrad-Solar-Ladestation – Kosten ca. 2.900 Euro. 

 

 Ladesäulen mit Solar-Carport 

 Schattenparkplatz bei gleichzeitiger Ladung mit regenerativen Strom 

 Rathaus, Riedbahnstraße, Bauhof, Stadtwerke 

 kostenloses Aufladen für städtische Mitarbeiter*innen und Besucher genehmigen 

 Bewertung: mit einem Carport anfangen – erweiterbar um 4-5 Stationen 

 ToDo: Kosten ermitteln, liegt Leitung des Stromversorgers vor Ort, wer betreibt 
die Abrechnung (Stadt oder Dienstleister – welche Kosten für den Betrieb? War-
tung der Säule, der Batterie? Was ist mit überschüssigen Strom? Einspeisung? 
 

 

 E-Mobilität in das städtische Leitbild integrieren 

 

 Städtische Mitarbeiter*innen dürfen das private Elektro-Fahrzeug an einer stadteige-
nen Ladestation aufladen. Dazu ist die Schaffung der notwendigen Lade-Infrastruktur 
zu schaffen. Eine entsprechende Kostenpauschale für die Stromkosten wird mit der 
Gehaltabrechnung verrechnet. 
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B Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum 

Informationen 

Derzeit engagieren sich Einzelhandel und Gewerbeunternehmen sehr stark beim Thema  
E-Mobilität (Kundenbindung/Kundengewinnung/Image).  
 
 
 
 

Was gibt es bereits 

 Strom-Tankstelle (Entega – Typ2) am Media-Markt  

 Strom-Tankstellen im LOOP Parkhaus (Schuko + Typ2) 

 Rathaus Weiterstadt (nur stadtintern / Bürgermeister) 
 

 10 neue Ladesäulen für Merck KGaA auf den Parkflächen bei den X-Towers 
diese sind nicht für die Öffentlichkeit freigegeben 

 
 

Konkrete Maßnahmen 

Kooperation mit entega Energie GmbH  
 Es werden zwei Ladesäulen angeschafft und durch die entega Energie GmbH aufge-

stellt und installiert. Die Standorte sind: 
Weiterstadt, Darmstädter Straße 40, Medienschiff 
Gräfenhausen, Postplatz, Hauptstraße 
 
Diese Standorte wurden von Herrn Resch/entaga geprüft.  

 Eine Ladesäule kostet rd. 10.000 Euro. 
Hiervon werden 50% durch das Land Hessen gefördert, weitere 25% trägt der Betrei-
ber entega und weitere 25% die Kommune.  
Der Landkreis Darmstadt-Dieburg übernimmt die Kosten für eine Ladesäule 
(ohne MWSt.). 

 Die Stadt bestellt die Ladesäulen und wird die Gesamtkosten (5.950,00 €) vorab 
übernehmen. Mit der Rechnung wird der o.g. Zuschussbetrag bei der Kreisverwaltung 
beantragt.  
Nach der Erstattung trägt die Stadt einen Eigenanteil in Höhe von 3.450,00 €. 

 entega Energie GmbH übernimmt die Wartungskosten und Stromkosten für die 
nächsten fünf Jahre in voller Höhe (7 Tage / 24 Stunden). Danach kann die Lade-
säule für einen symbolischen Betrag in Höhe von 1,00 € in den Besitz der Stadt Wei-
terstadt übergehen, gegen eine neue Säule ausgetauscht werden oder auf Kosten 
der entega auch wieder abgebaut werden. 

 Mit einer entsprechenden „entega-Karte“ kann der Benutzer an der Ladestation Strom 
tanken. Diese Karte gilt europaweit an rd. 7.500 Stromtankstellen unterschiedlicher 
Stromnetzanbieter.  
Alternativ besteht die Möglichkeit online per paypal zu bezahlen. 
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 Der Standort dieser Ladesäule sollte mit einer entsprechenden kostenfreien und 
Parkscheinfreien Parkmöglichkeit für Elektrofahrzeuge gekoppelt sein. 
Die konkreten Umsetzungsmaßnahmen werden mit der Straßenverkehrsbehörde be-
sprochen. 

 Die Einweihung der Ladesäule in Verbindung mit einer Mobilitätswoche ist für Mitte 
Oktober vorgesehen. (zur Verfügung steht ein BMW i3).  

 

Initiativen 

 Interesse des holländischen Unternehmens „Fastned“ zur Errichtung einer Lademög-
lichkeit auf städtischem Grundstück. Möglichkeit wäre auf P+R Parkplatz im Bereich 
des Möbelhauses Segmüller.  
 
Dieses Interesse hat sich zwischenzeitlich zerschlagen. „Fastned“ hat mit der Installa-
tion auf P+R Parkplätzen in Verbindung mit Einzelhandelsunternehmen keine guten 
Erfahrungen gemacht und sieht derzeit von einem Standort in Weiterstadt ab. 
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C Initiativen der Stadtverwaltung für 
 Bürger*innen und Unternehmen 

 

Was gibt es bereits 

ÖPNV 

 Elektro-Busse – DADINA 
gemäß einer Pressemitteilung im Darmstädter Echo vom 5. April 2017 hat die 
HEAG mobilo erstmals zwei batteriebetriebene Elektrobusse bestellt. Nach und nach 
sollen alle Busse auf elektrischen Betrieb umgestellt werden. Der Prozess soll im 
Jahr 2025 abgeschlossen sein. 
Mit einem Testeinsatz der beiden Elektro-Busse ist im Herbst 2017 zu rechnen. 

 
E-Lkw 

 Ober-Leitung auf A5 – Hessen Mobil 
 
 
 

Initiativen 

Stellplätze / Parkraum 

 Bereitstellung von Parkraum/Stellplätzen für Car-Sharing-Angebote 

 Ausweisung von gesonderten Parkflächen (Markierung) für E-Fahrzeuge 
verkehrsrechtliche Anordnung – muss auch kontrolliert werden 

 Überdachte Parkplätze (Photovoltaik) auf dem Rathausparkplatz (jetzt Seniorenbus) 
mit der Möglichkeit zum Stromtanken sowohl für Gäste, Bedienstete und städtische 
E-Cars (kostenfrei) 

 
 
 
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit 

 die Stadt geht mit gutem Beispiel voran - Vorbildfunktion 

 Online – Homepage Umwelt/Verkehr – „E-Mobilität und Mobilitätsmanagement“  
mit Informationen zu bereits bestehenden Angeboten und Links bezüglich Förder-
möglichkeiten, Jobrad, Anschaffungen, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Stromtankstel-
len, Car-Sharing, u.a. zur Verfügung stellen  
Eintrag der öffentlichen Ladestationen in den interaktiven Stadtplan 

 Impulsvorträge im Rahmen der Bürgerversammlungen 2018 zum Thema Photovol-
taik/E-Mobilität – Absprache mit Annette Zettel – Stefan Burger, Geschäftsführer der 
AG Nahmobilität im Hess. Wirtschaftsministerium (Kontakt Georg Latocha) 

 Impulsvortrag im Rahmen des Wirtschaftsforums 2017 durch Bundeswirtschaftsminis-
terin Brigitte Zypries 

 Zusammenarbeit mit Unternehmen (Evonik, u.a.) – Sensibilisierung zu diesem Thema 
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D Kostenplan 
 
 

 Die Kosten für die Installation der beiden öffentlichen Entega Ladestationen in Weiter-
stadt und Gräfenhausen werden im Rahmen der bestehenden Haushaltsmittel 2017 
erbracht. 

 Die Kosten für eine Fahrrad-Ladestation und komfortable Fahrradabstellplätze sind 
im Haushaltsplan 2018/2019 zu veranschlagen. 

 Alle weiteren Initiativen, insbesondere die Aktivitäten über die sozialen Netze und die 
Homepage, werden mit verwaltungsinternen Ressourcen umgesetzt. 



Stadt Weiterstadt 19. Oktober 2017 

 
 

Bürgermeister  

Büro des Bürgermeisters 

Familien-, Frauen- und Seniorenbe-
auftragte 

Finanzen/Controlling 

Stadtwerke 

KIS/Betriebshof 

 

Fachbereich I 
Zentrale Verwaltung 

Fachbereich II 
Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro 

Fachbereich III 
Technische Verwaltung 

Fachbereich IV 
Kinder/Jugend/Bildung 

 

Beschluss des Ausschusses für Umwelt und 
Energie 

 
 
4. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie am 14. September 2017 
 
 
TOP 2 
Elektromobilität für Weiterstadt 
Drucksache: 10/0190/3 
  
Die Drucksache wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 24. August 2017 
zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
 
Der Ausschussvorsitzende Herr Heßberger führt in das Thema ein. Ziel der Ausschusssitzung 
ist es, den Fortschritt in der Umsetzung dieses Themenfeldes in der Stadt zur Kenntnis zu 
nehmen und weitere Handlungsempfehlungen abzugeben. 
 
Bürgermeister Möller erläutert die Inhalte des Konzeptes und beantwortet die aufkommenden 
Nachfragen. 
 
Alle Fraktionen begrüßen das vorgelegte Konzept. Folgende Hinweise werden gegeben: 
 

 Durch das Errichten von Ladestationen/Stromtankstellen sollten möglichst keine Stellplät-
ze für normale PKW entfallen. 

 Die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren im Bereich der Elektromobilität sollte verstärkt 
werden. 

 Es sollte weitere Standorte für die Errichtung von Ladesäulen/Stromtankstellen geprüft 
werden. 

 Es muss auf die Nutzung von Ökostrom geachtet werden, wenn eine deutliche Einspa-
rung bei der CO2-Bilanz erreicht werden soll. 

 Die Fördermöglichkeiten im Bereich der E-Mobilität müssen ausgeschöpft werden. 

 Die neueren Entwicklungen auf den E-Automarkt müssen verfolgt werden, um eventuell 
günstigere und auf die Nutzung bei der Stadt angepasste Modelle zu finden. 

 Es wird die Frage gestellt, ob bei einer Absage von Carsharing-Unternehmen zu einem 
kommerziellen Betrieb, ein städtisches Carsharing-Angebot gemacht werden kann. 

 
Es ergeht folgender Prüfauftrag an die Verwaltung: Ist das Leihen oder Leasen von Lasten-
fahrrädern für die Stadtverwaltung oder die Stadtwerke sinnvoll und finanziell darstellbar? 
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Beschluss aus Niederschrift 004/UwE 14.09.2017 
  Seite 2  
 
 

 

 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfas-
sung: 
 
Die Konzeption zur Realisierung von E-Mobilität in Weiterstadt wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 16. August 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24.08.2017 

 
 
Entwicklung eines städtebaulichen Konzeptes für Apfelbaumgarten II;  
Interessenbekundungsverfahren zur Ausschreibung eines Masterplans 
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die in Anlage 1 der Vorlage beigefügte Auswertungsmatrix zum Teilnahmewettbewerb 

wird zur Kenntnis genommen. 
2. In der zweiten Phase des Verfahrens werden die vier Bewerber mit 100 Punkten zur Ab-

gebe eines Angebotes und zur Vorstellung in einer gemeinsamen nicht öffentlichen Sit-
zung des Ausschusses für Umwelt und Energie und des Ausschusses für Stadtentwick-
lung und Verkehr aufgefordert. 

  
 
Sachverhalt: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 1. Juni 2017 die „Anforderungen an 
die Erstellung eines Masterplanes für die Entwicklungsfläche Apfelbaumgarten II“ beschlos-
sen. Das Anforderungsprogramm war Grundlage einer Ausschreibung in Form eines Interes-
senbekundungsverfahrens. 
Von sechs Bewerbern, die nach Veröffentlichung des Verfahrens in der Hessischen Aus-
schreibungsdatenbank HAD Unterlagen eingereicht haben, haben vier das Anforderungspro-
fil voll erfüllt (s. Anlage 1: Auswertungsmatrix 1. Phase). 
Diese vier Bewerber sollen nun in einer zweiten Phase zur Abgabe eines Angebotes aufge-
fordert werden, und sich in einer gemeinsamen nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses 
für Umwelt und Energie und des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vorstellen. 
Die Auswahl des Auftragnehmers erfolgt dann anhand der im HAD veröffentlichten Zu-
schlagskriterien (s. Anlage 2: Auswertungsmatrix 2. Phase).  
 
Finanzierung: 
Im Haushalt 2017 sind für den Masterplan 50.000,00 € bereitgestellt.  
 
 
Der Sachverhalt wurde am 15. August 2017 im Magistrat beraten.  
 
Der Magistrat empfiehlt, die Öffentlichkeit bei der Behandlung dieses Tagesordnungspunktes 
gemäß § 52 HGO in Verbindung mit § 62 Abs. 5 HGO auszuschließen. 
 
 
gez. 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
  
 
Anlagen: 
Anlage 1: Auswertungsmatrix 1. Phase  
Anlage 2: Auswertungsmatrix 2. Phase   
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Verfahren "Masterplan Apfelbaumgarten II" Anlage 1

Bewerber: e-netz bhm AS+P OPG tobe.STADT Drees &Sommer

Unterauftragnehmer: schneider+schumacher ESB DSK Scharzraum Prosa/Rauh

Ort: Darmstadt Bruchsal Frankfurt Offenbach Frankfurt Frankfurt

max. 

erreichb. 

Punkte

erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl Erläuterungen

Nachweis der wirtschaftlichen 

und finanziellen 

Leistungsfähigkeit

20,0

Umsatz des Bewerbers im Mittel 

der letzten 3 abgeschlossenen 

Geschäftsjahre für vergleichbare 

Leistungen

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

volle Punkte ab 80.000 € Netto 

(zwischen 0 € und 80.000 € wird 

interpoliert

Fachliche Eignung, Nachweis 

der beruflichen Befähigung
80,0

Erfahrung in der Erarbeitung 

eines Masterplan einschließlich 

der städtebaulichen und 

technischen 

Rahmenbedingungen

40,0 40,0 40,0 40,0 20,0 40,0 40,0

2 Referenzen = 40 Punkte                   

1 Referenz = 20 Punkte                

keine Referenzen = 0 Punkte

Erfahrungen bei der 

Baulandentwicklung 

(Bodenordnung, Erschließung, 

Grundstücksaufkauf)

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0

2 Referenzen = 40 Punkte                   

1 Referenz = 20 Punkte                

keine Referenzen = 0 Punkte

Summe 40,0 100,0 100,0 100,0 80,0 60,0 100,0

Auswertungsmatrix Teilnahmewettbewerb
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Verfahren "Masterplan Apfelbaumgarten II" Anlage 2

Bewerber: e-netz bhm AS+P Drees &Sommer

Unterauftragnehmer: schneider+schumacher ESB DSK Prosa/Rauh

Ort: Darmstadt Bruchsal Frankfurt Frankfurt

max. 

erreichb. 

Punkte

erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl Erläuterungen

Projektteam / 

Projektorganisation
40,0

Projektteam, innere Organisation 20,0

Zusammenarbeit mit 

Planungsbeteiligten 

(Autraggeber, andere 

Fachplaner, Nutzer)

20,0

Projektanalyse / 

Herangehensweise
40,0

Einschätzung zur zeitliche 

Umsetzung
10,0

Präsentation abgeschlossener  

Erarbeitungen eines Masterplan 

einschließlich der 

städtebaulichen und 

technischen 

Rahmenbedingungen

15,0

Präsentation abgeschlossener  

Baulandentwicklungen 

(Bodenordnung, Erschließung, 

Grundstücksaufkauf)

15,0

Honorar 20,0

Honorarangebot 20,0

Das niedrigste Angebot erhält 100%, 

Angebote größer gleich 25 % über 

dem niedrigsten Angebot geben 0 %. 

(Zwischenwerte werden interpoliert)

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0

Auswertungsmatrix  Zuschlagskriterien

100 % = Angaben, die einen 

außerordentlichen Projekterfolg 

erwarten lassen 0 % = keine/nicht 

nachvollziehbare oder unplausible 

Angaben / nicht zielführend 

erscheinende Maßnahmen. 

(Zwischenwerte werden interpoliert)

100 % = Angaben, die einen 

außerordentlichen Projekterfolg 

erwarten lassen 0 % = keine/nicht 

nachvollziehbare oder unplausible 

Angaben / nicht  zielführend 

erscheinende Maßnahmen. 

(Zwischenwerte werden interpoliert)



Stadt Weiterstadt 19. Oktober 2017 

 
 

Bürgermeister  

Büro des Bürgermeisters 

Familien-, Frauen- und Seniorenbe-
auftragte 

Finanzen/Controlling 

Stadtwerke 

KIS/Betriebshof 

 

Fachbereich I 
Zentrale Verwaltung 

Fachbereich II 
Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro 

Fachbereich III 
Technische Verwaltung 

Fachbereich IV 
Kinder/Jugend/Bildung 

 

Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 
 
 
12. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17. August 2017 
 
 
TOP 3.1 
Neufassung der Vereinsförderrichtlinien; Arbeitsaufträge aus dem Haupt- und Finanz-
ausschuss 
Drucksache: 10/0250/3 
  
Die Drucksache 10/0250/1 wurde am 24. April 2017 im Haupt- und Finanzausschuss beraten. 
Die Drucksache ist mit Arbeitsaufträgen an die Verwaltung im Ausschuss verblieben und mit 
Drucksache 10/0250/3 werden diese nun vorgelegt. 
 
Die ALW-Fraktion beantragt zu Ziffer 3.12 Abs.1, dass nur Elektrofahrzeuge bezuschusst 
werden. Die CDU-Fraktion schlägt vor, dass Elektrofahrzeuge mit 15 % bezuschusst werden.  
 
Nach längerer Diskussion einigen sich die Ausschussmitglieder folgenden Satz 2 in die Ver-
einsförderrichtlinien aufzunehmen: „Es bleibt der Stadt vorbehalten, vorrangig E-Mobilität zu 
fördern.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Protokollnotiz: 
Des Weiteren soll auf die Agenda des Sportstammtisches die engere Zusammenarbeit der 
Vereine in Bezug auf Pool-Vereinsfahrzeuge genommen werden. 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfas-
sung:  
 
Die überarbeiteten Vereinsförderrichtlinien werden unter Einbeziehung der beschlossenen 
Änderung zu Ziffer 3.12 beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

Ö  9Ö  9
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Der Bürgermeister Weiterstadt, 27. September 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 28.09.2017 

 
 
Entwicklung eines städtebaulichen Konzeptes für Apfelbaumgarten II;  
Interessenbekundungsverfahren zur Ausschreibung eines Masterplans; 
Vergabe der Planleistungen 
 
 
Beschluss:  
Die Bietergemeinschaft e-netz, Darmstadt und Schneider+Schumacher, Frankfurt werden mit 
der Erarbeitung des Masterplanes beauftragt. 
  
 
Sachverhalt: 
In der fünften gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie und des Aus-
schusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 18. September 2017 haben sich vier Bieter-
gemeinschaften mit ihren jeweiligen Angeboten zur Erstellung eines Masterplanns für das 
Baugebiet Apfelbaumgarten II vorgestellt. Nach der Vorstellung und Diskussion wurde fol-
gender Beschluss gefasst: 
 
Jede Fraktion gibt bis spätestens Mittwoch den 27. September eine ausgefüllte und vom 
Fraktionsvorsitzenden unterzeichnete Bewertungsmatrix beim Parlamentarischen Büro ab. 
Die Verwaltung wird aus den abgegebenen Bewertungen ein nach Anzahl der Mittglieder 
der Ausschüsse gewichtetes Mittel errechnen und das Ergebnis als Tischvorlage der Stadt-
verordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorlegen. 
 
Die Auswertung der eingegangenen Bewertungen ergab, dass die Bietergemeinschaft e-
netz, Darmstadt und Schneider+Schumacher, Frankfurt mit der Erarbeitung des Masterpla-
nes beauftragt werden. 
   
 
 
  
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
   
 
Anlage: 
Matrix mit der Schlussauswertung 
   
 
 
 

Ö  9.1Ö  9.1



Verfahren "Masterplan Apfelbaumgarten II"

Endbewertung

Bewerber: e-netz bhm AS+P Drees &Sommer

Unterauftragnehmer: schneider+schumacher ESB DSK Prosa/Rauh

Ort: Darmstadt Bruchsal Frankfurt Frankfurt

max. 

erreichb. 

Punkte

erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl Erläuterungen

Projektteam / 

Projektorganisation
40,0 34,8 34,1 27,5 22,4

Projektteam, innere 

Organisation
20,0 17,6 17,6 14,1 12,2

Zusammenarbeit mit 

Planungsbeteiligten 

(Autraggeber, andere 

Fachplaner, Nutzer)

20,0 17,2 16,6 13,4 10,3

Projektanalyse / 

Herangehensweise
40,0 35,9 35,8 26,0 22,7

Einschätzung zur zeitliche 

Umsetzung
10,0 9,0 9,1 6,8 6,2

Präsentation abgeschlossener  

Erarbeitungen eines Masterplan 

einschließlich der 

städtebaulichen und 

technischen 

Rahmenbedingungen

15,0 13,1 12,7 8,1 7,3

Präsentation abgeschlossener  

Baulandentwicklungen 

(Bodenordnung, Erschließung, 

Grundstücksaufkauf)

15,0 13,9 14,0 11,1 9,1

Honorar 20,0 20 18 0 0

Honorarangebot 20,0 20,0 18,0 0,0 0,0

Das niedrigste Angebot erhält 100%, 

Angebote größer gleich 25 % über dem 

niedrigsten Angebot geben 0 %. 

(Zwischenwerte werden interpoliert)

Summe 90,8 87,9 53,5 45,1

Auswertungsmatrix  Zuschlagskriterien

100 % = Angaben, die einen 

außerordentlichen Projekterfolg erwarten 

lassen 0 % = keine/nicht nachvollziehbare 

oder unplausible Angaben / nicht zielführend 

erscheinende Maßnahmen. (Zwischenwerte 

werden interpoliert)

100 % = Angaben, die einen 

außerordentlichen Projekterfolg erwarten 

lassen 0 % = keine/nicht nachvollziehbare 

oder unplausible Angaben / nicht  zielführend 

erscheinende Maßnahmen. (Zwischenwerte 

werden interpoliert)

Ö  9.1Ö  9.1
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 15. August 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24.08.2017 

 
 
Sachstandsbericht zur Umsetzung von anstehenden größeren Projekten 
(Sanierungen/Neubauten) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sachstandsbericht zum Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 2. März 2017 
(Drucksache 10/0205/1) zur Umsetzung der anstehenden größeren Projekte wird zur Kennt-
nis genommen. 
  
 
Sachverhalt: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 2. März 2017 den Magistrat be-
auftragt ein Konzept zur Sanierung und Umsetzung der Bürgerhäuser Schneppenhausen 
und Gräfenhausen vorzulegen und in einen Terminplan einzubetten, in dem auch andere 
Bauprojekte berücksichtigt sind. Zudem sollen die Kosten der beiden Sanierungsmaßnah-
men ermittelt und die Finanzierung in der Gesamtbetrachtung mit den anderen Großprojek-
ten dargestellt werden. Weiterhin soll aufgezeigt werden, inwieweit die Planung und Baube-
gleitung von den eigenen Kräften durchgeführt werden kann oder Fremdleistung eingekauft 
werden muss. 
 
Zum derzeitigen Sachstand der Projekte: 
 
Bürgerhaus Braunshardt 
Die Aufträge an alle Planer sind bis zur Leistungsphase 8 (Objektüberwachung/Bauleitung) 
erteilt. Die Ausschreibungen werden zurzeit vorbereitet und sollen im Oktober veröffentlicht 
werden. Die Bauarbeiten sollen Anfang 2018 beginnen, ggf. müssen schon Ende diesen 
Jahres Erschließungsmaßnahmen (Strom, Gas, Wasser, Kanal) vorgezogen werden. 
 
Erweiterung und Sanierung Feuerwehr / Bauhof Weiterstadt 
Für die erforderlichen Planungsleistungen (Architekt und Haustechnik) läuft zurzeit ein zwei-
stufiges, europaweites Ausschreibungsverfahren. Aufgrund der langen Fristen wird sich das 
Verfahren bis Ende September hinziehen. Nach der Beauftragung der Planer ist durch diese 
die Grundlagenermittlung und die Entwurfsplanung auf der Grundlage der Vorplanung (SVV-
Beschuss) zu erarbeiten und die Kosten zu ermitteln. Danach ist die Genehmigungsplanung 
vorzubereiten und der Bauantrag einzureichen. Ende August wird ein Antrag auf Landeszu-
schüsse beim Kreis eingereicht. 
 
Bürgerhaus Schneppenhausen 
Für die erforderlichen Planungsleistungen (Architekt und Haustechnik) läuft zurzeit ein zwei-
stufiges, europaweites Ausschreibungsverfahren. Aufgrund der langen Fristen wird sich das 
Verfahren bis Ende September hinziehen. Nach der Beauftragung der Planer ist durch diese 
die Grundlagenermittlung und die Entwurfsplanung auf der Grundlage der Vorplanung (SVV-
Beschuss) zu erarbeiten und die Kosten zu ermitteln. Danach ist die Genehmigungsplanung 
vorzubereiten und der Bauantrag einzureichen. Aufgrund der zeitlichen Zwänge wird ein 

Ö  10Ö  10
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Baubeginn nicht, wie von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, nach den Fast-
nachtsveranstaltungen 2018 möglich sein. 
 
Bürgerhaus Gräfenhausen 
Es liegt zurzeit noch keine Grundlagenermittlung und Vorplanung für eine Sanierung des 
Bürgerhauses vor. Eine überschlägige Kostenschätzung der Verwaltung hat einen Finanz-
bedarf von ca. 2,5 Mio. € ergeben. Als vordringliche Maßnahme wird jedoch die notwendige 
Dachsanierung (ca. 590.000 €) angesehen, die als erster Umsetzungsschritt erfolgen sollte. 
 
U3-Neubau in Schneppenhausen 
Der Neubau wurde in Modulbauweise ausgeschrieben und an einen Generalunternehmer 
vergeben. Die Fertigstellung wird Anfang September erfolgen. 
 
Erweiterung KITA Carl-Ulrich-Straße  
Für die Maßnahme wurde ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt und die Planung 
beauftragt. Dieses Jahr soll der Bauantrag gestellt und 2018 die Maßnahme umgesetzt wer-
den. 
 
Erweiterung KITA Weingartenstraße 
Die Baumaßnahme wurde im Juni begonnen und soll im Oktober abgeschlossen werden. 
 
Erweiterung KITA Wiesenstraße 
Bei der vorgesehenen Erweiterung haben sich noch Fragen hinsichtlich der Anbindung an 
die vorhandene Gebäudesubstanz ergeben. Es wird zurzeit noch untersucht, ob der Anbau 
wirtschaftlich und konzeptionell sinnvoll umzusetzen ist. 
 
Neubau einer Kindertagesstätte (Gelände der ehem. Schlossschänke) 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 29. Juni 2017 beschlossen, zur 
Kapazitätserweiterung 2018 eine zusätzliche Kindertagesstätte auf dem Grundstück der al-
ten Schlossschänke in Gräfenhausen vorzusehen. Es ist zu entscheiden, ob evtl. ein Archi-
tektenwettbewerb ausgeschrieben werden soll. Aufgrund der Vergaberichtlinien ist bei der 
Vergabe der Planungsleistungen auf alle Fälle ein EU-Verfahren durchzuführen. 
 
Neubau einer weiteren Kindertagesstätte (zur Reduzierung der Gruppengrößen) 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 29. Juni 2017 den Magistrat be-
auftragt zur Reduzierung der Gruppengroßen einen Standort für eine weitere Kindertages-
stätte und ggf. einen privaten Träger für den Betrieb zu suchen. Auch hier ist noch zu ent-
scheiden, ob evtl. ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden soll. Aufgrund der 
Vergaberichtlinien ist bei der Vergabe der Planungsleistungen auf alle Fälle ein EU-
Verfahren durchzuführen. 
 
 
Zusammenfassung: 
In Anbetracht der dargestellten Planungsstände ist es derzeit noch nicht möglich, für die 
Bürgerhäuser Schneppenhausen und Gräfenhausen Kosten zu benennen. Dies wird erst 
nach Erarbeitung der Grundlagenermittlungen und Vorplanungen der Planer möglich sein.  
 
Dies gilt auch in Bezug auf die Terminplanung für alle anstehenden Projekte, da gerade bei 
den Projekten zur Kinderbetreuung noch grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden 
müssen.  
 
Es wird jedoch schon jetzt deutlich, dass mit dem derzeitigen Personalbestand des Kommu-
nalen Immobilienservice und der Technischen Verwaltung die Maßnahmen nicht durchge-
führt werden können. Die beiden Bautechniker der Stadtverwaltung (KIS) sind bereits jetzt 
mit der Bauunterhaltung der Bestandsgebäude ausgelastet und können daher nicht zusätz-
lich mit der Betreuung größerer zusätzlicher Neubau-Maßnahmen betraut werden. Zudem 
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wird der Fachbereichsleiter der Technischen Verwaltung, der in der Vergangenheit Neubau-
maßnahmen betreut hat, Ende des Jahres in den Vorruhestand gehen. Durch die zuneh-
mend komplexer werdenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Planung und Bewirt-
schaftung der städtischen Immobilien ist die Einstellung einer dauerhaften zusätzlichen In-
genieur-/Architektenstelle zur Bearbeitung von Hochbaumaßnahmen dringend erforderlich. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Stellen erst Anfang nächsten Jahres besetzt sein 
werden. In diesem Zusammenhang tritt auch eine organisatorische Änderung inkraft, die die 
Planung, Bauüberwachung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Immobilien in ei-
ner Verantwortlichkeit zusammenfasst. 
 
In der als Anlage beigefügten Liste der mittelfristigen Finanzplanung sind die in bis 2021 vor-
gesehenen Maßnahmen (Neubauten und größere Instandhaltungsmaßnahmen) aufgeführt. 
Demnach ergibt sich ein Finanzbedarf von ca. 30 Mio. Euro. Grundsätzlich ist bei der Ent-
wicklung der künftigen Einnahmen nicht abzuschätzen, ob die Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen finanzierbar ist und Kredite in der erforderlichen Höhe durch die Kommunalauf-
sicht genehmigt werden. Daher gestaltet sich eine langfristige Planung zur Reihenfolge der 
geplanten und beschlossenen Maßnahmen problematisch. 
 
Aufgrund des erst kürzlich aufgelegten zweiten Programms des Landes Hessen zur Ent-
schuldung der Kommunen hat bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Kommunalaufsicht des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg signalisiert, dass künftige Haushalte, die nicht ausgeglichen 
sind, formal zurückgegeben werden. So heißt es auch in einer Mitteilung des Hessischen 
Ministeriums des Innern und für Sport Im Rahmen der Hessenkasse: „…Im Gegenzug zur 
Entschuldung durch das Land muss aber künftig sichergestellt werden, dass hessische 
Kommunen nicht erneut in eine solche prekäre Lage kommen. Kassenkredite soll es daher in 
der zuletzt praktizierten Art nicht mehr geben. Sie sollen auf ihre ursprüngliche Funktion als 
kurzfristiger Liquiditätskredit zurückgeführt werden. Die Genehmigung wird strikter, es wird 
eine grundsätzliche Verpflichtung zur umgehenden Rückzahlung der Kredite geben und 
Kommunen müssen erzielte Überschüsse auch dafür vorhalten. Die hierfür erforderlichen 
gesetzlichen und aufsichtlichen Maßnahmen werden wir treffen.“ 
 
Insofern ist bei allen Investitionen, insbesondere jedoch bei freiwilligen Leistungen, darauf zu 
achten, dass die Folgekosten finanziert werden können. Diese setzen sich insbesondere aus 
den Finanzierungs- und Abschreibungskosten sowie den sonstigen Unterhaltungs- und Per-
sonalkosten zusammen. Sollten die Folgekosten nicht durch Einsparungen an anderer Stelle 
kompensiert werden können, sind die Einnahmen der Stadt entsprechend zu erhöhen um 
einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. 
 
Aus den o.g. Gründen wird ersichtlich, dass die vorgesehenen Projekte zeitlich gestreckt 
werden müssen. Aufgrund der finanziellen und personellen Möglichkeiten – auch unter Be-
rücksichtigung einer zusätzlichen Stelle - können nächstes Jahr maximal drei größere Bau-
maßnahmen weiterbetrieben werden. Aufgrund der Planungsstände wären das folgende 
Projekte: 
 

 Neubau Bürgerhaus Braunshardt (Baubeginn März 2018, Fertigstellung Juni 2019, 

Baukosten ca. 4,5 Mio. €) 

 Erweiterung und Sanierung Feuerwehr/Bauhof Weiterstadt (Baubeginn ca. Mitte 

2018, Bauzeit kann noch nicht benannt werden, Baukosten ca. 5,8 Mio. €) 

 Sanierung Bürgerhaus Schneppenhausen (Planung ab Oktober 2017, Baubeginn 

frühestens Ende 2018, Baukosten können erst nach Vorlage der Planung genannt 

werden) 

 
 
Die Projekte zur Erweiterung der Kapazitäten in der Kinderbetreuung könnten damit erst be-
rücksichtigt werden, wenn die bereits begonnen Maßnahmen fertiggestellt sind. Die zwei 
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Kita-Neubauten und die Erweiterung Kita Wiesenstraße würden damit erst später umgesetzt. 
Hierbei handelt es sich jedoch zum Teil (Kapazitätserweiterung) um Pflichtaufgaben der 
Stadt. 
 
Auch das Bürgerhaus Gräfenhausen kann demnach erst nach Abschluss der genannten 
Maßnahmen angegangen werden. Wobei es hier sinnvoll erscheint zunächst die vordringli-
che Dachsanierung als ersten Schritt einzuplanen.  
 
Es wird sicherlich auch erforderlich werden, verschiede Bauunterhaltungsmaßnahmen die in 
der Anlage im Jahr 2018 aufgelistet sind, zeitlich zu verschieben. 
 
Bei der Priorisierung der Projekte ist grundsätzlich zwischen Pflicht- und freiwilligen Leistun-
gen zu unterscheiden. Hierbei spielt die Mittelherkunft (Investitionskredite oder Entnahme 
von Mitteln aus der Rücklage „HLG“) unerheblich, da die Folge- und nicht die Investitionskos-
ten, wie bereits dargestellt, im Fokus der Kommunalaufsicht stehen.  
 
 
 
Der Sachverhalt wurde am 14. August 2017 im Magistrat beraten.  
 
An die Verwaltung ergeht der Auftrag, die Folgekosten der Projekte noch zu ermitteln und als 
Tischvorlage zur nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. 
 
 
gez. 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
   
 
Anlagen: 
Liste zum mittelfristigen Finanzbedarf  
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 23. August 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24.08.2017 

 
 
Sachstandsbericht zur Umsetzung von anstehenden größeren Projekten; 
Folgekostenberechnung 
 
 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 14. August 2017 beschlossen, dass zur nächsten 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung eine Folgekostenberechnung von der Verwaltung 
vorzulegen ist. 
  
 
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
  
 
Anlage: 
Folgekostenberechnung 
 
 
 

Ö  10.1Ö  10.1



Folgekostenberechnung für die nachfolgende Projekte

Baukosten Afa

lfd. 

Bewirtschaftungs-

Unterhaltungs- und 

Personalkosten 

ohne Zins und 

Tilgung 

durchschnittliche 

Zinsen v. 10 

Jahren pro Jahr Folgekosten pro Jahr

durchschnittliche 

Tilgung 

v. 10 Jahren pro Jahr

Anbau Kita Wiesenstraße 610.000,00 € 20.000,00 € 132.700,00 € 10.660,00 € 163.360,00 € 16.430,30 €

Anbau Kita Carl-Ulrich Str. 597.000,00 € 17.000,00 € 134.700,00 € 10.424,00 € 162.124,00 € 16.090,00 €

Schallschutzsanierungen 150.000,00 € 2.500,00 € 2.610,00 € 5.110,00 € 4.040,00 €

Lüftung MSR Technik Bürgerzentrum 450.000,00 € 25.000,00 € 7.870,00 € 32.870,00 € 12.120,00 €

Fassadensanierung Bürgerzentrum 60.000,00 € 1.000,00 € 1.050,00 € 2.050,00 € 1.620,00 €

Grundhafte Sanierung Duch/Umkleide Kl. Gerauer Weg 65.000,00 € 4.300,00 € 1.140,00 € 5.440,00 € 1.750,00 €

Grundhafte Sanierung Hallenbad 70.000,00 € 2.300,00 € 1.220,00 € 3.520,00 € 1.910,00 €

Neubau Bürgerhaus Braunshardt 4.200.000,00 € 140.000,00 € 130.000,00 € 73.410,00 € 343.410,00 € 113.190,00 €

Grundhafte Sanierung Bürgerhaus Schneppenhausen 2.500.000,00 € 66.600,00 € 43.680,00 € 110.280,00 € 67.370,00 €

Grundhafte Sanierung Bürgerhaus Gräfenhausen 2.000.000,00 € 83.300,00 € 34.960,00 € 118.260,00 € 53.895,50 €

Grundhafte Sanierung Feuerwehr Bauhof 5.800.000,00 € 193.000,00 € 101.400,00 € 294.400,00 € 156.280,00 €

Grundhafte Sanierung WC Anlagen Rathaus 325.000,00 € 21.600,00 € 5.680,00 € 27.280,00 € 8.770,00 €

Grundhafte Sanierung Wohnhaus Fr. Ebert Str. 73 250.000,00 € 8.300,00 € 4.360,00 € 12.660,00 € 6.740,00 €

Neubau Kita evt. Gräfenhausen alte Schlossschänke / Villa Regenbogen * 4.500.000,00 € 83.300,00 € 526.100,00 € 78.660,00 € 688.060,00 € 121.260,00 €

Neubau einer weiteren Kita zur Reduzierung der Gruppengröße um 2 Kinder * 4.500.000,00 € 83.300,00 € 526.100,00 € 78.660,00 € 688.060,00 € 121.260,00 €

Grundhafte Sanierung der Sanitäranlagen Sporthalle Braunshardt 150.000,00 € 10.000,00 € 2.610,00 € 12.610,00 € 4.040,00 €

Fenstersanierung Dr. Horst Schmidt Nordseite 140.000,00 € 4.600,00 € 2.450,00 € 7.050,00 € 3.770,00 €

Grundhafte Sanierung Campingplatz 150.000,00 € 5.000,00 € 2.610,00 € 7.610,00 € 4.040,00 €

Fassadensanierung Kellerabdichtung Wohnhaus Sandstraße 21 145.000,00 € 4.800,00 € 2.540,00 € 7.340,00 € 3.920,00 €

Sanierung Zaunanlagen 160.000,00 € 2.400,00 € 2.810,00 € 5.210,00 € 4.300,00 €

GESAMT 26.822.000,00 € 778.300,00 € 1.449.600,00 € 468.804,00 € 2.696.704,00 € 722.795,80 €

Finanzierungsbedarf sonsitger Maßnahmen 2.818.000,00 € 90.000,00 € 49.220,00 € 139.220,00 € 75.940,00 €

GESAMT 29.640.000,00 € 868.300,00 € 1.449.600,00 € 518.024,00 € 2.835.924,00 € 798.735,80 €

Für die AfA- Berechnung wurde der AfA-Katalog zugrunde gelegt.

angenommener Zinssatz 2 %; Laufzeit 30 Jahre 2%

* wegen fehlender Ausführungsbestimmungen sind evtl. Fördermittel im Kita-Bereich noch nicht berücksichtigt.

zusätzliche Belastung im Ergebnishaushalt: 2.835.924,00 €

zusätzliche zu erwirtschaftende Tilgung im Finanzhaushalt: 798.735,80 €

Ö  10.1Ö  10.1
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 23. August 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24.08.2017 

 
 
Sachstandsbericht zur Umsetzung von anstehenden größeren Projekten; 
Folgekostenberechnung 
 
 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 14. August 2017 beschlossen, dass zur nächsten 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung eine Folgekostenberechnung von der Verwaltung 
vorzulegen ist. 
  
 
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
  
 
Anlage: 
Folgekostenberechnung 
 
 
 

Ö  10.1Ö  10.1



Folgekostenberechnung für die nachfolgende Projekte

Baukosten Afa

lfd. 

Bewirtschaftungs-

Unterhaltungs- und 

Personalkosten 

ohne Zins und 

Tilgung 

durchschnittliche 

Zinsen v. 10 

Jahren pro Jahr Folgekosten pro Jahr

durchschnittliche 

Tilgung 

v. 10 Jahren pro Jahr

Anbau Kita Wiesenstraße 610.000,00 € 20.000,00 € 132.700,00 € 10.660,00 € 163.360,00 € 16.430,30 €

Anbau Kita Carl-Ulrich Str. 597.000,00 € 17.000,00 € 134.700,00 € 10.424,00 € 162.124,00 € 16.090,00 €

Schallschutzsanierungen 150.000,00 € 2.500,00 € 2.610,00 € 5.110,00 € 4.040,00 €

Lüftung MSR Technik Bürgerzentrum 450.000,00 € 25.000,00 € 7.870,00 € 32.870,00 € 12.120,00 €

Fassadensanierung Bürgerzentrum 60.000,00 € 1.000,00 € 1.050,00 € 2.050,00 € 1.620,00 €

Grundhafte Sanierung Duch/Umkleide Kl. Gerauer Weg 65.000,00 € 4.300,00 € 1.140,00 € 5.440,00 € 1.750,00 €

Grundhafte Sanierung Hallenbad 70.000,00 € 2.300,00 € 1.220,00 € 3.520,00 € 1.910,00 €

Neubau Bürgerhaus Braunshardt 4.200.000,00 € 140.000,00 € 130.000,00 € 73.410,00 € 343.410,00 € 113.190,00 €

Grundhafte Sanierung Bürgerhaus Schneppenhausen 2.500.000,00 € 66.600,00 € 43.680,00 € 110.280,00 € 67.370,00 €

Grundhafte Sanierung Bürgerhaus Gräfenhausen 2.000.000,00 € 83.300,00 € 34.960,00 € 118.260,00 € 53.895,50 €

Grundhafte Sanierung Feuerwehr Bauhof 5.800.000,00 € 193.000,00 € 101.400,00 € 294.400,00 € 156.280,00 €

Grundhafte Sanierung WC Anlagen Rathaus 325.000,00 € 21.600,00 € 5.680,00 € 27.280,00 € 8.770,00 €

Grundhafte Sanierung Wohnhaus Fr. Ebert Str. 73 250.000,00 € 8.300,00 € 4.360,00 € 12.660,00 € 6.740,00 €

Neubau Kita evt. Gräfenhausen alte Schlossschule * 4.500.000,00 € 83.300,00 € 526.100,00 € 78.660,00 € 688.060,00 € 121.260,00 €

Neubau Kita evt. Gräfenhausen alte Schlossschule * 4.500.000,00 € 83.300,00 € 526.100,00 € 78.660,00 € 688.060,00 € 121.260,00 €

Grundhafte Sanierung der Sanitäranlagen Sporthalle Braunshardt 150.000,00 € 10.000,00 € 2.610,00 € 12.610,00 € 4.040,00 €

Fenstersanierung Dr. Horst Schmidt Nordseite 140.000,00 € 4.600,00 € 2.450,00 € 7.050,00 € 3.770,00 €

Grundhafte Sanierung Campingplatz 150.000,00 € 5.000,00 € 2.610,00 € 7.610,00 € 4.040,00 €

Fassadensanierung Kellerabdichtung Wohnhaus Sandstraße 21 145.000,00 € 4.800,00 € 2.540,00 € 7.340,00 € 3.920,00 €

Sanierung Zaunanlagen 160.000,00 € 2.400,00 € 2.810,00 € 5.210,00 € 4.300,00 €

GESAMT 26.822.000,00 € 778.300,00 € 1.449.600,00 € 468.804,00 € 2.696.704,00 € 722.795,80 €

Finanzierungsbedarf sonsitger Maßnahmen 2.818.000,00 € 90.000,00 € 49.220,00 € 139.220,00 € 75.940,00 €

GESAMT 29.640.000,00 € 868.300,00 € 1.449.600,00 € 518.024,00 € 2.835.924,00 € 798.735,80 €

Für die AfA- Berechnung wurde der AfA-Katalog zugrunde gelegt.

angenommener Zinssatz 2 %; Laufzeit 30 Jahre 2%

* wegen fehlender Ausführungsbestimmungen sind evtl. Fördermittel im Kita-Bereich noch nicht berücksichtigt.

zusätzliche Belastung im Ergebnishaushalt: 2.835.924,00 €

zusätzliche zu erwirtschaftende Tilgung im Finanzhaushalt: 798.735,80 €



  
 

Freie Wähler Weiterstadt e. V. • Westring 103 • 64 331 Weiterstadt 

IBAN: DE48 5019 0000 0001 1671 46 ,  BIC:FFVBDEFF, Frankfurter Volksbank eG 

Freie Wähler Weiterstadt e.V. 
Bürgernah, informativ, kommunikativ 

Fraktion: 
Kurt Weldert 
Kreisstraße 29 
64331 Weiterstadt 
Mobil: 0171 931 3544 
E-Mail: kurt.weldert@t-online.de 

 

An 

Parlamentarisches Büro 

Herrn Stadtverordnetenvorsteher 

Manfred Dittrich 

Riedbahnstraße 6 

64331 Weiterstadt 

 

 

 

Betr.: Antrag der FWW für die Stadtverordnetensitzung am 24.08.2017 

Darstellung der Auswirkungen der beschlossenen investiven Maßnahmen auf die Finanzsituation 

der Stadt Weiterstadt und die Folgen daraus 

 

Sehr geehrter Herr Dittrich, 

 

bitte nehmen Sie den folgenden Antrag der Fraktion der Freien Wähler Weiterstadt auf die Tagesordnung 

der nächsten Stadtverordnetensitzung am 24.08.2017 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Der Magistrat wird beauftragt, 

1. eine Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen (Sanierungen/Neubau) der Stadtverordneten-

versammlung vorzulegen. Diese Zusammenstellung soll alle bereits genehmigten, in Planung be-

findlichen sowie die im Rahmen aktueller Drucksachen für notwendig erachteten Maßnahmen ent-

halten, 

2. bei allen in der Zusammenstellung enthaltenen Maßnahmen den voraussichtlichen Finanzbedarf 

sowie die Finanzierung (Kredite, Rücklagen, laufender Haushalt) mit den Auswirkungen auf den ak-

tuellen und die kommenden Haushalte anzugeben sowie in ein zeitliches Gerüst über die mögliche 

bzw. zwingend erforderliche Umsetzung aller investiven Maßnahmen einzuplanen, 

3. alle Aktivitäten zum Neubau des BH Braunshardt auf Eis zu legen, bis eine Entscheidung seitens der 

Stadtverordnetenversammlung über die Priorisierung der investiven Maßnahmen getroffen wurde 

und die entsprechende Finanzierung feststeht, 

4. Mögliche Stellenveränderungen in der Technischen Verwaltung zu prüfen und das Ergebnis zu den 

Haushaltsberatungen 2018 der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. 

5. eine aktualisierte Liste der veräußerbaren Gebäude und Grundstücke vorzulegen. 

 

Begründung: 

Der Fraktion der Freien Wähler Weiterstadt fehlt eine umfassende Zusammenstellung aller investiven 

Maßnahmen und deren Finanzierbarkeit. Nach Abschätzung werden für alle zurzeit bekannten Sanierungs-

maßnahmen (u.a. Feuerwehr, KiTas, Bürgerhäuser, Schwimmbad, Sporthallen, Rathaus), Erweiterungsmaß-

nahmen an bestehenden KiTas, Straßensanierungen (Grunderneuerungen, Sanierungen), Umbau der 
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Freie Wähler Weiterstadt e. V. • Westring 103 • 64 331 Weiterstadt 

IBAN: DE48 5019 0000 0001 1671 46 ,  BIC:FFVBDEFF, Frankfurter Volksbank eG 

Freie Wähler Weiterstadt e.V. 
Bürgernah, informativ, kommunikativ 

Fraktion: 
Kurt Weldert 
Kreisstraße 29 
64331 Weiterstadt 
Mobil: 0171 931 3544 
E-Mail: kurt.weldert@t-online.de 

Darmstädter Straße, Neubau einer KiTa (Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz), Planungskosten für 

das Neubaugebiet Apfelbaumgarten 2 sowie den Neubau des BH Braunshardt über 30 Millionen Euro mit-

telfristig benötigt. 

Trotz einer relativen guten finanziellen Entwicklung der letzten Jahre mit der Möglichkeit von Rücklagenbil-

dungen zeichnet sich aber im HH 2017 ein Steuereinbruch ab, der den bereits im Haushaltsansatz 2017 

ausgewiesenen Fehlbedarf von 4,5 Mio Euro in der Abrechnung weiter erhöhen könnte. Es ist daher damit 

zu rechnen, dass die voraussichtlichen Überschüsse in 2016 voll in dem erwartenden Defizit von 2017 auf-

gehen werden.  

Da das voraussichtliche Guthaben aus der Entwicklung des Gewerbegebietes West (etwa 10 Mio Euro) ge-

rade mal die Sanierungsmaßnahmen der Feuerwehr (5-7 Mio Euro) und die Sanierung der BH in Gräfenhau-

sen und Schneppenhausen (3-5 Mio Euro) abdeckt, werden die weiteren 20 bis 25 Mio Euro entweder über 

hohe Kreditaufnahmen oder über Steuererhöhungen zu finanzieren sein. Dies sollte nach Meinung der 

FWW aber die allerletzte Möglichkeit sein und nicht als Grundlage für den Neubau des BH Braunshardt und 

andere freiwillige Leistungen dienen. 

Weiterhin befürchten die Freien Wähler, dass die beschlossenen weitreichenden Sanierungs- und Neubau-

maßnahmen von der Verwaltung in der gewünschten Zeit nicht zu bewältigen sind. Vergabe von Planungs- 

und Bauleistungen würden den Haushalt weiter belasten. Damit wenigstens die wichtigsten Projekte (hier-

zu gehören nach Auffassung der FWW „Feuerwehr und KiTas“) zeitnah umgesetzt werden können, halten 

wir Stellenveränderungen in der Technischen Verwaltung als unumgänglich. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Kurt Weldert 

 



Stadt Weiterstadt 19. Oktober 2017 

 
 

Bürgermeister  

Büro des Bürgermeisters 

Familien-, Frauen- und Seniorenbe-
auftragte 

Finanzen/Controlling 

Stadtwerke 

KIS/Betriebshof 

 

Fachbereich I 
Zentrale Verwaltung 

Fachbereich II 
Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro 

Fachbereich III 
Technische Verwaltung 

Fachbereich IV 
Kinder/Jugend/Bildung 

 

Beschluss der gemeinsamen Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses und des Ausschusses für 

Stadtentwicklung und Verkehr 
 
 
4. Gemeinsame Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und Verkehr am 21. September 2017 
 
 
 
 
TOP 2 
Sachstandsbericht zur Umsetzung von anstehenden größeren Projekten (Sanierun-
gen/Neubauten) 
Drucksache: 10/0205/3 
  
TOP 2.1 
Sachstandsbericht zur Umsetzung von anstehenden größeren Projekten; Folgekosten-
berechnung 
Drucksache: 10/0205/4 
  
TOP 3 
Darstellung der Auswirkungen der beschlossenen investiven Maßnahmen auf die Fi-
nanzsituation der Stadt Weiterstadt und die Folgen daraus; Antrag der FWW-Fraktion 
Drucksache: 10/0328 
  
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 24. August 2017 die Drucksachen 
zur weiteren Beratung an die beiden Ausschüsse überwiesen. 
 
 
 
Stellungnahmen werden von allen Fraktionen sowie Bürgermeister Möller abgegeben. 
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Beschluss aus Niederschrift 004/Hafi 21.09.2017 
  Seite 2  
 
 

 

Die Ausschüsse empfehlen der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschluss-
fassung: 
 
1. Drucksachen 10/205/3 und 10/0205/4 

Der Sachstandsbericht zur Umsetzung von anstehenden größeren Projekten (ohne In-
standhaltungsmaßnahmen und Projekte, die aus dem laufenden Haushalt finanziert wer-
den) und die Folgekostenberechnung werden mit der Maßgabe zur Kenntnis genommen, 
dass der Magistrat ein auf 10 Jahre erweitertes Investitionsprogramm vorlegt, aus der 
auch die jahresbezogenen Folgekosten hervorgehen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 

 
 
2. Drucksache10/0328 (Antrag FWW) 

Die Drucksache 10/0328 verbleibt in den Punkten 1, 2, 4 und 5 im Ausschuss. 
Zu Punkt 5. sagte Bürgermeister Möller die Vorlage einer aktualisierten Liste zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 

 
3. Anschließend lässt Ausschussvorsitzender Reinhold Stein über Ziffer 3 zu Druck-

sache 10/0328 abstimmen: 
Alle Aktivitäten zum Neubau des Bürgerhauses Braunshardt auf Eis zu legen, bis eine 
Entscheidung seitens der Stadtverordnetenversammlung über die Priorisierung der inves-
tiven Maßnahmen getroffen wurde und die entsprechende Finanzierung feststeht. 
 
Abstimmungsergebnis: 
  2 Ja-Stimmen (2 FWW) 
15 Nein-Stimmen (4 CDU, 3 ALW, 8 SPD) 
 
Die Ziffer 3 der Drucksache 10/0328 ist somit abgelehnt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Drucksache 10/0309/1 

  

Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 24. Juli 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am  

 
 
Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
im Gebiet der Stadt Weiterstadt, - Sondernutzungssatzung - 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
im Gebiet der Stadt Weiterstadt – Sondernutzungssatzung – wird zugestimmt. 
 
   
 
Sachverhalt: 
Die Sondernutzungssatzung der Stadt Weiterstadt in der Fassung vom Januar 2013 wurde 
überarbeitet und wird der Stadtverordnetenversammlung als Neufassung zur Beschlussfas-
sung vorgelegt. 
 
Insbesondere wurden die folgenden Ergänzungen und Änderungen vorgenommen: 
 
- Der Inhalt des Antrags auf Sondernutzung (§ 4) wurde konkretisiert. 

 
- Die Regelungen über Plakatierungen wurden konkretisiert und neu gefasst (§ 5 Abs. 2, 

Abs. 3, § 6 Abs. 3, Abs. 4). 
 

- Regelungen zur Beseitigungspflicht wurden aufgenommen (§ 7). 
 

- Neben Sondernutzungsgebühren können nunmehr auch Verbrauchsgebühren (z.B. 
Strom) sowie Aufwand (z.B. bei Beschilderungen oder Absperrungen durch den Bauhof) 
geltend gemacht werden § 8 Abs.3. 
 

- Es wurde eine Generalklausel aufgenommen, die eine Reduzierung oder einen Verzicht 
auf die Sondernutzungsgebühr ermöglicht, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. 
 

- Entstehung und Fälligkeit der Gebühren wurde neu geregelt (§ 10). 
 

- Die Sondernutzungstatbestände wurden erweitert (Anlage), insbesondere Altkleidercon-
tainer, Gastronomie und Veranstaltungen im öffentlichen Raum aufgenommen. 
 

Ö  12Ö  12



 Drucksache 10/0309/1 

  

 
Die Neufassung ist mit dem Fachbereich Technische Verwaltung sowie mit der Kommu-
nalaufsicht abgestimmt. 
  
 
Der Sachverhalt wurde am 4. Juli 2017 im Magistrat beraten. Die Drucksache wird gemäß 
§ 10 der Geschäftsordnung direkt dem Ausschuss vorgelegt.  
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister  
 
  
 
Anlagen: 

 Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
im Gebiet der Stadt Weiterstadt, - Sondernutzungssatzung – 

 Synopse: Gegenüberstellung der Sondernutzungssatzung 2013 zur Sondernutzungssat-
zung 2017 

   
 
 
 



Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Weiterstadt 

-Sondernutzungssatzung- 

Fassung vom Januar 2013 Neufassung von 2017 

 
Aufgrund der §§ 5, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21.07.2006 (GVBl  I S. 394) sowie der §§ 18 und 37 des Hessischen 
Straßengesetzes vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166), hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weiterstadt in ihrer Sitzung am 
05. Oktober 2006 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1  
Sachlicher Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze sowie für die 
Gehwege an den Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen 139, 165. 
 
 
 

§ 2 
Erlaubnispflichtige Sondernutzungen 

 
Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedarf die Benutzung 
der in § 1 bezeichneten Straßen, Gehwege und Plätze zu nicht vorwiegend 
dem Verkehr dienenden Zwecken als über den Gemeingebrauch 
hinausgehende Sondernutzung der Erlaubnis durch die Stadt Weiterstadt. 
Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt ist. 
 
 
 
 
 

 
Aufgrund der §§ 5, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
i.d.F. vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) sowie der §§ 16, 17, 18 und 37 
des Hessischen Straßengesetzes vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2015 (GVBl. S. 254), hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weiterstadt in ihrer Sitzung  am 
………………..folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1  
Sachlicher Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen (inkl. Straßenbegleitgrün), Gehwege und 
Plätze sowie für die Gehwege an den Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen 
139, 165. 
 
 

§ 2 
Erlaubnispflichtige Sondernutzungen 

 
Die Benutzung der in § 1 bezeichneten Flächen zu nicht vorwiegend dem Verkehr 
dienenden Zwecken bedarf als über den Gemeingebrauch hinausgehende 
Sondernutzung der Erlaubnis durch die Stadt Weiterstadt soweit die Nutzung 
nicht bereits durch andere Vorschriften geregelt wird (z.B. Marktsatzung, 
Gebührenordnung für Maßnahmen nach der StVO) und diese Satzung nicht etwas 
anderes bestimmt. Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt ist. 
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§ 3  
Erlaubnis 

 
Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann unter 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit 
oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder zum Schutze der Straße 
erforderlich ist. Die Erlaubnis wird nicht erteilt, wenn mobilitäts-
eingeschränkte Personen durch die Sondernutzung in der Ausübung des 
Gemeingebrauchs erheblich beeinträchtigt würden. 
 
Plakatierung ist generell spätestens 2 Werktage nach Ablauf der 
Genehmigung zu entfernen. 
 
 

 
 
 
 
 

§ 4  
Erlaubnisantrag 

 
Erlaubnisanträge sind mit Angaben über Art und Dauer der Sondernutzung 
bei der Stadt Weiterstadt, Straßenverkehrsbehörde, zu stellen. Die Stadt 
kann dazu Erläuterungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder in 
sonst geeigneter Weise verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3  
Erlaubnis 

 
(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann unter 

Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder zum Schutze der in § 1 genannten 
Flächen erforderlich ist. Eine auf Zeit erteilte Erlaubnis kann widerrufen 
werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies erforderlich macht. 

 
(2) Die Erlaubnis wird nicht erteilt, wenn mobilitätseingeschränkte Personen 

durch die Sondernutzung in der Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich 
beeinträchtigt würden. 

 
(3) Die Erlaubnisnehmerin oder der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die in 

Ausübung der Sondernutzung herzustellenden Anlagen nach den 
gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu errichten 
und zu erhalten.  

 
 

§ 4  
Erlaubnisantrag 

 
Erlaubnisanträge sind schriftlich bei der Stadt Weiterstadt, 
Straßenverkehrsbehörde, zu stellen. Die Anträge müssen die folgenden Angaben 
enthalten: 
 

 Name, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers, 

 Art, örtliche Begrenzung und Dauer der Sondernutzung, 

 Notwendige Angaben für die Berechnung der Sondernutzungsgebühr (z.B. 
Anzahl qm, Anzahl der Personen etc.). 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anträge sind mindestens 10 Werktage vor Beginn der Genehmigung 
einzureichen. 
 
 

§ 5  
Erlaubnisfreie Sondernutzungen  

(Anzeigepflicht) 
 
Keiner Erlaubnis bedürfen: 
 
a) Bauaufsichtlich genehmigte Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe 

von 3 m nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, 
jedoch höchstens 30 cm in den Gehweg hineinragen. 

 
b) Bauaufsichtlich freie Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von 3 m 

nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch 
höchstens 30 cm in den Gehweg hineinragen. 

 
 
c) Werbeanlagen über Gehwege für zeitlich begrenzte Veranstaltungen an 

der Stätte der Leistung, insbesondere für Schluss- und Ausverkäufe. 
 
d) Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen (z. B. Verkaufstische, 

Blumenkübel u.a.) sowie Warenauslagen, die vorübergehend (tage- 
und stundenweise) an der Stätte der Leistung angebracht oder 
aufgestellt werden, soweit sie nicht mit dem Boden oder einer 
baulichen Anlage fest verbunden werden und innerhalb einer Höhe 
von 3 m nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, 
jedoch höchstens 30 cm in den Gehweg hineinragen. 

 
 

Die Stadt kann dazu Erläuterungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder 
in sonst geeigneter Weise verlangen. 
 
Anträge sind mindestens 10 Werktage vor Beginn der Sondernutzung 
einzureichen. 
 
 

§ 5  
Erlaubnisfreie Sondernutzungen  

 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen: 
 

a) Bauaufsichtlich genehmigte Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von 
3 m nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch 
höchstens 30 cm in den Gehweg hineinragen. 
 

b) Bauaufsichtlich freie Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von 3 m 
nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch 
höchstens 30 cm in den Gehweg hineinragen. 
 

c) Bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, wie Fensterbänke, Gesimse, 
Eingangsstufen, Gebäudesockel, Balkone, Erker, Kellerlichtschächte und 
Sonnenschutzdächer (Markisen und Vordächer). 
 

d) Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen (z. B. Verkaufstische, Blumenkübel 
u.a.) sowie Warenauslagen, die vorübergehend (tage- und stundenweise) 
an der Stätte der Leistung angebracht oder aufgestellt werden, soweit sie 
nicht mit dem Boden oder einer baulichen Anlage fest verbunden werden 
und innerhalb einer Höhe von 3 m nicht mehr als 5 von Hundert der 
Gehwegbreite einnehmen, jedoch höchstens 30 cm in den Gehweg 
hineinragen. 

 
(2) Die Erlaubnis zur Aufstellung von Plakaten und das Anbringen von 

Spannbändern zur Ankündigung von Veranstaltungen kultur- oder 
sporttreibender Vereinigungen sowie Religionsgemeinschaften mit Sitz in 



e) Sondernutzungen, die der Meinungsbildung dienen (z. B. Wahlwerbung 
politischer Parteien, Aufstellen von Plakatständern zu politischen 
Wahlzwecken u. ä.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterstadt sowie die Aufstellung von Plakaten zur Wahlsichtwerbung, 
politischen Meinungsbildung, Ankündigung von Veranstaltungen für Parteien 
oder sonstige politische Vereinigungen sowie für Personen, die in 
Weiterstadt zur Wahl antreten, gilt unter den folgenden Voraussetzungen als 
erteilt: 
 

 Die Aufstellung von Plakaten ist der Stadt Weiterstadt, 
Straßenverkehrsbehörde, mindestens 5 Werktage vor der 
Aufstellung anzuzeigen. Die Anzeige muss Namen, Anschrift und 
Rufnummer der verantwortlichen Person sowie die Anzahl der 
Plakate enthalten 

 Die Erlaubnis gilt für einen Zeitraum von max. 6 Wochen seit Beginn 
der Aufstellung als erteilt. Sie endet mit dem Ende des Anlasses der 
Aufstellung 

 Die Anzahl der Plakate für Wahlwerbung darf für jede Partei oder 
politische Vereinigung 50 nicht übersteigen 

 Plakate zur Wahlwerbung sind spätestens 1 Woche nach der Wahl, 
Ankündigungsplakate spätestens 1 Woche nach der Veranstaltung zu 
entfernen 

 Die Bestimmungen des § 33 StVO sind zu beachten, insbesondere 
dürfen Plakate nicht an Verkehrszeichen angebracht werden. Von 
Kreuzungen und Einmündungen ist ein Sicherheitsabstand von 5 m 
einzuhalten. Der Fußgängerverkehr und der Radverkehr darf nicht 
unzumutbar behindert werden 
 

(3) Plakate, die entgegen der Bestimmungen des Absatzes 2 aufgestellt sind, 
können auf Kosten des Aufstellers entfernt und im Bauhof der Stadt 
Weiterstadt eingelagert werden. Nach Ablauf der Einlagerungsfrist von vier 
Wochen werden die Plakate vernichtet. Die Kosten für die Entfernung, 
Einlagerung und Vernichtung werden dem Aufsteller in Rechnung gestellt. 
 

 
 
 
 



§ 6  
Einschränkung von Sondernutzungen 

 
Nach § 5 Buchstabe c) bis e) erlaubnisfreie Sondernutzungen sowie 
erlaubnispflichtige Sondernutzungen können ganz oder teilweise 
eingeschränkt werden, wenn Belange des Straßenverkehrs dies 
vorübergehend oder auf Dauer erfordern, insbesondere, wenn aufgrund 
ihrer schlechten Beschaffenheit Gefahr für die 
Teilnehmer/Teilnehmerinnen am öffentlichen Straßenverkehr besteht. 
 
6 Wochen vor allgemeinen Wahlen findet keine gewerbliche Plakatierung 
statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6  
Einschränkung von Sondernutzungen 

 
(1) Nach § 5 Abs. 1 Buchstabe c) , d) und Abs. 2 erlaubnisfreie Sondernutzungen 

sowie erlaubnispflichtige Sondernutzungen können ganz oder teilweise 
eingeschränkt werden, wenn Belange des Straßenverkehrs dies 
vorübergehend oder auf Dauer erfordern, insbesondere, wenn aufgrund 
ihrer schlechten Beschaffenheit Gefahr für die Teilnehmer/Teilnehmerinnen 
am öffentlichen Straßenverkehr besteht. 

 
(2) 6 Wochen vor allgemeinen Wahlen kann die gewerbliche Plakatierung 

eingeschränkt werden. 
 

(3) Gewerbliche Plakatierung ist auf 20 Plakate der Formate A 5 bis A 0 
beschränkt. 

 
(4) Die Hinweise der Stadt Weiterstadt für das Plakatieren im Stadtgebiet sind zu 

beachten. Sie sind in der jeweils geltenden Fassung auf der homepage 
einsehbar. 

 
§ 7  

Beseitigungspflicht 
 
(1) Aufgrund der Ausübung einer Sondernutzung im Straßenraum vorhandene 

Sachen sind vom Erlaubnisnehmer/in unverzüglich zu beseitigen, wenn 
infolge ihres mangelhaften Zustandes oder ihrer schlechten Beschaffenheit 
Gefahr für die Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr besteht oder 
wenn gegen die Sondernutzungsgenehmigung oder ihre Auflagen verstoßen 
wurde. 
 

(2) Nach Beendigung der Sondernutzungserlaubnis durch Zeitablauf oder 
Widerruf oder tatsächlichem Nutzungsende hat der Erlaubnisnehmer den 
ursprünglichen Zustand der genutzten Fläche wieder herzustellen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7  
Gebühren 

 
Für genehmigungspflichtige Sondernutzungen werden Gebühren gemäß 
dem Gebührenverzeichnis, das Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben. 
Ergeben sich bei der Berechnung Centbeträge, so wird auf halbe oder volle 
Eurobeträge abgerundet. 
 
(1) Ist die Gebühr nach Absatz 1 niedriger als die in dem 

Gebührenverzeichnis festgesetzte Mindestgebühr, so wird die 
letztgenannte Gebühr erhoben. 
 

(2) Wird die Verwaltung tätig, weil eine Sondernutzung ohne 
Genehmigung ausgeübt wurde, erhöht sich die Gebühr bei 
nachträglicher Genehmigung um 50 %. 

 
(3) Von der Zahlung von Gebühren sind befreit: 

a) anerkannte ortsansässige Vereine, 
b) politische Parteien, 
c) Religionsgemeinschaften. 

 
 
 

(3) Ohne entsprechende Sondernutzungserlaubnis im Straßenraum vorhandene 
Sachen sind vom Eigentümer, Besitzer oder Aufsteller unverzüglich zu 
beseitigen. 

 
(4) Die Stadt kann die Maßnahmen nach Abs. 1 bis 3 anordnen und, wenn der 

Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nachgekommen wird, auf Kosten des 
Verpflichteten durchführen lassen. Durch die Stadt entfernte Sachen können 
zwischengelagert werden. Nach Ablauf einer Einlagerungsfrist von 4 Wochen, 
werden die Sachen ohne Anspruch auf Entschädigung vernichtet. Die Kosten 
für die Entfernung, Einlagerung und Vernichtung werden dem Verpflichteten 
in Rechnung gestellt. Mehrere Verpflichtete sind Gesamtschuldner. 

 
§ 8  

Gebühren 
 
(1) Für genehmigungspflichtige Sondernutzungen werden Gebühren gemäß dem 

Gebührenverzeichnis, das Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben. Die 
Gebühren werden zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Mehrwertsteuer berechnet. 

 
(2) Ist die Gebühr nach Absatz 1 niedriger als die in dem Gebührenverzeichnis 

festgesetzte Mindestgebühr, so wird die letztgenannte Gebühr erhoben. 
 

(3) Neben der Sondernutzungsgebühr können außerdem Verbrauchsgebühren 
(z.B. Wasser, Strom) sowie Aufwand (z.B. Stundensätze sowie Material für 
Beschilderungen oder Absperrmaßnahmen) in Rechnung gestellt werden. Die 
Verbrauchsgebühren werden entweder pauschal oder nach gemessenem 
Verbrauch in Rechnung gestellt. 

 
(4) Neben der Sondernutzungsgebühr kann die Stadt für die Erteilung oder 

Ablehnung der Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren in Höhe von 
30,00 EUR erheben.  

 
(5) Die Sondernutzungsgebühr kann auf Antrag im Einzelfall auch gestundet, 

ermäßigt oder erlassen werden, wenn die Sondernutzung im öffentlichen 



 
 
 
 
 
 

§ 8  
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind: 

a) die Antragstellerin bzw. der Antragsteller, 
b) die Erlaubnisnehmerin bzw. der Erlaubnisnehmer, 
c) diejenigen, die eine Sondernutzung ausüben, ohne die 

erforderliche Erlaubnis zu besitzen. 
 
(2) Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haften diese als 

Gesamtschuldner. 
 
 

§ 9  
Fälligkeit der Gebühren 

 
Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, 
wenn die Stadt keinen späteren Zeitpunkt bestimmt. Sie sind zu entrichten 
bei: 
 
(1) auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei Erteilung 

der Erlaubnis, 

(2) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei der Erteilung 
der Erlaubnis für das laufende Jahr, für nachfolgende Jahre jeweils bis 
zum 31. Januar des Jahres, 

(3) Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde, mit Beginn der 
Sondernutzung. 

 
 

Interesse liegt oder dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der oder des Gebührenpflichtigen, die gemeinnützige Zielsetzung der 
Sondernutzung, deren allgemein förderungswürdigen Zweck oder aus 
Billigkeitsgründen geboten erscheint. 

 
 

§ 9  
Gebührenschuldner 

 
(1)  Gebührenschuldner sind: 

a) die Antragstellerin bzw. der Antragsteller, 
b) die Erlaubnisnehmerin bzw. der Erlaubnisnehmer, 
c) diejenigen, die eine Sondernutzung ausüben, ohne die erforderliche 

Erlaubnis zu besitzen. 
 
(2) Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haften diese als 

Gesamtschuldner. 
 
 

§ 10  
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1)  Die Gebührenschuld für die Sondernutzungsgebühr entsteht:  

a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis, 
b) bei Sondernutzungen, die für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr 

oder auf Widerruf erlaubt werden, mit Erteilung der Erlaubnis für das 
laufende Kalenderjahr und für nachfolgende Kalenderjahr jeweils mit 
Beginn des Kalenderjahres 

c) im Übrigen mit dem Zeitpunkt, in dem die Sondernutzung tatsächlich 
erstmalig ausgeübt wird. 

(2)  Die Gebührenpflicht für die Verwaltungsgebühr nach § 8 Absatz 4 entsteht mit 
Eingang des Erlaubnisantrages bei der Gemeinde.  

(3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur 
Zahlung fällig, sofern die Stadt keinen späteren Zeitpunkt bestimmt.  



 
 
 
 
 
 
 

§ 10  
Gebührenerstattung 

 
(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung vorzeitig aufgegeben, so 

besteht kein Anspruch auf Erstattung entrichteter Gebühren. 
 

(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn 
die Stadt eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die 
nicht von der Gebührenschuldnerin bzw. dem Gebührenschuldner zu 
vertreten sind. 

 
 
 

§ 11  
Sicherheitsleistung 

 
Die Stadt ist berechtigt, falls Beschädigungen an der Straße oder den 
Straßeneinrichtungen zu befürchten sind, von der Erlaubnisnehmerin bzw. 
dem Erlaubnisnehmer eine Sicherheitsleistung zu verlangen. 
 
Die Höhe der Sicherheitsleistung ist nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu bemessen. 
 
 
 
 
 
 

Im Falle des Absatzes 1 b) werden die Sondernutzungsgebühren für das 
laufende Jahr mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides und für 
zukünftige Kalenderjahre jeweils am 15.1. des Jahres fällig, soweit sich aus 
dem Bescheid nicht etwas anderes ergibt. 

(4) Gerät die Gebührenschuldnerin/der Gebührenschuldner mit der Zahlung der 
Gebühr in Verzug, kann die Sondernutzungserlaubnis widerrufen werden. 

 
 

§ 11 
Gebührenerstattung 

 
(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung vorzeitig aufgegeben, so 

besteht kein Anspruch auf Erstattung entrichteter Gebühren. 
 

(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die 
Stadt eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht von 
der Gebührenschuldnerin bzw. dem Gebührenschuldner zu vertreten sind. 

 
 
 

§ 12  
Sicherheitsleistung 

 
Die Stadt ist berechtigt, falls Beschädigungen an der Straße oder den 
Straßeneinrichtungen zu befürchten sind, von der Erlaubnisnehmerin bzw. dem 
Erlaubnisnehmer eine Sicherheitsleistung zu verlangen. 
 
Die Höhe der Sicherheitsleistung ist nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu bemessen. 
 
 
 
 
 
 



 
§ 12  

Schadenshaftung 
 
(1) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer haftet der Stadt für alle 

Schäden, die durch unbefugte, ordnungswidrige oder nicht rechtzeitig 
angezeigte Arbeiten verursacht wurden. 

 
(2) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer stellt die Stadt von allen 

Schadensersatzansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund der 
Sondernutzung oder der Art ihrer Ausübung gegenüber der Stadt 
erheben. Sie/er ist verpflichtet, eine ausreichende Haftpflicht-
versicherung zu diesem Zwecke abzuschließen. Auf Verlangen der Stadt 
hat sie/er ihr gegenüber den entsprechenden Nachweis über den 
Abschluss und die regelmäßige Beitragszahlung zu erbringen. 

 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 13  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  

a) § 2 eine Sondernutzung ohne Erlaubnis ausübt, 
b) § 3, Satz 1 zeitliche Vorgaben nicht beachtet, 
c) § 3, Satz 2 Bedingungen nicht einhält oder Auflagen 

zuwiderhandelt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 € bis 
1.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen 
Vorteil, der aus der Ordnungswidrigkeit gezogen wird, übersteigen. 
Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, kann es 
überschritten werden. 

 

 
§ 13  

Schadenshaftung 
 
(1) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer haftet für alle Schäden, die sie 

oder er im Rahmen einer Sondernutzung verursacht. 
 
(2) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer stellt die Stadt von allen 

Schadensersatzansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund der 
Sondernutzung oder der Art ihrer Ausübung gegenüber der Stadt erheben. 
Die Stadt Weiterstadt kann im Einzelfall einen Nachweis über den Abschluss 
einer entsprechenden Haftpflichtversicherung verlangen.  

 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 
 
 

 
§ 14  

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  

a) § 2 eine Sondernutzung ohne Erlaubnis ausübt, 
b) § 3 zeitliche Vorgaben nicht beachtet oder Bedingungen oder 

Auflagen zuwider handelt 
c) § 5 Abs. 2 Bedingungen nicht einhält 
d) § 7 seiner Beseitigungspflicht trotz Aufforderung nicht 

nachkommt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 € bis 1.000,00 € 
geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus 
der Ordnungswidrigkeit gezogen wird, übersteigen. 

 



(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Abs. 1 OWiG ist der Magistrat. 

 
 

§ 14  
Zwangsmaßnahmen und Rechtsmittel 

 
Die Befolgung der im Rahmen dieser Satzung erlassenen 
Verwaltungsverfügungen kann nach Maßgabe des Hessischen 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes erzwungen werden. 
 
Die Rechtsmittel gegen die Festsetzung von Gebühren regeln sich nach den 
jeweils gültigen Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 

§ 15  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Weiterstadt, den 06. Oktober 2006 
 
DER MAGISTRAT 
 
Rohrbach 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 
36 Abs. 1 OWiG ist der Magistrat der Stadt Weiterstadt. 

 
 

§ 15  
Zwangsmaßnahmen und Rechtsmittel 

 
Die Befolgung der im Rahmen dieser Satzung erlassenen Verwaltungsverfügungen 
kann nach Maßgabe des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
erzwungen werden. 
 
Die Rechtsmittel gegen die Festsetzung von Gebühren regeln sich nach den 
jeweils gültigen Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 

§ 16  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am ……………………. in Kraft. 
 
 
Weiterstadt, den ………………….. 
 
Der Magistrat der Stadt Weiterstadt 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
 



 

 

Art der Sondernutzung des 

in § 1 der Satzung näher 

bezeichneten 

Geltungsbereich 

 

Benutzun

gsgebühr 

jährlich 

Mindestgebühr 

in Euro 

1. 

Plakate, die nicht an der 

Stätte der Leistung 

angebracht oder aufgestellt 

sind und nicht erlaubnisfrei 

sind (max. 20 Stück, Größe 

A5 bis A0) 

 

vorüberge

hend 

 

1,00 € pro Plakat 

und Kalendertag, 

mindestens  

50,00 € 

2. 
Fahnenmasten, 

Transparente und 

dergleichen 

auf Dauer  

 

vorübergeh

end 

30,00 € - 

130,00 € 

2,00 € pro 

Kalendertag, 

mindestens  

40,00 € 
3. 

Ablagekästen für Briefe, 

Päckchen, Zeitungen usw. 
je Standort 80,00 €  

4. 

Flächenwerbung 

(Plakatanschlagtafeln, 

Werbetafeln, Plakatanschlag 

an Bauzäunen) je m² 

Ansichtsfläche 

auf Dauer  

 

vorübergeh

end 

40,00 € - 

200,00 € 

0,50 € pro 

Kalendertag, 

mind. 20,00 €  

5. 
Verteilen gewerblicher 

Handzettel und Flugblätter u. 

ä. 

je Person  
20,00 € pro 

Kalendertag 

 

 Art der Sondernutzung  
Sondernutzungsgebühr 

(zzgl. MwSt) 

1. 
Plakate, soweit sie nicht gemäß § 

5 erlaubnisfrei sind  

1,00 EUR pro Plakat und Kalendertag, 

mindestens 50,00 EUR 

2. 
Fahnenmasten, Transparente und 

dergleichen 

2,00 EUR pro Stück und Kalendertag, 

mindestens 40,00 EUR 

3. 
Ablagekästen für Briefe, 

Päckchen, Zeitungen usw. 
80,00 € pro Stück und Jahr  

4. 

Flächenwerbung 

(Plakatanschlagtafeln, 

Werbetafeln, Plakatanschlag an 

Bauzäunen)  

0,50 EUR pro m² Ansichtsfläche und 

Kalendertag, mindestens 20 ,00 EUR 

5. 
Verteilen gewerblicher Handzettel 

und Flugblätter u. ä. 
20,00 € pro Kalendertag und Person 

6. 
Aufstellen von 

Altkleidercontainern 
500,00 EUR pro Container und Jahr 

7. 
Tische und Stühle vor Gaststätten 

und ähnlichen Betrieben  
2,00 EUR bis 4,00 EUR pro qm und Monat 

8. 
Aufstellen mobiler 

Toilettenanlagen 
30,00 EUR pro Anlage und Monat 

9. 
Gewerbliche Verkaufsstände, 

Ausstellungswagen, Infostände, 

fahrbare Geschäftsbetriebe o.ä 

15,00 EUR pro Tag (Verbrauchsgebühren 

werden ggf. gesondert in Rechnung gestellt) 

 

10. 

Veranstaltungen (z.B. 

Weihnachtsmärkte, WAA, Kerb, 

Ausstellungen etc.) 

50,00 EUR bis 500,00 EUR pro Tag 

(Aufwand z.B. für Absperrungen, Reinigung, 

Beschilderungen sowie Verbrauchsgebühren 

werden ggf. gesondert berechnet) 
 



 



 - 1 - Sondernutzungssatzung 

vom ………. 
   

 

SATZUNG 

ÜBER ERLAUBNISSE UND GEBÜHREN FÜR SONDERNUTZUNGEN 

AN ÖFFENTLICHEN STRAßEN IM GEBIET DER STADT WEITERSTADT 

-SONDERNUTZUNGSSATZUNG- 

 
 
 
Aufgrund der §§ 5, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 1. 
April 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
15. September 2016 (GVBl. S. 167) sowie der §§ 16, 17, 18 und 37 des Hessischen 
Straßengesetzes vom 8. Juni 2003 (GVBl. I S. 166) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2015 (GVBl. S. 254), hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Weiterstadt in ihrer Sitzung  am ………………..folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1  
Sachlicher Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen (inkl. Straßenbegleitgrün), Gehwege und Plätze 
sowie für die Gehwege an den Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen 139, 165. 
 
 

§ 2 
Erlaubnispflichtige Sondernutzungen 

 
Die Benutzung der in § 1 bezeichneten Flächen zu nicht vorwiegend dem Verkehr dienenden 
Zwecken bedarf als über den Gemeingebrauch hinausgehende Sondernutzung der Erlaubnis 
durch die Stadt Weiterstadt soweit die Nutzung nicht bereits durch andere Vorschriften 
geregelt wird (z.B. Marktsatzung, Gebührenordnung für Maßnahmen nach der StVO) und 
diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die 
Erlaubnis erteilt ist. 
 
 

§ 3  
Erlaubnis 

 
(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann unter Bedingungen und 

Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Straßenverkehrs oder zum Schutze der in § 1 genannten Flächen erforderlich ist. Eine 
auf Zeit erteilte Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit 
dies erforderlich macht. 

 
(2) Die Erlaubnis wird nicht erteilt, wenn mobilitätseingeschränkte Personen durch die 

Sondernutzung in der Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich beeinträchtigt würden. 
 
(3) Die Erlaubnisnehmerin oder der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die in Ausübung der 

Sondernutzung herzustellenden Anlagen nach den gesetzlichen Vorschriften und 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu erhalten.  

 
 

  

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html?doc.hl=1&doc.id=jlr-GemOHE2005rahmen:juris-lr00&documentnumber=1&numberofresults=218&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#docid:7402399,0


 - 2 - Sondernutzungssatzung 

vom ………. 
   

§ 4  
Erlaubnisantrag 

 
Erlaubnisanträge sind schriftlich bei der Stadt Weiterstadt, Straßenverkehrsbehörde, zu 
stellen. Die Anträge müssen die folgenden Angaben enthalten: 
 

 Name, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers, 

 Art, örtliche Begrenzung und Dauer der Sondernutzung, 

 Notwendige Angaben für die Berechnung der Sondernutzungsgebühr (z.B. Anzahl 
qm, Anzahl der Personen etc.). 
 

Die Stadt kann dazu Erläuterungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder in sonst 
geeigneter Weise verlangen. 
 
Anträge sind mindestens 10 Werktage vor Beginn der Sondernutzung einzureichen. 
 
 

§ 5  
Erlaubnisfreie Sondernutzungen  

 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen: 
 

a) Bauaufsichtlich genehmigte Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von 3 m nicht 
mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch höchstens 30 cm in 
den Gehweg hineinragen. 
 

b) Bauaufsichtlich freie Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von 3 m nicht mehr als 
5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch höchstens 30 cm in den 
Gehweg hineinragen. 
 

c) Bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, wie Fensterbänke, Gesimse, Eingangsstufen, 
Gebäudesockel, Balkone, Erker, Kellerlichtschächte und Sonnenschutzdächer 
(Markisen und Vordächer). 
 

d) Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen (z. B. Verkaufstische, Blumenkübel u.a.) sowie 
Warenauslagen, die vorübergehend (tage- und stundenweise) an der Stätte der 
Leistung angebracht oder aufgestellt werden, soweit sie nicht mit dem Boden oder 
einer baulichen Anlage fest verbunden werden und innerhalb einer Höhe von 3 m 
nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch höchstens 30 cm 
in den Gehweg hineinragen. 

 
(2) Die Erlaubnis zur Aufstellung von Plakaten und das Anbringen von Spannbändern zur 

Ankündigung von Veranstaltungen kultur- oder sporttreibender Vereinigungen sowie 
Religionsgemeinschaften mit Sitz in Weiterstadt sowie die Aufstellung von Plakaten zur 
Wahlsichtwerbung, politischen Meinungsbildung, Ankündigung von Veranstaltungen für 
Parteien oder sonstige politische Vereinigungen sowie für Personen, die in Weiterstadt 
zur Wahl antreten, gilt unter den folgenden Voraussetzungen als erteilt: 
 

 Die Aufstellung von Plakaten ist der Stadt Weiterstadt, Straßenverkehrsbehörde, 
mindestens 5 Werktage vor der Aufstellung anzuzeigen. Die Anzeige muss 
Namen, Anschrift und Rufnummer der verantwortlichen Person sowie die Anzahl 
der Plakate enthalten 

 Die Erlaubnis gilt für einen Zeitraum von max. 6 Wochen seit Beginn der 
Aufstellung als erteilt. Sie endet mit dem Ende des Anlasses der Aufstellung 

 Die Anzahl der Plakate für Wahlwerbung darf für jede Partei oder politische 
Vereinigung 50 nicht übersteigen 
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 Plakate zur Wahlwerbung sind spätestens 1 Woche nach der Wahl, 
Ankündigungsplakate spätestens 1 Woche nach der Veranstaltung zu entfernen 

 Die Bestimmungen des § 33 StVO sind zu beachten, insbesondere dürfen 
Plakate nicht an Verkehrszeichen angebracht werden. Von Kreuzungen und 
Einmündungen ist ein Sicherheitsabstand von 5 m einzuhalten. Der 
Fußgängerverkehr und der Radverkehr darf nicht unzumutbar behindert werden 
 

(3) Plakate, die entgegen der Bestimmungen des Absatzes 2 aufgestellt sind, können auf 
Kosten des Aufstellers entfernt und im Bauhof der Stadt Weiterstadt eingelagert werden. 
Nach Ablauf der Einlagerungsfrist von vier Wochen werden die Plakate vernichtet. Die 
Kosten für die Entfernung, Einlagerung und Vernichtung werden dem Aufsteller in 
Rechnung gestellt. 

 
 

§ 6  
Einschränkung von Sondernutzungen 

 
(1) Nach § 5 Abs. 1 Buchstabe c) , d) und Abs. 2 erlaubnisfreie Sondernutzungen sowie 

erlaubnispflichtige Sondernutzungen können ganz oder teilweise eingeschränkt werden, 
wenn Belange des Straßenverkehrs dies vorübergehend oder auf Dauer erfordern, 
insbesondere, wenn aufgrund ihrer schlechten Beschaffenheit Gefahr für die 
Teilnehmer/Teilnehmerinnen am öffentlichen Straßenverkehr besteht. 

 
(2) 6 Wochen vor allgemeinen Wahlen kann gewerbliche Plakatierung eingeschränkt 

werden. 
 

(3) Gewerbliche Plakatierung ist auf 20 Plakate der Formate A 5 bis A 0 beschränkt. 
 

(4) Die Hinweise der Stadt Weiterstadt für das Plakatieren im Stadtgebiet sind zu beachten. 
Sie sind in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage einsehbar. 

 
 

§ 7  
Beseitigungspflicht 

 
(1) Aufgrund der Ausübung einer Sondernutzung im Straßenraum vorhandene Sachen sind 

von dem/der Erlaubnisnehmer/in unverzüglich zu beseitigen, wenn infolge ihres 
mangelhaften Zustandes oder ihrer schlechten Beschaffenheit Gefahr für die Teilnehmer 
am öffentlichen Straßenverkehr besteht oder wenn gegen die 
Sondernutzungsgenehmigung oder ihre Auflagen verstoßen wurde. 
 

(2) Nach Beendigung der Sondernutzungserlaubnis durch Zeitablauf oder Widerruf oder 
tatsächlichem Nutzungsende hat der Erlaubnisnehmer den ursprünglichen Zustand der 
genutzten Fläche wieder herzustellen. 

 
(3) Ohne entsprechende Sondernutzungserlaubnis im Straßenraum vorhandene Sachen 

sind vom Eigentümer, Besitzer oder Aufsteller unverzüglich zu beseitigen. 
 

(4) Die Stadt kann die Maßnahmen nach Abs. 1 bis 3 anordnen und, wenn der Verpflichtung 
trotz Aufforderung nicht nachgekommen wird, auf Kosten des Verpflichteten durchführen 
lassen. Durch die Stadt entfernte Sachen können zwischengelagert werden. Nach 
Ablauf einer Einlagerungsfrist von 4 Wochen, werden die Sachen ohne Anspruch auf 
Entschädigung vernichtet. Die Kosten für die Entfernung, Einlagerung und Vernichtung 
werden dem Verpflichteten in Rechnung gestellt. Mehrere Verpflichtete sind 
Gesamtschuldner. 
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§ 8  

Gebühren 
 
(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen werden Gebühren gemäß dem Gebührenver-

zeichnis, das Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben. Die Gebühren werden zuzüglich 
der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet. 

 
(2) Ist die Gebühr nach Absatz 1 niedriger als die in dem Gebührenverzeichnis festgesetzte 

Mindestgebühr, so wird die letztgenannte Gebühr erhoben. 
 

(3) Neben der Sondernutzungsgebühr können außerdem Verbrauchsgebühren (z.B. 
Wasser, Strom) sowie Aufwand (z.B. Stundensätze sowie Material für Beschilderungen 
oder Absperrmaßnahmen) in Rechnung gestellt werden. Die Verbrauchsgebühren 
werden entweder pauschal oder nach gemessenem Verbrauch in Rechnung gestellt. 

 
(4) Neben der Sondernutzungsgebühr kann die Stadt für die Erteilung oder Ablehnung der 

Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren in Höhe von 30,00 € erheben.  
 
(5) Die Sondernutzungsgebühr kann auf Antrag im Einzelfall auch gestundet, ermäßigt oder 

erlassen werden, wenn die Sondernutzung im öffentlichen Interesse liegt oder dies mit 
Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der oder des Gebührenpflichtigen, die 
gemeinnützige Zielsetzung der Sondernutzung, deren allgemein förderungswürdigen 
Zweck oder aus Billigkeitsgründen geboten erscheint. 

 
 

§ 9  
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind: 

a) die Antragstellerin bzw. der Antragsteller, 
b) die Erlaubnisnehmerin bzw. der Erlaubnisnehmer, 
c) diejenigen, die eine Sondernutzung ausüben, ohne die erforderliche Erlaubnis zu 

besitzen. 
 
(2) Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haften diese als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 10  
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1)  Die Gebührenschuld für die Sondernutzungsgebühr entsteht:  

a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis, 
b) bei Sondernutzungen, die für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr oder 

auf Widerruf erlaubt werden, mit Erteilung der Erlaubnis für das laufende 
Kalenderjahr und für nachfolgende Kalenderjahr jeweils mit Beginn des 
Kalenderjahres 

c) im Übrigen mit dem Zeitpunkt, in dem die Sondernutzung tatsächlich erstmalig 
ausgeübt wird. 

(2)  Die Gebührenpflicht für die Verwaltungsgebühr nach § 8 Absatz 4 entsteht mit Eingang 
des Erlaubnisantrages bei der Gemeinde.  

(3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig, 
sofern die Stadt keinen späteren Zeitpunkt bestimmt. Im Falle des Absatzes 1 b) werden 
die Sondernutzungsgebühren für das laufende Jahr mit der Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides und für zukünftige Kalenderjahre jeweils am 15.01. des Jahres 
fällig, soweit sich aus dem Bescheid nicht etwas anderes ergibt. 
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(4) Gerät die Gebührenschuldnerin/der Gebührenschuldner mit der Zahlung der Gebühr in 
Verzug, kann die Sondernutzungserlaubnis widerrufen werden. 

 
 

§ 11  
Gebührenerstattung 

 
(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung vorzeitig aufgegeben, so besteht kein An-

spruch auf Erstattung entrichteter Gebühren. 
 

(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die Stadt eine 
Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht von der Gebührenschuldnerin 
bzw. dem Gebührenschuldner zu vertreten sind. 
 

(3) Verwaltungsgebühren werden nicht erstattet.  
 
 

§ 12  
Sicherheitsleistung 

 
Die Stadt ist berechtigt, falls Beschädigungen an der Straße oder den Straßeneinrichtungen 
zu befürchten sind, von der Erlaubnisnehmerin bzw. dem Erlaubnisnehmer eine Sicher-
heitsleistung zu verlangen. 
 
Die Höhe der Sicherheitsleistung ist nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung 
des konkreten Einzelfalles zu bemessen. 
 
 

§ 13  
Schadenshaftung 

 
(1) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer haftet für alle Schäden, die sie oder er im 

Rahmen einer Sondernutzung verursacht.  
 
(2) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer stellt die Stadt von allen Schadensersatz-

ansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund der Sondernutzung oder der Art ihrer Aus-
übung gegenüber der Stadt erheben. Die Stadt Weiterstadt kann im Einzelfall einen 
Nachweis über den Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung verlangen.  

 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  

a) § 2 eine Sondernutzung ohne Erlaubnis ausübt,  
b) § 3 zeitliche Vorgaben nicht beachtet oder Bedingungen oder Auflagen 

zuwiderhandelt. 
c) § 5 Abs. 2 die Bedingungen nicht einhält oder 
d) § 7 seiner Beseitigungspflicht trotz Aufforderung nicht nachkommt.  
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 € bis 1.000,00 € geahndet 
werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus der Ordnungswidrigkeit 
gezogen wird, übersteigen. 
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(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils geltenden Fassung findet 
Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 OWiG ist der 
Magistrat der Stadt Weiterstadt. 

 
 

§ 15  
Zwangsmaßnahmen und Rechtsmittel 

 
Die Befolgung der im Rahmen dieser Satzung erlassenen Verwaltungsverfügungen kann 
nach Maßgabe des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes erzwungen werden. 
 
Die Rechtsmittel gegen die Festsetzung von Gebühren regeln sich nach den jeweils gültigen 
Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
 

§ 16  
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am ……………………. in Kraft. 
 
 
 
Weiterstadt, den ………………….. 
 
 
DER MAGISTRAT 
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
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Gebührenverzeichnis zur Sondernutzungssatzung 
der Stadt Weiterstadt 

 
 

 Art der Sondernutzung  
Sondernutzungsgebühr 

(zzgl. MwSt.) 

1. Plakate, soweit sie nicht gemäß § 5 erlaubnisfrei sind  
1,00 € pro Plakat und Kalendertag, 
mindestens 50,00 € 

2. Fahnenmasten, Transparente und dergleichen 
2,00 € pro Stück und Kalendertag, 
mindestens 40,00 € 

3. Ablagekästen für Briefe, Päckchen, Zeitungen usw. 80,00 € pro Stück und Jahr  

4. 
Flächenwerbung 
(Plakatanschlagtafeln, Werbetafeln, Plakatanschlag an 
Bauzäunen)  

0,50 € pro m² Ansichtsfläche und 
Kalendertag, mindestens 20 ,00 € 

5. Verteilen gewerblicher Handzettel und Flugblätter u. ä. 20,00 € pro Kalendertag und Person 

6. Aufstellen von Altkleidercontainern 500,00 € pro Container und Jahr 

7. 
Tische und Stühle vor Gaststätten und ähnlichen 
Betrieben  

2,00 € bis 4,00 € pro qm und Monat 

8. Aufstellen mobiler Toilettenanlagen 30,00 € pro Anlage und Monat 

9. 
Gewerbliche Verkaufsstände, Ausstellungswagen, 
Infostände, fahrbare Geschäftsbetriebe o.ä 

15,00 € pro Tag 
(Verbrauchsgebühren werden ggf. 
gesondert in Rechnung gestellt) 

10. 
Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmärkte, WAA, Kerb, 
Ausstellungen etc.) 

50,00 € bis 500,00 € pro Tag 
(Aufwand z.B. für Absperrungen, 
Reinigung, Beschilderungen sowie 
Verbrauchsgebühren werden ggf. 
gesondert berechnet) 
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 24. Juli 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24.08.2017 

 
 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 des Eigenbetriebes 
Stadtwerke 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.  Der Jahresabschluss bestehend aus: 
 - der Bilanz zum 31. Dezember 2016  
 - der Gewinn- und Verlustrechnung für die Bereiche Abwasser und Photovoltaik, 
 - dem Anhang, 
 - dem Anlagenachweis und 
 - dem Lagebericht 
 
 für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgestellt. 
 
 
2. Der Jahresgewinn beträgt gesamt 855.740,97 €  
  
 Der Gewinn aus dem Bereich Abwasser  in Höhe von 833.615,74 € 
 wird vorgetragen auf neue Rechnung in Höhe von 333.615,74 € 
 und zum Zwecke der Verzinsung des Eigenkapitals werden 500.000,00 € 
  an die Stadt Weiterstadt abgeführt. 
  

Der Gewinn aus dem Bereich Photovoltaik in Höhe von 22.125,23 € 
  wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
 
 
Begründung:  
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016, der Anhang und der Lagebericht der 
Stadtwerke Weiterstadt wurden gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes, i. V. m. § 316 ff HGB von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Cura Commerz GmbH in Groß-Gerau geprüft. Die Ab-
schlussprüfung erstreckte sich auch auf die Buchführung und die Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung.  
 
Der Prüfbericht liegt vor und führt gemäß Bestätigungsvermerk zu keinen Beanstandungen. 
Weitere Informationen können dem beigefügten Testatexemplar entnommen werden. 
 
Nach § 5 Ziffer 11 des EigBGes entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über die 
Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresgewinnes. 
 
Der Jahresgewinn soll gemäß § 11 Abs. 5 EigBGes in der Regel so hoch sein, dass neben 
angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals er-
wirtschaftet wird.  
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Von Seiten der kaufmännischen Betriebsleitung wird in Abstimmung mit den Wirtschaftsprü-
fern vorgeschlagen, den Jahresgewinn wie im Beschlussvorschlag aufgeführt zu verwenden.  
 
 
Der Sachverhalt wurde am 18. Juli 2017 im Magistrat beraten.  
  
  
 
  
Ralf Möller 
Bürgermeister  
 
  
Anlage: 
Testat 
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Stadt Weiterstadt 19. Oktober 2017 

 
 

Bürgermeister  

Büro des Bürgermeisters 

Familien-, Frauen- und Seniorenbe-
auftragte 

Finanzen/Controlling 

Stadtwerke 

KIS/Betriebshof 

 

Fachbereich I 
Zentrale Verwaltung 

Fachbereich II 
Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro 

Fachbereich III 
Technische Verwaltung 

Fachbereich IV 
Kinder/Jugend/Bildung 

 

Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 
 
 
14. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21. September 2017 
 
 
TOP 4 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 des Eigenbetriebes 
Stadtwerke 
Drucksache: 10/0298/2 
  
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 24. August 2017 die Drucksache 
zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfas-
sung:  
 
1.  Der Jahresabschluss bestehend aus: 
 - der Bilanz zum 31. Dezember 2016  
 - der Gewinn- und Verlustrechnung für die Bereiche Abwasser und Photovoltaik, 
 - dem Anhang, 
 - dem Anlagenachweis und 
 - dem Lagebericht 
 
 für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresgewinn beträgt gesamt 855.740,97 €  
  
 Der Gewinn aus dem Bereich Abwasser  in Höhe von 833.615,74 € 
 wird vorgetragen auf neue Rechnung in Höhe von 333.615,74 € 
 und zum Zwecke der Verzinsung des Eigenkapitals werden 500.000,00 € 
  an die Stadt Weiterstadt abgeführt. 
  

Der Gewinn aus dem Bereich Photovoltaik in Höhe von 22.125,23 € 
  wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 24. Juli 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24.08.2017 

 
 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 des Eigenbetriebes 
Kommunaler Immobilienservice 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der vorliegende Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 

2014 bestehend aus, 
  - der Bilanz zum 31. Dezember 2014, 
  - der Gewinn- und Verlustrechnung, 
  - dem Anlagevermögen- Entwicklung und  
  - dem Lagebericht 
 
für das Wirtschaftsjahr 2014 wird hiermit festgestellt. 

 
2. Der Jahresgewinn des Betriebszweiges Bauhof in Höhe von 75.006,55 € und der Jahres-

gewinn des Betriebszweiges Immobilienservice in Höhe von 687.498,35 € sollen der 
Rücklage zugeführt werden.  

 

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2014 Entlastung erteilt.  
 

   
 
Sachverhalt: 
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 und der Lagebericht des Eigenbetriebes 
Kommunaler Immobilienservice KIS wurden gemäß § 27 Abs. 2 EigBges, i.V.m. § 319 ff 
HGB von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CuraCommerz GmbH Groß-Gerau geprüft. 
Die Abschlussprüfung erstreckte sich auch auf die Buchhaltung und die Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung. 
 
Die Prüfung liegt vor und führt gemäß Bestätigungsvermerk zu keinen Beanstandungen. 
Weitere Informationen können dem beigefügten Testatexemplar entnommen werden.  
 
Nach §§ 5 Ziffer 11 EigBges. entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresgewinns. 
 
Von Seiten der kaufmännischen Betriebsleitung wird in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprü-
fer vorgeschlagen, dass der Jahresgewinn des Betriebszweiges Bauhof in Höhe von 
75.006,55 € sowie der Jahresgewinn des Betriebszweiges Immobilienservice in Höhe von 
687.498,35 € der Rücklage zugeführt werden soll. 
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Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Kommunaler Immobilienservice hat den vorlie-
genden Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 in ihrer Sitzung vom 
3. Juli 2017 festgestellt und empfiehlt entsprechende Beschlussfassung.  
   
 
Der Sachverhalt wurde am 18. Juli 2017 im Magistrat beraten.  
 
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister  
 
  
 
Anlage: 
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des 
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 des Eigenbetriebes Kommunaler Immobilienservice   
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Stadt Weiterstadt 19. Oktober 2017 

 
 

Bürgermeister  

Büro des Bürgermeisters 

Familien-, Frauen- und Seniorenbe-
auftragte 

Finanzen/Controlling 

Stadtwerke 

KIS/Betriebshof 

 

Fachbereich I 
Zentrale Verwaltung 

Fachbereich II 
Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro 

Fachbereich III 
Technische Verwaltung 

Fachbereich IV 
Kinder/Jugend/Bildung 

 

Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 
 
 
14. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21. September 2017 
 
 
TOP 5 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 des Eigenbetriebes 
Kommunaler Immobilienservice 
Drucksache: 10/0315/1 
  
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 24. August 2017 die Drucksache 
zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfas-
sung:  
 
1. Der vorliegende Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 

bestehend aus, 
  - der Bilanz zum 31. Dezember 2014, 
  - der Gewinn- und Verlustrechnung, 
  - dem Anlagevermögen- Entwicklung und  
  - dem Lagebericht 
 
für das Wirtschaftsjahr 2014 wird hiermit festgestellt. 

 
2. Der Jahresgewinn des Betriebszweiges Bauhof in Höhe von 75.006,55 € und der Jahres-

gewinn des Betriebszweiges Immobilienservice in Höhe von 687.498,35 € sollen der Rück-
lage zugeführt werden.  

 

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2014 Entlastung erteilt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 15. August 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24.08.2017 

 
 
Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30. Juni 2017 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges zum 30. Juni 2017 wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
  
 
Sachverhalt: 
Die Stadtverordnetenversammlung ist nach § 28 Absatz 1 GemHVO mehrmals jährlich über 
den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Der vorgelegte Bericht für das erste 
Halbjahr 2017 berücksichtigt alle Buchungen bis zum 30. Juni 2017. Der Aufbau orientiert 
sich sowohl am Vorbericht zum Haushaltsplan, als auch dem Rechenschaftsbericht zu den 
jeweiligen Jahresabschlüssen.   
 
Der Sachverhalt wurde am 14. August 2017 im Magistrat beraten.  
 
An die Verwaltung ergeht bis zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung folgender Auf-
trag: Es ist zu klären, warum auf Seite 7 des Quartalsberichtes die Einnahmen der Konzes-
sionsabgabe Strom und der Fehlbelegungsabgabe so hoch sind. 
 
 
 
gez. 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
 
 
  
Anlage: 
Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30. Juni 2017 (20 Seiten)   
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Vorbemerkungen 
Nach § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den 
Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der vorliegende Bericht für das erste Halbjahr 
2017 berücksichtigt alle Buchungen bis einschließlich 30. Juni 2017. 
 
Die Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der 
Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2016 beschlossen. Nach der erfolgten 
Genehmigung vom 23. Februar 2017 konnte der Haushalt am 1. März 2017 bekannt 
gemacht werden. Der Kreditbetrag für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
in Höhe von 346.936 € wurde ohne Auflagen genehmigt. Der Höchstbetrag der 
Kassenkredite in Höhe von 15.000.000,00 € wurde vollumfänglich genehmigt. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten für 2017 werden nicht unterjährig 
gebucht. Sonstige zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z. B. Auflösung von 
Rechnungsabgrenzungsposten, Forderungswertberichtigungen, Veränderungen bei den 
Rückstellungen) sind ebenfalls noch nicht berücksichtigt. 
 
Beim fortgeschriebenen Ansatz bis 2. Quartal handelt es sich um den anteiligen 
Haushaltsansatz der abgelaufenen Quartale. Bei der Analyse der gegenübergestellten Ist-
Zahlen ist daher darauf zu achten, dass es aufgrund verschiedener Fälligkeiten 
(beispielsweise ist der Gesamtbetrag zu Beginn oder zum Ende eines Jahres in einer 
Summe fällig) zu Abweichungen zu den Quartalsansätzen kommen kann. 
 
Der Aufbau der Quartalsberichte orientiert sich sowohl am Vorbericht zum Haushalt als auch 
dem Rechenschaftsbericht zu den jeweiligen Jahresabschlüssen. 
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 Bezeichnung 
Fortg. 

Ansatz bis 
2. Quartal 

Ist Differenz 

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 222.391 172.801 -49.589 

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.729.175 1.414.729 -314.446 

3  Kostenersatzleistungen und -erstattungen 880.132 1.062.997 182.865 

4  Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen 0 0 0 

5  
Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus 
gesetzl. Umlagen 

22.533.801 14.847.379 -7.686.421 

6  Erträge aus Transferleistungen 556.603 349.903 -206.700 

7  
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. 
Zwecke und allgemeine Umlagen 

290.954 610.713 319.760 

8  Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 34.267 0 -34.267 

9  Sonstige ordentliche Erträge 509.087 790.882 281.795 

10  Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) 26.756.408 19.249.403 -7.507.004 

    

11  Personalaufwendungen -6.088.658 -5.113.147 975.511 

12  Versorgungsaufwendungen -776.819 -551.728 225.091 

13  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.825.014 -1.898.700 926.314 

14  Abschreibungen -792.755 -47.483 745.272 

15  
Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, 
besondere Finanzaufwendungen 

-5.217.642 -4.915.552 302.090 

16  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 

-13.704.054 12.113.505 1.590.549 

17  Transferaufwendungen -6.500 -898 5.602 

18  Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.703 -4.422 4.280 

19  Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18) -29.420.144 -24.645.435 4.774.709 

    

20  Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -2.663.736 -5.396.032 -2.732.295 

    

21  Finanzerträge 413.656 130.189 -283.466 

22  Zinsen und andere Finanzaufwendungen -192.500 -193.145 -645 

23  Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) 221.156 -62.956 -284.111 

    

24  Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) 27.170.063 19.379.593 7.790.470 

25  Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22) -29.612.644 -24.838.580 4.774.064 

26  Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25) -2.442.581 -5.458.987 -3.016.406 

    

27  Außerordentliche Erträge 0 7.395 7.395 

28  Außerordentliche Aufwendungen 0 -3.838 -3.838 

29  Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 0 3.557 3.557 

    

30  Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -2.442.581 -5.455.430 -3.012.849 

 
Während die Erträge mit 7,5 Mio. € hinter den Erwartungen bleiben, erhöht sich der 
Jahresfehlbedarf aufgrund von Minderaufwendungen in Höhe von 4,8 Mio. € nur um 
3,0 Mio. € 
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Übersicht über die wichtigsten Erträge sowie deren Entwicklung der letzten Jahre 
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Gewerbesteuer Einkommensteuer Grundsteuer B Umsatzsteuer Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

 
2009 
Ist 

2010 
Ist 

2011 
Ist 

2012 
Ist 

2013 
Ist 

2014 
Ist 

2015 
Ist 

2016 
Ist 

2017 
Plan 

2017 
Ist (1. HJ) 

Gewerbesteuer 15.228.304 19.473.817 21.888.012 19.786.685 19.003.430 19.083.450 14.372.269 27.917.316 21.300.000 6.868.334 

Einkommensteuer 11.869.103 11.162.546 11.605.650 12.075.877 13.032.722 13.945.250 14.257.331 15.097.465 15.349.064 4.757.143 

Grundsteuer B 2.802.991 3.304.610 2.990.837 3.490.013 3.499.736 5.571.047 5.485.545 5.683.146 5.800.000 2.517.849 

Umsatzsteuer 1.366.056 1.389.599 1.466.714 1.445.573 1.461.974 1.508.521 1.655.591 1.690.925 2.130.537 544.226 

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 795.152 819.247 843.342 949.760 1.035.238 996.666 1.041.678 1.021.290 1.113.206 349.903 

Konzessionsabgabe Strom 775.197 818.830 844.666 820.407 734.186 987.688 772.251 909.463 750.000 688.800 

Sonst Vergnügungsst, Spielapparatesteuer 53.716 69.308 264.544 298.750 319.263 438.988 437.394 512.214 350.000 123.323 

Grundsteuer A 39.619 41.895 39.933 44.067 48.385 43.726 61.477 54.320 60.000 25.476 

Hundesteuer 51.227 52.426 53.994 55.210 56.016 55.993 58.448 60.570 58.000 952 

Zweitwohnungssteuer             17.280 30.286 20.000 10.077 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 222.391 172.801 -49.589 

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten 2.600 7.186 4.586 

5004200 Pacht Kleingärten 750 0 -750 

5004300 Jagd-/ Fischereipacht 512 1.023 511 

5004400 Pacht Äcker 16.000 2.098 -13.902 

5004500 Pacht Anschlagsäulen und -tafeln 1.200 0 -1.200 

5004600 Pacht Wochenmarkt 750 633 -117 

5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf 39.479 4.356 -35.123 

5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 19 % MwSt. 800 105 -695 

5090000 sonstige Umsatzerlöse 160.300 157.401 -2.899 

 
Die maßgeblichen Erträge beim Sachkonto 5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf werden in 
der Regel erst im Dezember eines Jahres realisiert, da es sich hierbei um die Abrechnung 
des Wasserverbrauchs handelt. Ebenso werden die Erträge aus der Pacht von Äckern erst 
im Oktober abgerechnet. 
 
 

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.729.175 1.414.729 -314.446 

5101000 Verwaltungsgebühren 33.175 36.184 3.009 

5102000 Auskunftgebühren 17.200 16.832 -369 

5103000 Verwaltungsgebühren, Führerscheine 11.000 1.242 -9.758 

5104000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt 8.000 10.220 2.220 

5105000 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde 16.000 21.237 5.237 

5106000 Verwaltungsgebühren f. Kraftfahrtbundesamt 12.750 72 -12.678 

5107000 Verwaltungsgeb. Pässe u. Personalausweise 60.000 64.292 4.292 

5108000 Verwaltungsgebühren Büchereien 2.500 2.547 47 

5109000 Verwaltungsgebühren Kfz.-Zulassung 345.000 326.530 -18.470 

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 763.300 699.629 -63.671 

5110200 Benutzungsgeb., Eintrittsgelder Kultur 7.750 12.861 5.111 

5110500 Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr 21.500 23.141 1.641 

5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe 65.500 23.594 -41.906 

5110610 Erwerb und Verlängerung  f. UN/UG/WG 65.500 42.519 -22.981 

5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen 300.000 133.829 -166.171 

 
Die Abweichungen bei den Sachkonten 5103000 Verwaltungsgebühren Führerscheine, 
5106000 Verwaltungsgebühren f. Kraftfahrtbundesamt und 5109000 Verwaltungsgebühren 
Kfz.-Zulassung resultieren aus einer geänderten Buchungspraxis. Die Erträge werden nicht 
mehr vereinnahmt und verausgabt, sondern über „durchlaufende Posten“ gebucht. Die 
Aufwandsposition mindert sich entsprechend. Der hier dargestellte Ertrag ist die tatsächliche, 
bei der Stadt Weiterstadt verbleibende Verwaltungsgebühr. 
Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (5150000) werden erst in der zweiten 
Jahreshälfte realisiert, da die beiden „Blitzer“ noch nicht aufgestellt sind. 
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Bei den Bestattungsgebühren Friedhof wurden erst 43 Sterbefälle erfasst. Es bleibt die 
weitere Entwicklung in diesem Bereich abzuwarten. Insgesamt wurden 172 Bestattungen bei 
der Gebührenkalkulation berücksichtigt. 
 
 
 

 
Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 880.132 1.062.997 182.865 

5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen 4.500 0 -4.500 

5481200 Kostenerstattung Land 420.850 352.577 -68.273 

5482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 0 467 467 

5482200 Kostenerstattung Gemeinde Erzhausen 5.500 4.601 -899 

5482300 Kostenerstattung Landkreis 64.396 20.973 -43.423 

5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden 65.000 107.986 42.986 

5484001 Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3 350 55.461 55.111 

5486000 Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS 166.169 338.486 172.317 

5486030 Kostenerstattung KIS 31.388 0 -31.388 

5486040 Kostenerst. KIS, Umlage an Verw.schulverband 300 471 171 

5486050 Kostenerstattung KIS 3.650 5.665 2.015 

5486060 Kostenerst. KIS Unfallkasse Hessen 5.750 11.187 5.437 

5486100 Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke 61.262 122.987 61.726 

5486120 Kostenerstattung Stadtwerke 2.988 0 -2.988 

5486140 Kostenerst. Stadtwerke, Umlage Verwaltungs- 100 179 79 

5486150 Kostenerstattung Stadtwerke 275 526 251 

5486160 Kostenerst. Stadtwerke, Unfallkasse Hessen 1.150 2.098 948 

5487001 Kostenerstattungen Duales System 20.000 0 -20.000 

5487300 Kostenerstattung Beseitigung 0 325 325 

5487400 Kostenerstattung von privaten Unternehmen 1.025 261 -764 

5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen 11.150 24.493 13.343 

5488100 Kostenerst. Fraktionen 480 0 -480 

5488200 Kostenerstattg priv. f. Veranstalt. d. Senioren 2.000 0 -2.000 

5488300 Kostenerstattung  privat für Telefongespräche 600 198 -402 

5488400 Kostenerst. f. d. Abschleppen von Fahrzeugen 500 437 -63 

5488500 Kostenerst. priv. Ersatz aus Miethaftung 6.500 7.335 835 

5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern 4.000 4.944 944 

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen 250 1.341 1.091 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

04 
Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen 

0 0 0 

 
Bei der Stadt Weiterstadt haben keine Bestandsveränderungen stattgefunden. 
Eigenleistungen wurden ebenfalls nicht aktiviert. 
 
 

05 
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschl. Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 

22.533.801 14.847.379 -7.686.421 

5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.674.532 4.757.143 -2.917.389 

5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.065.269 544.226 -521.043 

5551000 Grundsteuer A 30.000 25.476 -4.524 

5552000 Grundsteuer B 2.900.000 2.517.849 -382.151 

5553000 Gewerbesteuer 10.650.000 6.868.334 -3.781.666 

5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer 175.000 123.323 -51.677 

5559200 Hundesteuer 29.000 952 -28.048 

5559600 Zweitwohnungssteuer 10.000 10.077 77 

 
Die Differenzen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer resultieren aus den 
Zahlungsterminen (April, Juli, Oktober, Dezember). Insofern entwickeln sich die Erträge wie 
geplant.  
 
Von den geplanten Gewerbesteuererträgen in Höhe von 10,7 Mio. € konnten bisher nur 
6,9 Mio. € realisiert werden. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Mindererträge bis 
zum Jahresende aufgrund neuer Gewerbeansiedlungen zumindest teilweise kompensiert 
werden können. 
 
 

06 Erträge aus Transferleistung 556.603 349.903 -206.700 

 
Die Erträge aus Transferleistungen bestehen hauptsächlich aus den Ausgleichsleistungen 
nach dem Familienleistungsgesetz und entwickeln sich planmäßig. Die Abweichung resultiert 
aus den Zahlungsterminen. 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

07 
Erträge aus Zuweisungen und 
Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allgemeine Umlagen 

290.954 610.713 319.760 

5401010 Schlüsselzuweisungen 0 0 0 

5410390 Andere sonstige Zuweisungen d Landes 82.300 313.200 230.900 

5410491 Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder 161.354 212.404 51.050 

5410900 Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen 0 1.500 1.500 

5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund 7.200 0 -7.200 

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 0 915 915 

5427000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 40.000 80.000 40.000 

5428000 Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden) 100 2.695 2.595 

 
Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen 
Umlagen entwickeln sich insgesamt wie geplant. 
 
 

08 

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen 
und Investitionsbeiträgen 

34.267 0 -34.267 

5460100 Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich 33.113 0 -33.113 

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich 1.155 0 -1.155 

 
Die Sonderposten werden erst im Jahresabschluss aufgelöst. Insofern erfolgen keine 
unterjährigen Buchungen. 
 
 

09 Sonstige ordentliche Erträge 509.087 790.882 281.795 

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 1.100 0 -1.100 

5309100 Konzessionsabgabe Strom 375.000 688.800 313.800 

5309110 Konzessionsabgabe Gas 25.000 47.200 22.200 

5309120 Konzessionsabgabe Wasser 80.000 0 -80.000 

5309300 Fehlbelegungsabgabe 3.000 33.770 30.770 

5309900 andere sonstige Nebenerlöse 16.000 7.950 -8.050 

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 3.500 7.438 3.938 

5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte 50 0 -50 

5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive- 1.655 1.701 46 

5392200 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.- 1.182 1.323 142 

5399000 andere sonstige betriebliche Erträge 2.600 2.700 100 

 
Auch hier entwickeln sich die Erträge insgesamt wie geplant. 
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Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen sowie deren Entwicklung der letzten Jahre: 
 

Kreisumlage 10.362.516 10.164.416 10.098.601 10.879.701 13.795.551 12.787.473 12.057.455 13.157.218 15.283.698 7.641.618 

Schulumlage 4.391.350 4.885.958 5.950.450 4.674.298 5.985.462 5.859.390 5.106.693 6.452.062 7.494.849 3.747.312 

Gewerbesteuerumlage 2.632.463 4.052.012 3.712.456 3.636.086 3.410.600 3.753.993 2.460.286 4.998.769 3.919.200 444.721 

Nutzungsentschädigung an KIS 3.628.076 4.001.151 4.528.911 4.560.584 5.363.353 5.605.367 5.818.311 5.784.994 5.495.157 2.747.578 

Inanspruchnahme Betriebshof (KIS) 1.657.097 1.707.265 1.719.610 1.871.377 1.778.478 1.816.592 2.078.579 2.359.647 2.284.671 1.142.333 

Personalaufwendungen 7.959.867 8.573.956 8.024.159 8.766.245 8.954.974 9.510.211 9.866.950 10.978.645 12.177.315 5.113.147 

Versorgungsaufwendungen 1.580.398 893.883 1.336.235 1.207.561 1.669.675 2.132.572 631.316 1.484.753 1.553.638 551.728 
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Kreisumlage Schulumlage Gewerbesteuerumlage Nutzungsentschädigung an KIS

Inanspruchnahme Betriebshof (KIS) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 
 

11/12 
Personalaufwendungen/Versorgungs-
aufwendungen 

-6.865.477 -5.664.875 1.200.602 

Personalaufwendungen -6.088.658 -5.113.147 975.511 

Versorgungsaufwendungen -776.819 -551.728 225.091 

 
 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (60er Konten) 

-1.026.448 -706.790 319.657 

6010100 Büromaterial -61.380 -59.742 1.638 

6010110 Vorbereitung von Wahlen -250 0 250 

6010120 Herstellung Bundesdruckerei Pässe -51.000 -57.100 -6.100 

6020010 Hundekottüten -1.500 -1.517 -17 

6020030 Feuerlöschmittel -1.500 0 1.500 

6020040 Spiel- und Arbeitsmaterial -34.013 -14.309 19.703 

6020060 Ankauf von Bioabfalltüten -500 -540 -40 

6020070 Ankauf von Müllsäcken -3.000 -2.800 200 

6020080 Nahrungsmittel und Getränke -162.975 -148.706 14.269 

6020090 Streusalz -10.000 -8.427 1.573 

6030200 Verbandsmaterial und -kästen -475 -121 354 

6051000 Strom -7.500 224 7.724 

6051010 Stromkosten für Straßenbeleuchtung -155.000 -88.480 66.520 

6051020 Stromkosten für Grundwasserbewirtschaftung -75.000 -43.320 31.680 

6051050 Stromkosten für Signalanlagen -9.250 -6.919 2.331 

6055000 Treibstoffe -19.450 -7.942 11.508 

6056000 Wasser -800 0 800 

6057000 Abwasser -235.000 -183.356 51.644 

6061000 Material für Außenanlagen -19.250 -9.164 10.086 

6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung -37.518 -23.342 14.176 

6063500 Material für Fahrzeuge -15.500 -3.026 12.474 

6065000 Material für Straßen, Wege, Plätze -32.600 -17.371 15.229 

6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw. -52.525 -9.169 43.356 

6070000 Dienst- und Schutzkleidung -17.625 -7.298 10.327 

6081000 Reinigungsmaterial -8.500 -8.581 -81 

6089000 Sonstiger Materialaufwand -14.338 -5.784 8.553 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (61er Konten) 

-742.477 -442.649 299.828 

6101000 Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge -3.023 -639 2.384 

6101020 Fremdleistung  Baumkataster -5.000 0 5.000 

6101050 Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen -8.688 -4.070 4.618 

6131000 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche -84.125 -55.340 28.785 

6131100 Freiwilligencard -1.750 -890 860 

6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst -12.500 -4.988 7.512 

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen -55.700 -14.359 41.341 

6139010 Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung -3.250 0 3.250 

6139020 Abschleppen von Fahrzeugen -900 -385 515 

6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage -62.500 -32.342 30.158 

6161010 Fremdinstandhaltung Anpflanzungsmaßnahmen -4.300 0 4.300 

6161020 Fremdinstandhaltung Baumkataster -52.000 -62.195 -10.195 

6161030 Fremdinstandhaltung an Lärmschutzwällen -6.500 -3.402 3.098 

6161040 Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen -17.500 -11.589 5.912 

6161060 Fremdinstandhaltung Straßenbäume -20.000 -11.182 8.818 

6161080 Fremdinstandhaltung Spielplätze -17.000 -6.293 10.707 

6161160 Fremdinstandhaltung  Gräben -7.500 -4.693 2.807 

6161170 Fremdinstandhaltung  Feldwege -7.500 -9.631 -2.131 

6162000 Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden -2.500 0 2.500 

6163000 Fremdinstandhaltung  Einrichtung und Ausstattung -22.863 -12.764 10.098 

6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge -28.750 -12.808 15.942 

6165000 Fremdinstandhaltung Straßenmarkierungen -10.000 -1.346 8.654 

6165010 Fremdinstandhaltung Wartehallen -1.500 0 1.500 

6165020 Fremdinstandhaltung Signalanlagen -3.000 0 3.000 

6165030 Fremdinstandhaltung Straßenleuchten -10.000 0 10.000 

6165040 Fremdinstandhaltung Straßenbeschilderung -5.000 0 5.000 

6165050 Fremdinstandhaltung  Brücken -10.000 -1.287 8.713 

6165060 Fremdinstandhaltung Gemeindestraßen -172.500 -92.975 79.525 

6165070 Fremdinstandhaltung Artenschutz -2.750 -3.642 -892 

6166000 Wartungskosten -45.650 -53.712 -8.062 

6166010 Pflege- u. Wartungskosten mobile Datenerfassung -500 0 500 

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung -1.000 0 1.000 

6171000 Fremdentsorgung -22.975 -15.364 7.611 

6171010 Sicherstellung von Hunden -350 0 350 

6171030 Entsorgung von Grünabfällen -3.950 -2.446 1.504 

6173000 Fremdreinigung -14.750 -15.307 -557 

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen 

-10.705 -5.698 5.007 

6179010 Bekämpfung von Schädlingen -4.000 -3.303 697 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (67er Konten) 

-370.138 -205.161 164.977 

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -39.200 -11.734 27.466 

6701010 Miete Plankopiergerät -2.050 -1.000 1.050 

6701020 Miete Container Lessingstraße -150 0 150 

6701030 Miete Kopierer -18.075 -13.324 4.751 

6701050 Erbbauzins an katholische Kirche -12.950 0 12.950 

6701060 Pacht Wartehäuschen -60 0 60 

6701070 Pacht Bolzplatz Riedbahn -500 -767 -267 

6701090 Pacht Naturschutzgrundstücke -130 0 130 

6701110 Miete Fremdfahrzeuge -5.050 -2.000 3.050 

6701120 #Miete f. Obdachlose an Privat -4.000 0 4.000 

6710000 Leasing -19.550 -14.483 5.067 

6720000 #Lizenzen und Konzessionen 0 0 0 

6720099 Lizenzen und Konzessionen -28.150 -26.570 1.580 

6720100 Wartung, Pflege, Verarbeitungsk. NSK -30.000 -29.623 377 

6730000 Gebühren -6.409 -3.077 3.331 

6750000 Bankspesen / Courtage -2.500 -255 2.245 

6750001 Rücklastschriftgebühren -500 -370 130 

6750060 Bankzinsen (Verwahrentgelt) 0 -5.755 -5.755 

6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -12.075 -4.772 7.303 

6771010 Sachverständige, Prüfung von Brücken -7.500 0 7.500 

6772000 Steuerberatung,  Prüfungskosten -44.000 -1.095 42.905 

6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten -10.000 -1.716 8.284 

6779000 Überprüfung Atemschutzgeräte -1.000 -3.536 -2.536 

6779010 Beratungs- u. Planungskosten -89.839 -47.147 42.692 

6790000 Inanspruchn. von Rechten und Diensten -13.550 -11.526 2.024 

6791000 Honorare -22.900 -26.411 -3.511 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (68er Konten) 

-519.034 -270.525 248.509 

6810000 Fachliteratur u. a. -26.500 -16.095 10.405 

6820000 Porto und Versandkosten -83.425 -30.562 52.863 

6831000 Datenübertragungskosten -75.425 -51.811 23.614 

6832000 Telefonkosten -26.533 -10.534 15.999 

6832100 Telepay -1.540 -1.642 -102 

6840000 amtliche Bekanntmachungen -16.025 -6.553 9.472 

6850000 #Reisekosten 0 -9 -9 

6850099 Reisekosten -14.380 -4.078 10.302 

6860100 Verfügungsmittel -3.250 -4.367 -1.117 

6861000 Öffentlichkeitsarbeit -24.375 -8.792 15.583 

6861010 Pressearbeit -5.500 -3.423 2.077 

6861100 Internet-Präsenz -1.000 -253 747 

6862000 Gästebewirtung -8.150 -3.053 5.097 

6869000 Veranstaltungen und Ehrungen -57.625 -39.532 18.093 

6869010 Grenzgang -2.000 0 2.000 

6869070 Veranstaltungen und  Ehrungen,  Magistrat -300 0 300 

6869100 Ehe- und Altersjubiläen -2.500 -3.059 -559 

6880000 Fort- und Weiterbildung -86.681 -35.357 51.323 

6890001 Softwarepflege -83.825 -51.404 32.421 

 
 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (69er Konten) 

-166.919 -273.576 -106.657 

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge -8.850 -12.863 -4.013 

6909000 Sonstige Versicherungen -48.900 -82.176 -33.276 

6909100 Beiträge Unfallkasse Hessen -56.500 -108.871 -52.371 

6910000 Mitgliedsbeiträge -26.081 -45.858 -19.777 

6910010 Kostenanteil Tierheim -10.000 -20.000 -10.000 

6920000 Schadensersatzleistungen -100 0 100 

6990150 Verwarngelder Rückzahlungen OWI -5.000 -1.854 3.146 

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen -11.488 -1.954 9.534 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (insgesamt) 

-2.825.014 -1.898.700 926.314 

 
Bei der Betrachtung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung wird deutlich, dass die 
Verwaltung verantwortungsvoll mit den ihr zur Verfügung gestellten Ressourcen umgeht. So 
stehen noch ca. 1,0 Mio. € aus den Budgets zur Verfügung.  
 
 

14 Abschreibungen -31.758 -47.483 -15.725 

 
Bei Abschreibungen handelt es sich um Aufwand, der durch die Wertminderung bei 
langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird. Die 
Buchung und Abstimmung erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung des 
Jahresabschlusses. 
 
 

15 
Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 

-5.217.642 -4.915.552 302.090 

7124000 Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich -862.400 -681.655 180.745 

7124005 Planung:Zuw.für lfd.Zwecke a.sonst.öffentl.Bereich 15.000 0 -15.000 

7124010 Zuweisung für Altenheime -300 0 300 

7125000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. -62.500 -119.655 -57.155 

7128000 Zuschüsse für lfd. Zwecke -240.778 -155.381 85.396 

7128100 Spezielle Zuweisungen an Vereine -36.300 0 36.300 

7170100 sonstige Erstattungen an den Bund -5.000 -4.651 349 

7170200 Erstattungen an Bund Kraftfahrtbundesamt -12.750 0 12.750 

7171000 sonstige Erstattungen an das Land -2.000 -1.435 566 

7172000 sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI -67.000 -51.115 15.885 

7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände -40.000 -8.760 31.240 

7173100 Erstattungen an DA-DI Werk -5.000 0 5.000 

7175000 Nutzungsentschädigung an KIS -2.747.579 -2.747.578 0 

7175020 Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS -8.700 -1.797 6.903 

7175030 Inanspruchnahme Betriebshof (KIS) -1.142.336 -1.142.333 2 

7177000 sonstige Erst. an private Unternehmen 0 -1.191 -1.191 

 
Die o. g. Aufwendungen entwickeln sich planmäßig. 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

16 
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

-13.704.054 -12.113.505 1.590.549 

7354100 Kreisumlage -7.641.849 -7.641.618 231 

7354200 Schulumlage -3.747.425 -3.747.312 113 

7354400 Solidaritätsumlage -156.431 -157.016 -586 

7355000 Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv.& dgl. -198.500 -122.838 75.662 

7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl. -250 0 250 

7380100 Gewerbesteuerumlage -1.959.600 -444.721 1.514.879 

 
Insgesamt entwickeln sich die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen wie geplant. Die positive Entwicklung der 
Gewerbesteuerumlage resultiert unter anderem aus den Zahlungsterminen.  
 
 

17 Transferaufwendungen -6.500 -898 5.602 

7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG) -5.500 -348 5.152 

7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte -1.000 -550 450 

 
 

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.703 -4.422 4.280 

7020000 Grundsteuer -1.360 -2.363 -1.003 

7030000 Kfz-Steuer -1.210 -955 255 

7090000 sonstige betriebliche Steuern 0 -1.091 -1.091 

7420000 Kapitalertragsteuer -5.813 -12 5.800 

7490000 Solidaritätszuschlag -320 -1 319 

 
Es bestehen keine erheblichen erläuterungsbedürftigen Abweichungen. 
 
 

21 Finanzerträge 413.656 130.195 -283.460 

5610000 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke 250.000 0 -250.000 

5630000 Ertr. Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen 23.250 83 -23.167 

5758000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine 49.306 49.730 425 

5761000 Säumniszuschläge 15.000 14.325 -675 

5762000 Mahngebühren 0 8.048 8.048 

5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. 75.000 57.060 -17.940 

5764000 Verspätungszuschläge 250 240 -10 

5765000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs- 50 0 -50 

5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen 250 366 116 

5790901 Rücklastschriftgebühren 550 343 -207 
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Die Verzinsung des Eigenkapitals der Stadtwerke erfolgt erst zum Ende des Jahres. Insofern 
entwickeln sich die Finanzerträge insgesamt wie geplant. 
 
 

 
Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen -192.500 -193.145 -645 

7701000 Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen -2.500 -3.182 -682 

7710000 Bankzinsen -163.986 -110.963 53.023 

7710099 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme -26.015 -26.015 0 

7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung 0 -52.986 -52.986 

 
Die Aufwendungen entwickeln sich insgesamt wie geplant. 
 
 

25 Außerordentliche Erträge 0 7.395 7.395 

5989000 sonstige periodenfremde Erträge 0 4.692 4.692 

5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen 0 2.534 2.534 

5989101 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv 0 169 169 

 
 

26 Außerordentliche Aufwendungen 0 -3.675 -3.675 

7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen 0 -1.837 -1.837 

7941510 Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09 0 -1 -1 

7970000 periodenfremde Aufwendungen 0 -1.838 -1.838 

 
Es bestehen keine erheblichen erläuterungsbedürftigen Abweichungen. 
 
 
Investitionen 
 

Investitionen Teilhaushalt 1 Bürgermeister Plan 
HH-
Rest 

Fortg. 
Ansatz 

Ist Differenz 

IN0101-001 Bewegliches Vermögen 500   500   500 

IN0102-001 Bewegliches Vermögen 500   500   500 

IN0103-001 Bewegliches Vermögen 500   500   500 

IN0300-001 Bewegliches Vermögen 1.000   1.000   1.000 

IN0503-001 Bewegliches Vermögen 2.500 1.159 3.659   3.659 

IN0504-002 Investitionszuschuss KIS f. 
Bürgerzentrum Weiterst 

  280.000 280.000   280.000 

IN0504-003 Investitionszuschuss KIS für KITA 
Weingartenstr. 

  180.000 180.000   180.000 

Summe: 5.000 461.159 466.159  466.159 
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Investitionen Teilhaushalt 3 Zentrale 
Verwaltung 

Plan 
HH-
Rest 

Fortg. 
Ansatz 

Ist Differenz 

IN1101-001 Bewegliches Vermögen 1.000   1.000   1.000 

IN1201-002 Bewegliches Vermögen 4.000   4.000   4.000 

IN1201-006 Bewegliches Vermögen 2.000 2.000 4.000 196 3.804 

IN1201-011 Bewegliches Vermögen 2.000   2.000   2.000 

IN1301-001 Bewegliches Vermögen 2.000   2.000   2.000 

IN1401-001 Bewegliches Vermögen 500   500   500 

IN1401-012 Zusatz Modul für 
Session"Druckaufträge" 

3.500   3.500 2.455  1.045 

IN1501-001 Bewegliches Vermögen 1.000   1.000   1.000 

IN1501-005 Bewegliches Vermögen 500   500   500 

IN1502-009 Investionszuweisung SGW Photovoltaik-
Anlage 

  2.140 2.140   2.140 

IN1502-010 Zuweisung f. SKG Grh. Erneuerung 
Heizanlage 

1.450   1.450 1.235  215 

IN1502-011 Zuweisung Reitanlage d. Reit- u. 
Fahrverein 1926 

1.550   1.550   1.550 

IN1502-012 Zuweisung f. Außengelände TC Grün-
Weiß Grh. 

1.750   1.750 1.700  50 

IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten 35.500 2.636 38.136 16.837 21.298 

IN1504-014 Beschilderungs-Leitsystem   2.994 2.994   2.994 

IN1504-015 Bewegliches Vermögen 4.000 1.211 5.211   5.211 

IN1504-016 Digitale Medienausleihe 6.000   6.000   6.000 

IN1601-001 Bewegliches Vermögen 8.000   8.000   8.000 

IN1601-003 Elektronische Arbeitszeiterfassung   10.000 10.000   10.000 

IN1601-005 Erweiterung Zeiterfassungssystem 5.000   5.000 3.921 1.079 

Summe: 79.750 20.980 100.730 26.345 74.386 
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Investitionen Teilhaushalt 4 Soziales, 
Ordnungswesen, Stadtbüro 

Plan 
HH-
Rest 

Fortg. 
Ansatz 

Ist Differenz 

IN2101-007 Bewegliches Vermögen Weiterstadt 30.000   30.000 2.142 27.858 

IN2101-008 Bewegliches Vermögen Gräfenhausen 20.000   20.000 737 19.263 

IN2101-010 Bewegliches Vermögen 
Schneppenhausen 

20.000   20.000 570 19.430 

IN2101-017 Digitalfunk 110.000   110.000   110.000 

IN2101-021 Bewegliches Vermögen/ Einsatzkleidung       280 -280 

IN2101-034 Mannschaftstransportfahrzeug 4.000 60.000 64.000 47.240 16.760 

IN2101-035 Blaulichtbalken (HGW) 5.000   5.000 5.195  -195 

IN2101-036 Sprungpolster 8.000   8.000 6.866 1.134 

IN2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10 250.000   250.000   250.000 

IN2201-001 Bewegliches Vermögen 2.000 2.000 4.000 980 3.020 

IN2201-002 Bewegliches Vermögen 3.000 3.000 6.000 2.850 3.150 

IN2201-004 Obdachlosencontainer       389 -389 

IN2201-006 Bewegliches Vermögen 3.000 3.000 6.000 2.530 3.470 

IN2202-001 Lizenzerwerb   1.500 1.500   1.500 

IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide 
Recyclinghof/Kompost 

5.500   5.500 5.435 65 

IN2205-011 2 Wartehallen (Sudetenstraße) 22.000   22.000   22.000 

IN2206-002 Bewegliches Vermögen 1.000 305 1.305   1.305 

IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen   310.000 310.000   310.000 

IN2206-007 Signalanlagen 14.800   14.800   14.800 

IN2208-006 Bewegliches Vermögen 4.500   4.500 1.309 3.191 

IN2208-007 Bewegliches Vermögen 4.500   4.500 1.309 3.191 

IN2208-008 Bewegliches Vermögen 4.500   4.500 1.309 3.191 

IN2208-023 Urnennischenwand 2017 Weiterstadt 35.000   35.000   35.000 

IN2209-001 Bewegliches Vermögen 1.000   1.000   1.000 

IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro 2.500   2.500   2.500 

IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung 25.000   25.000   25.000 

IN2401-006 Bewegliches Vermögen 1.500 1.500 3.000   3.000 

IN2401-008 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung 2.000   2.000   2.000 

IN2403-001 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung       8.033 -8.033 

IN2501-002 Bewegliches Vermögen 4.000 4.000 8.000 572 7.428 

Summe: 582.800 385.305 968.105 87.746 880.359 
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Investitionen Teilhaushalt 5 Technische 
Verwaltung 

Plan 
HH-
Rest 

Fortg. 
Ansatz 

Ist Differenz 

IN3101-001 Bewegliches Vermögen 1.500   1.500   1.500 

IN3101-003 Ackerland 20.000   20.000   20.000 

IN3101-020 Software Straßenbeiträge 5.000 3.392 8.392   8.392 

IN3101-022 Stromzähler Bolzplatz Weiterstadt 6.000   6.000   6.000 

IN3202-001 Bewegliches Vermögen 1.500   1.500   1.500 

IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen 35.000   35.000 20.192 14.808 

IN3203-010 Umsetzung Grundwasserkonzept       1.157 -1.157 

IN3203-011 Bewegliches Vermögen 25.000   25.000   25.000 

IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage 
am Apfelbach 

  32.847 32.847 3.034 29.813 

IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II 5.000   5.000   5.000 

IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen 9.000   9.000   9.000 

IN3205-005 Neugestalt. Alter Friedhof u. Platz 
Verneuil sur S 

  50.000 50.000   50.000 

IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte 
DA-Str. 

15.000   15.000   15.000 

IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße 70.000   70.000   70.000 

IN3301-023 BÜ Forststraße 50.000   50.000   50.000 

IN3301-040 Querungshilfen 10.000 20.000 30.000   30.000 

IN3301-041 Umgestaltung Alter Friedhof   35.774 35.774   35.774 

IN3301-051 Bewegliches Vermögen 1.500   1.500   1.500 

IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser 
Str. 

30.000   30.000 130.039 -100.039 

IN3301-053 Straßenerneuerung Darmst. Landstraße 220.000   220.000 1.321 218.679 

IN3301-056 Brücke Darmbach 120.000   120.000   120.000 

IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße   180.040 180.040 127.338 52.702 

IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt   400.000 400.000   400.000 

IN3301-063 Umbau von Haltestellen 60.000 60.000 120.000 766 119.234 

IN3301-065 Denkmal Schneppenhausen   5.997 5.997 7.414 -1.417 

IN3301-067 Straßenbeleuchtung    3.500 -3.500 

IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße   460.000 460.000   460.000 

IN3301-070 Erweiterung Gehaborner Weg   42.446 42.446 71 42.374 

IN3301-071 Straßenbau 100.000 42.110 142.110   142.110 

IN3304-001 Spielplätze  Weiterstadt 20.000 8.396 28.396 1.252 27.143 

IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen 10.000 23.237 33.237   33.237 

IN3304-006 Spielplätze  Braunshardt 12.000 20.082 32.082 13.001 19.082 

IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen 4.000   4.000   4.000 

IN3304-008 Spielplätze Riedbahn 4.000   4.000   4.000 

IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße   16.682 16.682 1.565 15.117 

IN3304-017 Sitzplatz Arheilger Straße   6.400 6.400 35.686 -29.286 

IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage 
Außengelände 

120.000   120.000   120.000 

IN3304-020 Spielplatz Schlossschule 50.000   50.000   50.000 

Summe: 1.004.500 1.407.404 2.411.904 346.335 2.065.569 
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Investitionen Teilhaushalt 6 Kinder, 
Jugend, Bildung 

Plan 
HH-
Rest 

Fortg. 
Ansatz 

Ist Differenz 

IN4101-001 Bewegliches Vermögen 2.500   2.500 1.701   

IN4101-004 Kita Weingartenstraße 4.000 773 4.773   799 

IN4101-005 Kita Dresdner Straße 3.000   3.000 24.002 -21.002 

IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten 2.000 1.347 3.347   1.900 

IN4101-007 Kita Turmstraße 6.000   6.000   3.347 

IN4101-008 Kita Riedbahn 2.000   2.000   6.000 

IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße 3.000 3.259 6.259 3.638 2.000 

IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße 4.000   4.000   2.621 

IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße 3.000 1.893 4.893   4.000 

IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber 29.500   29.500   4.893 

IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße 2.000   2.000   29.500 

IN4101-014 Krippe Gräfenhausen 2.000 43.430 45.430 308 2.000 

IN4101-015 Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten 2.000   2.000   45.122 

IN4101-017 Erstausstattung Krippe 
Schneppenhausen 

50.000   50.000 5.555 2.000 

IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße 10.000 16.006 26.006   44.445 

IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel 5.000 12.842 17.842   26.006 

IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten 4.000   4.000   17.842 

IN4101-022 Erstausstattung Kita Brunnenweg 50.000   50.000   4.000 

IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum 1.200   1.200   50.000 

IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst. 5.000   5.000 477 1.200 

Summe: 190.200 79.551 269.751 35.681 234.070 

 
 
 
Betrachtung der Finanzlage 
 
 

 
Fortg. 

Ansatz 2017 
Ist 2017 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 54.271.592 20.990.737 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.468.210 25.157.761 

Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

-3.196.618 -4.167.024 

 
Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit drückt aus, ob die Einnahmen 
ausreichen, um die Ausgaben der laufenden Verwaltung zu decken 
 

 
Fortg. 

Ansatz 2017 
Ist 2017 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.520.714 202.135 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.967.650 789.313 

Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus 
Investitionstätigkeit 

-446.936 -587.178 

 
Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit drückt aus, ob die Investitionen eines Jahres 
aus eigenen Mitteln bestritten werden konnten.  
 



 
2. Quartalsbericht 2017 
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Fortg. 

Ansatz 2017 
Ist 2017 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 446.936 1.595.796 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 449.844 730.033 

Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus 
Finanzierungstätigkeit 

-2.908 865.763 

 
 
Der Überschuss bzw. Fehlbetrag drückt aus, ob im Investitionskreditbereich eine 
Neuverschuldung oder ein Schuldenabbau stattgefunden hat. Bei den Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Aufnahme eines Darlehens aus der 
Kreditermächtigung des Jahres 2016.  
 

 
Fortg. 

Ansatz 2017 
Ist 2017 

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0 2.549.990 

Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0 183.429 

Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus 
haushaltsunwirksamen Vorgängen 

0 2.366.561 

 
Bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen handelt es sich überwiegend um die 
Abwicklung der Kassenkredite.  
 
 
Kontostand 
 
Der Kontostand der Stadt Weiterstadt weist derzeit 4,9 Mio. € aus. Darin enthalten sind 
8,5 Mio. € Kassenkredite, so dass sich ein tatsächlicher Kassenbestand in Höhe von  
-3,6 Mio. € ergibt. 
 
 
 
 
 
 
 
       Ralf Möller 
       Bürgermeister 



Stadt Weiterstadt 19. Oktober 2017 

 
 

Bürgermeister  

Büro des Bürgermeisters 

Familien-, Frauen- und Seniorenbe-
auftragte 

Finanzen/Controlling 

Stadtwerke 

KIS/Betriebshof 

 

Fachbereich I 
Zentrale Verwaltung 

Fachbereich II 
Soziales/Ordnungswesen/Stadtbüro 

Fachbereich III 
Technische Verwaltung 

Fachbereich IV 
Kinder/Jugend/Bildung 

 

Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 
 
 
14. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21. September 2017 
 
 
TOP 6 
Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30. Juni 2017 
Drucksache: 10/0321/1 
  
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 24. August 2017 die Drucksache 
zur weiteren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
 
Die ALW-Fraktion bittet beim nächsten Bericht zusätzlich einen Vergleich zu den Vorjahres-
werten aufzunehmen. 
  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfas-
sung: 
 
Der Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges zum 30. Juni 2017 wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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 Drucksache 10/0085/3 

  

Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 14. September 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 28.09.2017 

 
 
Ratenstundungsantrag für Gewerbesteuerforderungen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rückstand der gewerbesteuerpflichtigen Firma in Höhe von 53.936,22 € wird für weitere 
12 Monate, ab 1. September 2017, wie seither mit monatlichen Raten von 2.500,00 €, unter 
nachstehenden Bedingungen, gestundet: 
 
Über den Fortgang in dieser Angelegenheit ist der Stadt Weiterstadt die jeweils aktuelle Kor-
respondenz zu dem im Stundungsantrag mitgeteilten Diebstahl auf Ausgleich des Versiche-
rungsschadens unaufgefordert schriftlich mitzuteilen. 
 
Nach Ablauf des Stundungszeitraumes erfolgt eine erneute Prüfung des Stundungsfalles. 
 
 
Sachverhalt: 
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zu Drucksache 10/0085/1 vom 13. Oktober 
2016 wurde der Gewerbesteuerrückstand der steuerpflichtigen Firma (Kassenzeichen: 
439123557) zeitlich befristet bis zum 31. August 2017 gestundet. Die monatlichen Stun-
dungsraten wurden seither immer fristgerecht gezahlt. Im August 2017 hat die Firma eine 
Verlängerung der Stundung für die Restschuld in Höhe von 53.936,22 € beantragt, da das 
Geld von der Versicherung noch nicht ausbezahlt wurde, obwohl sie ihren Prozess vor dem 
Landgericht Frankfurt gewonnen hat. Die Berufung wurde zurückgewiesen. Vor dem Bun-
desgerichthof ist jetzt eine Nichtzulassungsbeschwerde anhängig. 
 
Von der Firma, bzw. ihrer Bank liegt eine erneute schriftliche Bestätigung vor, nach der eine 
Finanzierung der Steuerschulden nach wie vor nicht möglich ist. 
   
 
Der Sachverhalt wurde am 13. September 2017 im Magistrat beraten.  
 
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister  
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 Drucksache 10/0248/5 

  

Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 14. September 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 28.09.2017 

 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Am Stein„ in Weiterstadt, Gemarkung 
Braunshardt 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die in der Anlage 1 befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stel-
lungnahmen mit Hinweisen und Anregungen werden als Stellungnahmen der Stadt 
Weiterstadt und somit als Abwägung i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB beschlossen. 

2. Der Magistrat wird beauftragt, die Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange, welche Anregungen zum Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans vorgebracht haben, vom Ergebnis der Abwägung mit Angabe der Gründe zu un-
terrichten. 

3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Am Stein“ in der vorliegenden Fassung (s. 
Anlage 2), in die die nach Anlage 1 aufgeführten Änderungen eingearbeitet wurden, be-
stehend aus dem Planteil und dem Textteil zum Bebauungsplan sowie der dazugehöri-
gen Begründung, wird hiermit unter Berücksichtigung der in dieser Sitzung einzeln be-
schlossenen redaktionellen Ergänzungen/Änderungen zu 1. gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
sowie § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 81 Abs. 1 und 3 HBO als Satzung beschlossen und die 
Begründung hierzu gebilligt. 

4. Es wird festgestellt, dass mit der beschlossenen Anpassung des Planinhaltes die 
Grundzüge dieser Bauleitplanung nicht berührt werden und es sich um keine Planände-
rung im materiell-rechtlichem Sinne handelt, sondern lediglich um eine Präzisierung und 
positive Konkretisierung eines bestehenden Planinhaltes. Eine erneute Auslegung i. S. 
d. § 4a Abs. 3 BauGB, wonach der Entwurf erneut auszulegen ist, wenn der Bauleitplan 
nach dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 oder § 4 Abs. 2 geändert oder ergänzt wird, ist 
daher nicht erforderlich. 

   
 
Sachverhalt: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 1. Juni 2017 den mit Drucksache 10/0248/3 vor-
gelegten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Am Stein“ beraten und als 
Auslegungsentwurf anerkannt. Zwecke der Bauleitplanung ist die Schaffung einer Bebau-
ungsmöglichkeit für Wohnbebauung. 
 
Da der Bebauungsplan die Kriterien des § 13 a BauGB (Bebauungspläne der Innenent-
wicklung) erfüllt, erfolgt die Bebauungsplanänderung nach den Vorschriften des „beschleu-
nigten Verfahrens“, so dass auf eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung verzichtet wurde. 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfes, bekannt gemacht im Wochenkurier vom 28. Juni 
2017, erfolgte vom 6. Juli 2017 bis 7. August 2017. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden mit Anschreiben vom 3. Juli 2017 und Fristsetzung am Verfah-
ren beteiligt. 

Ö  17Ö  17



 Drucksache 10/0248/5 

  

 
Nach Abschluss der Auslegung und Eingang der Stellungnahmen der beteiligten Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist das Verfahren für den Bebauungsplan mit 
dem Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB abzuschließen. 
 
Die Beschlussempfehlung der beauftragten Planer vom 31. August 2017 bleibt ohne Ein-
fluss auf den Verfahrensablauf, so dass die Verfahrensfortführung nach BauGB empfohlen 
wird. 
 
   
 
Der Sachverhalt wurde am 13. September 2017 im Magistrat beraten.  
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
 
  
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Abwägungsvorschlag der öffentlichen und privaten Belange gem. § 1 Abs. 7 

BauGB aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und der Beteiligung 
der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB des beauftragten Planungsbüros vom 31. 
August 2017 (18 Seiten) 

Anlage 2 - Auszug aus dem vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Am Stein“ mit textli-
chen Festsetzungen sowie Begründung in der Satzungsfassung, in die die nach 
Anlage 1 aufgeführten Änderungen eingearbeitet wurden 
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Stadt Weiterstadt 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  

– Wohngebiet „Am Stein“ – 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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Beteiligte Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Nr. 1 Hessische Flugplatz GmbH 

Nr. 2 i-21 / Interroute Germany GmbH 

Nr. 3 Hessen Mobil Darmstadt 

Nr. 4 Fraport AG, Frankfurt Airport  

Nr. 5 Unitymedia GmbH & Co. KG 

Nr. 6 e-netz Südhessen GmbH & Co.KG 

Nr. 7. Regierungspräsidium Darmstadt 

Nr. 8. Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Keine Stellungnahmen eingegangen 
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Beteiligte Träger öffentlicher Belange  
 
1. Hessische Flugplatz GmbH – Seite 1/1 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Keine Bedenken und Anregungen.  

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
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Beteiligte Träger öffentlicher Belange  
 
2. i-21 / Interroute Gemany GmbH – Seite 1/1 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

 

  
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Keine Bedenken und Anregungen.  

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
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Beteiligte Träger öffentlicher Belange  
 
3. Hessen Mobil Darmstadt – Seite 1/1 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Keine Bedenken und Anregungen.  

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
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Beteiligte Träger öffentlicher Belange  
 
4. Fraport AG, Frankfurt Airport – Seite 1/2 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Es liegen keine Betroffenheiten bezüglich der Bauhöhenbeschränkung und des 
Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Frankfurt/Main vor. 

Die Regelungen zum Ausweisungsverbot neuer Bauflächen im 
Siedlungsbeschränkungsbereich (Ziel 3.4.4-1) gelten nicht für das Plangebiet. 
Der Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 benennt 
Ausnahmen für diese Vorgabe. Im Sinne einer nachhaltigen Flächenentwicklung 
gilt dort, wo im Siedlungsbestand Wohnbauflächen durch städtebauliche 
Umstrukturierungsmaßnahmen verwirklicht werden, das Ziel 3.4.4-1 nicht (siehe 
Seite 81, Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010). 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung nach § 13 a BauGB, der auf die Wiedernutzbarmachung einer 
aufgegeben Brachfläche im Sinne einer städtebaulichen Nachverdichtung 
abzielt. Der Ausnahmetatbestand vom Verbot der Neuplanung im 
Siedlungsbeschränkungsbereich ist im vorliegenden Fall gegeben. 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
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Beteiligte Träger öffentlicher Belange  
 
5. Unitymedia GmbH & Co. KG – Seite 1/1 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Keine Bedenken und Anregungen.  

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
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Beteiligte Träger öffentlicher Belange  
 
6. e-netz Südhessen GmbH & Co. KG – Seite 1/2 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Keine Bedenken und Anregungen.  

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
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Beteiligte Träger öffentlicher Belange  
 
7. Regierungspräsidium Darmstadt – Seite 1/4 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Regionalplanung 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Keine Bedenken bezüglich der Umstrukturierung einer bereits für Wohnzwecke 
konzipierten Fläche innerhalb eines „Vorranggebietes Siedlung/Bestand“ 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 

 
 
2) Naturschutz 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 

 
 
3) Arbeitsschutz und Umwelt 

3.1. Grundwasser 

a) 
Der Anregung wurde teilweise gefolgt. 
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Im Plangebiet ist mit stark schwankenden Grundwasserständen zu rechnen. 
Damit die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr der Vernässung realisierbar ist, 
wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans als vernässungsgefährdetes 
Gebiet gekennzeichnet.  

Maßnahmen zu baulichen Vorkehrungen werden nicht festgesetzt, da 
weiterführende Maßnahmen zum Umgang mit den hohen Großwasserständen 
in der Ausführungsplanung berücksichtigt und getroffen werden müssen. Hierbei 
sind insbesondere der Vorhabenträger bzw. dessen Architekten gefragt, die im 
Rahmen der Objektplanung ggf. entsprechende bauliche Schutzmaßnahmen zu 
treffen haben, was nicht Regelungsgegenstand der Bauleitplanung ist. 

Beschlussvorschlag 
Die Kennzeichnung des Geltungsbereichs als vernässungsgefährdeter Bereich 
wurde als redaktioneller Hinweis in den Bebauungsplan übernommen. Der 
bestehende Hinweis zu den Grundwasserständen im Plangebiet (D 4) wurde 
nach Abstimmung noch weiter präzisiert. 

Redaktionelle Anpassung des Bebauungsplans 

 
b) 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  

Das anfallende Niederschlagswasser soll gemäß verschiedener Arbeits- und 
Merkblätter unter Einhaltung bestimmter Vorgaben versickert werden. 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 

 
 
3.2. Abwasser 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  

Im Plangebiet ist eine Versickerung von Niederschlagswasser vorgesehen. Für 
das Plangebiet wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. Für die 
Versickerung von Niederschlagswasser sind eine Erlaubnis einzuholen sowie 
weitere Vorschriften zu beachten. 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 

 
 
3.3. Bodenschutz 
 
3.3.1. Nachsorgender Bodenschutz 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  
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Im Plangebiet ist eine Altfläche mit schädlichen Bodenveränderungen erfasst. 
Es liegen jedoch keine Erkenntnisse über Belastungen des Grundstücks vor. Es 
ist bereits im Vorentwurf ein Hinweis zum nachsorgenden Bodenschutz (D 3) in 
den Bebauungsplan aufgenommen worden. 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan.  

 
 
 
 
3.3.2. Vorsorgender Bodenschutz 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 

 
 
4) Oberflächengewässer 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  

Keine Bedenken und Anregungen 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 

 
 
5) Immissionsschutz 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  

Keine Bedenken und Anregungen 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 

 
 
6) Bergaufsicht 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  

Keine Bedenken und Anregungen 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
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7) Kampfmittelräumdienst 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
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Beteiligte Träger öffentlicher Belange  
 
8. Kreisausschuss des Landkreises DA-DI- Seite 1/4 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Gewässer und Bodenschutz 
 
Der Anregung wurde teilweise gefolgt. 

Der Hinweis zu den stark schwankenden Grundwasserständen wurde zur 
Kenntnis genommen und der bestehende Hinweis des Bebauungsplanentwurfs 
zum Grundwasser ergänzt und angepasst (siehe auch Stellungnahme Nr. 7). 
Die Versickerung von Niederschlagswasser ist bereits Bestandteil der textlichen 
Festsetzungen und durch das Bodengrundgutachten bestätigt. Es können keine 
Altlasten auf dem Grundstück nachgewiesen werden. 

Redaktionelle Anpassung des Bebauungsplans 
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2) Brand- und Katastrophenschutz 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  

Die für den Geltungsbereich des Bebauungsplans festgelegte 
Löschwassermenge von 96 m³/h für den allgemeinen Brandschutz steht bei 
einem Mindest-Fließdruck von 2 bar für mindestens 2 Stunden bei Entnahme 
aus Unterflurhydranten vor Ort zur Verfügung. 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
3) Altlasten 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Ein entsprechender Hinweis zu Altlasteneinträgen war jedoch bereits auch 
Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplanentwurf. 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan.  
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4) Ländlicher Raum 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
5) Untere Naturschutzbehörde 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt.  

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung. Die Belange 
des Artenschutzes wurden in einer artenschutzrechtlichen Beurteilung 
abgehandelt. Bei Umsetzung der dort beschriebenen projektbezogenen 
Maßnahmen treten die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatschG 
voraussichtlich nicht auf.  

Unter Ziff. 8.2 sind die Vermeidungsmaßnahmen V1-V3 festgesetzt, die unter 
anderem eine ökologische Baubegleitung bzw. Umweltbaubegleitung bei 
Baumfällungen und Rodung von Gehölzen außerhalb gesetzlich zulässiger 
Zeiten vorgeben. 

Die in der artenschutzrechtlichen Beurteilung beschriebenen Ersatzmaßnahmen 
sind als Kompensationsmaßnahmen K1 und K2 unter Ziff. 8.3 festgesetzt. Somit 
sind nicht nur unter „Hinweise“ beispielhaft geeignete Nisthilfen aufgelistet. 
Vielmehr ist die Umsetzung konkreter Maßnahmen wie die Anbringung oder 
Verlagerung von Nistkästen als Ersatz für den Verlust der Nistmöglichkeiten im 
Bebauungsplan konkret festgesetzt. 

Keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan.  

 
 
6) Wirtschaft, Standortentwicklung, Untere Denkmalschutzbehörde, 
Schulservice, Sportkreis Darmstadt-Dieburg 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen 

Keine Bedenken und Anregungen 
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Weiterstadt - Bebauungsplan "Am Stein"

Stand 24.05.2017

M 1:500 bei A3

VORABZUG

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Art. 
2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 
Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 
Hess. Bauordnung (HBO) i.d.F. vom 15.01.2011 (GVBl. I S. 46, 180), geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 15.12.2016 (GVBl. S. 294) 
Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches i.d.F. vom 17.04.2007 (GVBl. I S. 259), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 23.03.2017 (GVBl. S. 36) 
Hess. Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167) 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2193) 
Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) i.d.F. vom 20.12.2010 
(GVBl. I S. 629), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2015 (GVBl. S. 607) 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG) i.d.F vom 31.07.2009 GBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) 
Hess. Wassergesetz (HWG) i.d.F. vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.09.2015 (GVBl. S. 338) 
Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) i.d.F. vom 28.11.2016 (GVBl. S. 211) 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F. vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 27.06.2017 (BGBl. I S. 1966) 
 

 

 

 ZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

0,4 (0,6) Zulässige Grundflächenzahl GRZ 
(zulässige Überschreitung der GRZ)
(§ 19 Abs. 2 und 4 BauNVO), z. B. 0,4 (0,6)

 0,8 Zulässige Geschossflächezahl GFZ als Höchstmaß
( § 20 BauNVO), z. B. 0,8

GH max. Zulässige max. Gebäudehöhe, z. B. 9,75 m

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. II

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

o Offene Bauweise 

E Nur Einzelhäuser zulässig

D Nur Doppelhäuser zulässig

4. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Baugrenze

5. Verkehrsfläche (§ 9 Abs 1 Nr. 11 BauGB)

Private Verkehrsfläche, mit Straßenbegrenzungslinie

Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, Fußweg,
mit Straßenbegrenzungslinie

6. Mit Gehrechte (zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

 G Gehrechte zugunsten der Anlieger

7. Sonstige Planzeichen

Geltungsbereich

FD Flachdach

8. Kennzeichnungen und Hinweise

Vernässungsgefährdeter Bereich, 
besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder
besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten

Nutzungsschablone 

Vorschlag Parzellierung der Grundstücke nach Vorhabenplan, 
Vorschlag Stellplatzanordnung an öffentlicher Straße

Grundlage Kataster: Wittig + Kirchner, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Stand 11.11.2016

Art der Nutzung

GRZ           GFZ

Hausform  Bauweise  Dachform

 Zahl der Vollgeschosse

 max. Gebäudehöhe

Braunshardt
Stadt Weiterstadt 
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ÜBERSICHTSPLAN (ohne Maßstab)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

(§ 9 Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO)) 

1. Bedingte Festsetzung nach § 12 Abs. 3a BauGB (i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB) 
Im Rahmen der im Folgenden festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

2. Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO) 
Für das gesamte Plangebiet wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt (§ 4 BauNVO). 
Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO: 

 Gartenbaubetriebe, 
 Tankstellen 

3. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO)  

3.1 Grundflächenzahl – GRZ (§ 19 Abs. 2 und 4 BauNVO) 
3.1.1 Es gilt die nach Planeintrag in der überbaubaren Grundstücksfläche zulässige Grundflächenzahl GRZ. 

Die Flächen von Terrassen werden der GRZ angerechnet. 
3.1.2 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche von Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, überschritten werden, jedoch höchstens bis zur 
einer zulässigen Grundflächenzahl nach Planeintrag. 

3.2 Geschossflächenzahl – GFZ (§ 16 Abs. 2 BauNVO)  
Es gilt die nach Planeintrag in der überbaubaren Grundstücksfläche zulässige Geschossflächenzahl 
GFZ. 

3.3 Zahl der Vollgeschosse 
Es gilt die nach Planeintrag in der überbaubaren Grundstücksfläche maximal zulässige Zahl der 
Vollgeschosse. 

3.4 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 
3.4.1 Höhenbezugspunkt 

Höhenbezugspunkt zur Bestimmung der durch Planeintrag festgesetzten maximal zulässigen 
Gebäudehöhen GH ist die Oberkante der nächst gelegenen öffentlichen Verkehrsfläche. 

3.4.2 Maximale Gebäudehöhe 
Als maximale zulässige Gebäudehöhe GH gilt das Maß vom jeweiligen Höhenbezugspunkt bis zum 
obersten Abschluss der aufgehenden Wand (Attika). 
Carports und Nebenanlagen dürfen eine Höhe von max. 3,00 m über dem Höhenbezugspunkt nicht 
überschreiten. 

4. Überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

 Baugrenzen 
Terrassen und Balkone dürfen die festgesetzten Baugrenzen um 15 m² überschreiten. 

5. Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO) 
Nebenanlagen sind bis zu einem maximalen Bruttorauminhalt von je 20 m³ zulässig. 
Nebenanlagen in Form von Gartenhütten/Geräteschuppen sind jeweils nur an der rückwärtigen 
Grundstücksgrenze zulässig. 

6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Pro Gebäude ist nur eine Wohneinheit zulässig. 

7. Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Entsprechend der Planzeichnung wird eine private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung als 
Fußweg zur Erschließung der Grundstücke festgesetzt. 

8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

8.1 Behandlung von Niederschlägen (§ 55 Abs. 2 WHG) 
Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist vollständig vor Ort auf dem Grundstück 
zu versickern oder zu verwerten. Eine Sammlung und Ableitung von Niederschlagswasser in die 
öffentliche Kanalisation ist nicht zulässig.  

8.2 Vermeidungsmaßnahmen 
V1: Baumfällungen und die Rodung von Gehölzen können nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. 
Februar durchgeführt werden (§ 39 Abs. 5 BNatSchG). Zu anderen Zeiten ist eine Befreiung bei der 
Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zu beantragen und eine ökologische Baubegleitung bzw. eine 
Umweltbaubegleitung muss die auszuführenden Maßnahmen begleiten, um die Verbotstatbestände 
des speziellen Artenschutzes ausschließen zu können (§ 44 Abs. 1 BNatSchG). 
V2: Offen stehende Fenster des Abbruchgebäudes sind mittels Bauschaum oder ähnlich dicht 
verschließendem Material vor Gebäudeabbruch zu verschließen, um einen Einschlupf von Tieren zu 
vermeiden. 
V3: Im Falle einer Baufeldfreimachung ist es notwendig, die vorhandenen Gartenkleinstrukturen (z.B. 
Gartenschnitthaufen, Holzhaufen, Laubhaufen etc.) händisch abzuräumen, um eine Tötung besonders 
geschützter Tierarten (Igel, Gartenschläfer etc. in Winterruhe/Winterschlaf) zu vermeiden. Im Fall eines 
Fundes ist die UNB zu kontaktieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

8.3 Kompensationsmaßnahmen 
K1: Als Ersatz für den Verlust der Nistmöglichkeiten sind acht neue Nistkästen an den neuen Gebäuden 
oder an ausreichend hohen Pflanzpfählen von Neupflanzungen oder als direkter Einbau in die Fassade 
vorzusehen. Nach Abschluss der Maßnahme ist eine kurze fotografische Dokumentation der 
Durchführung der Maßnahme mit Verortung der Kästen an die UNB zu senden. 
K2: Vor der Baumfällung ist die Verlagerung drei vorhandener Nistkästen in verbleibendem 
Baumbestand im Umfeld oder nach Abschluss der Neubebauung an die neuen Gebäude vorzusehen. 
Alternativ sind als Ersatz drei neue mardersichere Höhlenbrüterkästen an den neuen Gebäuden 
aufzuhängen. Nach Abschluss der Maßnahme ist eine kurze fotografische Dokumentation der 
Durchführung der Maßnahme mit Verortung der Kästen an die UNB zu senden. 

9. Gehrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)  
Die Belastung der im Plan gekennzeichneten Flächen mit einem Gehrecht erfolgt zugunsten der 
jeweiligen Eigentümer (Anlieger) der angrenzenden Grundstücke. 

 

B  AUFNAHME VON AUF LANDESRECHT BERUHENDEN REGELUNGEN IN DEN 
BEBAUUNGSPLAN 
Aufgrund § 81 Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. vom 15.01.2011 (GVBl. I S. 46) i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB wird festgesetzt: 

1. Dachgestaltung 
(§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

1.1. Im gesamten Plangebiet sind alle Dächer als Flachdächer mit einer Neigung von höchstens 5 Grad 
herzustellen. 

1.2. Flachdächer und schwach geneigte Dächer sind extensiv als Gras-Staudendach entsprechend der 
Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung - Landschaftsbau e.V. Bonn zu 
begrünen.  

2. Abfallsammelanlagen  
(§ 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

Mülltonnenstandplätze sind im Freien einzuhausen oder intensiv mit hochwachsenden Gehölzen und 
mit rankenden Pflanzen zu begrünen. 

3. Grundstücksfreiflächen  
(§ 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

3.1. Begrünung der privaten Grundstücksfreiflächen 
Die privaten Grundstücksfreiflächen sind, soweit sie nicht als Zufahrt oder Stellplatz befestigt werden, 
gärtnerisch anzulegen und zu begrünen. 
Je angefangene 100 m² nicht überbauter Grundstücksfreifläche ist mindestens ein standortgerechter 
Laubbaum 2. oder 3. Ordnung mit mindestens 18 - 20 cm Stammumfang zu pflanzen und zu erhalten. 

3.2. Einfriedungen 
Einfriedungen entlang öffentlicher Straßen sind bis maximal 1,50 m Höhe zulässig. 
 

C  KENNZEICHNUNG VON FLÄCHEN 
(§ 9 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB)) 

Vernässungsgefährdeter Bereich 
Im Plangebiet ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. Das Plangebiet wird als 
vernässungsgefährdet gekennzeichnet. 
 

D HINWEISE 

1. Artenschutz 
Für die Kompensationsmaßnahme K1 sind folgende Nisthilfen beispielhaft geeignet: 4 x 2HW und 4 x 
1N (Fa. Schwegler), 8 x Nr.325 (Fa. Strobel Naturschutzbedarf), 8 x NBH (Fa. Hasselfeldt). 
Für die Kompensationsmaßnahme K2 sind folgende Nisthilfen beispielhaft geeignet: 3 x 1B (Fa. 
Schwegler), 3 x Mardersicherer Höhlenbrüterkasten Flugloch 26 cm (Fa. Strobel Naturschutzbedarf) 
oder Nistkasten mit ovalem Flugloch (Fa. Hasselfeldt). 
Grundsätzliche Hinweise zur Anbringung von Nischen- und Höhlenbrüterkästen an Gehölze oder 
Gebäude: 

 Holz-, Faser- oder Porenbetonkästen sind zu bevorzugen 
 Ein Anstrich von Nistkästen mit ungiftiger, atmungsaktiver Farbe farblich zur Gebäudefassade 

ist möglich 
 Einflugloch ist nach Süden bis Osten auszurichten 
 Freie An- und Abflugmöglichkeiten notwendig 
 Wählen der Gebäudeseite, die Grünflächen zugewandt ist 

Für die Grünanlagen- und Gartengestaltung wird empfohlen, gebietsheimische Gehölze zu verwenden. 

2. Bodendenkmäler (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 HDSchG) 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, 
Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste 
entdeckt werden können. Diese sind nach § 20 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege oder der unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstelle sind in 
unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 
20 Abs. 3 HDSchG): Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzögerung der Bauarbeiten 
zu rechnen. 

3. Bodenschutz 
Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf sensorische Auffälligkeiten 
zu achten. Werden solche Auffälligkeiten des Untergrundes festgestellt, die auf das Vorhandensein von 
schädlichen Bodenveränderungen hinweisen, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, 
Abteilung Umwelt Darmstadt (Dez. IV/Da 41.5) zu informieren. 

4. Grundwasser (Grundwasserschutz/Wasserversorgung) 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des von der Landesregierung festgestellten 
und am 24.05.1999 in Kraft getretenen Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried. Die 
Umsetzung dieses Planes wird Auswirkungen auf die aktuellen Grundwasserstände haben. Für die 
Stadt Weiterstadt wurden Bemessungsgrundwasserstände ermittelt. Diese sind im Rahmen der 
Planung zu berücksichtigen, um Vernässungsschäden zu vermeiden. Die 
Bemessungsgrundwasserstände liegen der Stadt Weiterstadt vor. Es wird deshalb empfohlen, vor 
Beginn von Planungen für Baumaßnahmen sowohl bei der Stadtverwaltung als auch bei den 
zuständigen Wasserbehörden (Landrat, Regierungspräsidium) Auskünfte über den zu erwartenden 
Grundwasserstand einzuholen sowie ggf. entsprechende bauliche Schutzmaßnahmen zu treffen. 
Eventuell notwendige Grundwasserhaltungen im Rahmen baulicher Vorkehrungen bedürfen einer 
Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde. 

 

5. Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO) 
Nebenanlagen sind bis zu einem maximalen Bruttorauminhalt von je 20 m³ zulässig. 
Nebenanlagen in Form von Gartenhütten/Geräteschuppen sind jeweils nur an der rückwärtigen 
Grundstücksgrenze zulässig. 

6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Pro Gebäude ist nur eine Wohneinheit zulässig. 

7. Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Entsprechend der Planzeichnung wird eine private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung als 
Fußweg zur Erschließung der Grundstücke festgesetzt. 

8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

8.1 Behandlung von Niederschlägen (§ 55 Abs. 2 WHG) 
Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist vollständig vor Ort auf dem Grundstück 
zu versickern oder zu verwerten. Eine Sammlung und Ableitung von Niederschlagswasser in die 
öffentliche Kanalisation ist nicht zulässig.  

8.2 Vermeidungsmaßnahmen 
V1: Baumfällungen und die Rodung von Gehölzen können nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. 
Februar durchgeführt werden (§ 39 Abs. 5 BNatSchG). Zu anderen Zeiten ist eine Befreiung bei der 
Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zu beantragen und eine ökologische Baubegleitung bzw. eine 
Umweltbaubegleitung muss die auszuführenden Maßnahmen begleiten, um die Verbotstatbestände 
des speziellen Artenschutzes ausschließen zu können (§ 44 Abs. 1 BNatSchG). 
V2: Offen stehende Fenster des Abbruchgebäudes sind mittels Bauschaum oder ähnlich dicht 
verschließendem Material vor Gebäudeabbruch zu verschließen, um einen Einschlupf von Tieren zu 
vermeiden. 
V3: Im Falle einer Baufeldfreimachung ist es notwendig, die vorhandenen Gartenkleinstrukturen (z.B. 
Gartenschnitthaufen, Holzhaufen, Laubhaufen etc.) händisch abzuräumen, um eine Tötung besonders 
geschützter Tierarten (Igel, Gartenschläfer etc. in Winterruhe/Winterschlaf) zu vermeiden. Im Fall eines 
Fundes ist die UNB zu kontaktieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

8.3 Kompensationsmaßnahmen 
K1: Als Ersatz für den Verlust der Nistmöglichkeiten sind acht neue Nistkästen an den neuen Gebäuden 
oder an ausreichend hohen Pflanzpfählen von Neupflanzungen oder als direkter Einbau in die Fassade 
vorzusehen. Nach Abschluss der Maßnahme ist eine kurze fotografische Dokumentation der 
Durchführung der Maßnahme mit Verortung der Kästen an die UNB zu senden. 
K2: Vor der Baumfällung ist die Verlagerung drei vorhandener Nistkästen in verbleibendem 
Baumbestand im Umfeld oder nach Abschluss der Neubebauung an die neuen Gebäude vorzusehen. 
Alternativ sind als Ersatz drei neue mardersichere Höhlenbrüterkästen an den neuen Gebäuden 
aufzuhängen. Nach Abschluss der Maßnahme ist eine kurze fotografische Dokumentation der 
Durchführung der Maßnahme mit Verortung der Kästen an die UNB zu senden. 

9. Gehrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)  
Die Belastung der im Plan gekennzeichneten Flächen mit einem Gehrecht erfolgt zugunsten der 
jeweiligen Eigentümer (Anlieger) der angrenzenden Grundstücke. 

 

B  AUFNAHME VON AUF LANDESRECHT BERUHENDEN REGELUNGEN IN DEN 
BEBAUUNGSPLAN 
Aufgrund § 81 Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. vom 15.01.2011 (GVBl. I S. 46) i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB wird festgesetzt: 

1. Dachgestaltung 
(§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

1.1. Im gesamten Plangebiet sind alle Dächer als Flachdächer mit einer Neigung von höchstens 5 Grad 
herzustellen. 

1.2. Flachdächer und schwach geneigte Dächer sind extensiv als Gras-Staudendach entsprechend der 
Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung - Landschaftsbau e.V. Bonn zu 
begrünen.  

VERFAHRENSVERMERKE 
 
Aufstellungsbeschluss  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weiterstadt hat in der Sitzung  
am 01.06.2017 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.  

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 26.06.2017 ortsüblich bekanntgemacht. 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weiterstadt hat in der Sitzung  
am 01.06.2017 die Offenlage des Bebauungsplanes beschlossen.  
Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 06.07.2017 bis einschließlich 
zum 07.08.2017 öffentlich ausgelegen.  
Die Offenlage wurde am 26.06.2017 ortsüblich bekanntgemacht.  
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
03.07.2017 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 07.08.2017 aufgefordert. 
 

Satzungsbeschluss  

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am ________ den Bebauungsplan gemäß 
§  10 Abs. 1 BauGB als Satzung und die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gemäß § 81 HBO 
i.v.m. § 9 Abs. 4 BauGB als Satzung beschlossen. 
 

 

Weiterstadt, den …………………..    ………………………………………… 
               Bürgermeister 
 

Ausfertigung 

Es wird bestätigt, dass der Planinhalt unter Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte mit den 
Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt. 
 

 

Weiterstadt, den …………………..    ………………………………………… 
               Bürgermeister 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplans 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes mit der im Plan enthaltenen Satzung durch amtliche 
Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB. 
 

Der Bebauungsplan mit Begründung wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB zu jedermanns Einsicht während 
der Dienststunden beim Magistrat der Stadt Weiterstadt bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 

 

Weiterstadt, den …………………..    ………………………………………… 
               Bürgermeister 
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Teil A: Städtebauliche Begründung 

1. Erfordernis der Planung und Planungsziel 

Bei dem zu entwickelnden Plangebiet handelt es sich um den Standort eines 

ehemaligen Gartenbaubetriebes mit einer angeschlossenen eingeschossigen 

Flachdachvilla inmitten eines Wohngebiets im Stadtteil Braunshardt in Weiterstadt. 

Nach Nutzungsaufgabe des Areals und der Beendigung der Wohnnutzung besteht 

nun das Ziel, diesen Bereich zügig einer neuen Wohnbebauung zuzuführen und ein 

qualitativ hochwertiges Wohnquartier zu entwickeln. 

Mit dem Bebauungsplan „Am Stein“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

geschaffen werden, um im Plangebiet neue Wohnbauflächen zu generieren. Mittels 

der Planungen sollen dem auch künftig zu erwartenden Bevölkerungszuwachs und 

der bestehenden Nachfrage nach Wohnraum in der Rhein-Main Region begegnet 

und attraktive Wohnmöglichkeiten vor Ort in Braunshardt geschaffen werden. 

 
 
2. Rechtsgrundlagen  

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132), zuletzt 
geändert durch Art.2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

Hess. Bauordnung (HBO) i.d.F. vom 15.01.2011 (GVBl. I S. 46, 180), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.12.2016 (GVBl. S. 294) 

Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches i.d.F. vom 17.04.2007 
(GVBl. I S. 259), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.03.2017 (GVBl. S. 36) 

Hess. Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167) 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2193) 

Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) i.d.F. 
vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 629), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 
17.12.2015 (GVBl. S. 607) 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG) i.d.F 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) 

Hess. Wassergesetz (HWG) i.d.F. vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28.09.2015 (GVBl. S. 338) 

Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) i.d.F. vom 28.11.2016 (GVBl. S. 211) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F. vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 27.06.2017 (BGBl. I 
S. 1966) 
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3. Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am Stein" umfasst die 

Gemarkung Braunshardt, Flur 4 mit den Flurstücknummern 160, 161/51, 161/52 und 

163/25. Er wird begrenzt 

 im Norden durch die Bebauung an der Straße Im Pettches Garten, 

 im Osten durch die Bebauung zwischen den Straßen Im Pettches Garten und 

Am Stein,  

 im Westen durch die Feldbergstraße und 

 im Süden durch die Straße Am Stein. 

 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 3.575 m². 

 
 
4. Planungsrechtliche Situation 

4.1 Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010 

Der seit dem 17.10.2011 wirksame Regionalplan Südhessen stellt die Flächen im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans als Vorranggebiet Siedlung im Bestand dar. 

Die geplante Nutzung ist mit dieser Festlegung konform. 

 

4.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der seit dem 13.07.2006 wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Weiterstadt weist 

den gesamten Bereich des Plangebiets als Wohnbaufläche im Bestand aus. Die 

geplante Nutzung ist mit dieser Darstellung konform. Zurzeit findet eine 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans statt. Der gegenwärtige Entwurf des 

künftigen Flächennutzungsplans der Stadt Weiterstadt sieht für den Vorhabenbereich 

auch zukünftig eine Wohnbaufläche vor und steht somit auch langfristig weiter in 

Übereinstimmung mit dem vorgesehenen Vorhaben. 

 

4.3 Gegenwärtiges Planungsrecht 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans. Der 

derzeit gültige Bebauungsplan „2. Änderung Feldbergstr.-Mainstr.“, rechtsverbindlich 

seit dem 27.02.1987, setzt für den Planbereich ein allgemeines Wohngebiet fest. 

Insgesamt sind die bisherigen Festsetzungen aber nicht mit dem geplanten Vorhaben 

vereinbar. Zur Umsetzung der beabsichtigten Planungsziele wird der neue 

Bebauungsplan „Am Stein“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a 

BauGB aufgestellt. Für den derzeitig rechtskräftigen Bebauungsplan wird im 

Abschnitt des Geltungsbereichs des neuen Bebauungsplans ein 

Aufhebungsverfahren angestrebt. 

 
 
5. Fachbeitrag und Gutachten  

Der Bebauungsplan wird durch mehrere Gutachten gestützt, die insbesondere die 

Belange des Artenschutzes und die Beurteilung des Baugrundes betreffen. Aufgrund 

der gewählten Verfahrensweise zur Aufstellung des Bebauungsplans nach § 13a 

BauGB kann nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB auf die Erstellung eines Umweltberichts 

verzichtet werden. Die durch die Gutachten geprüften Umweltauswirkungen des 

Vorhabens werden in Kapitel 10 dargestellt. 



6 

5.1. Umweltbericht 

Auf die Erstellung eines Umweltberichts kann verzichtet werden. 

 

5.2. Artenschutzgutachten 

Es wurde ein Artenschutzgutachten (Artenschutzrechtliche Beurteilung, Ausschluss 

der Betroffenheit gem. § 44 BNatSchG, Braunshardt (Weiterstadt), Abbruchvorhaben 

& Rodung zur Baufeldfreimachung, Neubauvorhaben, Februar 2017) durch die 

Beratungsgesellschaft NATUR dbR erstellt. 

Ergebnis 

Im Plangebiet, insbesondere im Gehölz- und Gebäudebestand, wurde kein aktueller 

Besatz von besonders und/oder streng geschützten Tierarten nach § 44 BNatSchG 

nachgewiesen.  

Die Suche nach potenziell nutzbaren quartierbietenden Strukturen in/an den 

Gebäuden, wie z.B. Spalt-/Nischenbereiche, sowie in den Gehölzen, wie z.B. 

Baumhöhlen, blieb erfolglos. Im Keller wurde Marderkot nachgewiesen. Ein aktueller 

Marderbesatz konnte ausgeschlossen werden. Im Gartenschuppen wurde Mäuse- 

und Schläferkot nachgewiesen. Ein aktueller Tierbesatz konnte ausgeschlossen 

werden.  

Vereinzelt vorhandene Gartenkleinstrukturen, wie Gartenschnitthaufen, haben 

Potenzial Tieren, wie z.B. Igel oder Gartenschläfer, im Winter Unterschlupf zu bieten. 

Einschlupfmöglichkeiten in das Gebäude sind vereinzelt vorhanden. Hinweise auf 

(potentielle) Nutzung weiterer streng geschützter Tierarten wurden nicht gefunden. 

Aus Sicht des Artenschutzes sind projektbezogene Maßnahmen (Vermeidung, 

Minderung, Ersatz) notwendig. Die Maßnahmen zur Vermeidung von Tatbeständen 

gem. § 44 BNatSchG wurden als textliche Festsetzungen und Hinweise in den 

Bebauungsplan übernommen.  

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  Nr. 1-3 BNatSchG werden bei Durchführung 

dieser projektbezogenen Maßnahmen voraussichtlich nicht einschlägig. Es wird auf 

eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung verzichtet. 

 

5.3. Altflächen/Altlasten 

Für das Plangebiet wurde eine Altflächenabfrage beim RP Darmstadt vorgenommen. 

Laut Auskunft der Altflächendatei des Altflächen-Informations-System Hessen 

(ALTIS) ist der Standort zeitweise als Anlage zur Herstellung von Grünanlagen 

genutzt worden, was der Branche Gärtnerei/Gartenbau/Gemüsebau zuzuordnen ist. 

Die Branche fällt laut Handbuch Altlasten, Band 2, Teil 4 – Hessisches Landesamt für 

Umwelt und Geologie (HLUG) unter die Branchenklasse 3. Die Branchenklassen 

spiegeln die mögliche Gefahr wider, welche von einem Altstandort mit einem Betrieb 

der jeweiligen Branche ausgehen kann. Die Branchenklasse 3 bezeichnet ein 

mäßiges Gefährdungspotenzial, sodass davon ausgegangen werden kann, dass der 

Standort keine schädlichen Belastungen aufweist. Die Auskunft aus der 

Altflächendatei ALTIS ist nicht rechtsverbindlich. 

Mögliche Bodenbelastungen im Plangebiet werden auch mittels 

Bodenuntersuchungen gutachterlich abgeprüft (siehe Geo- und Abfalltechnisches 

Gutachten, Kapitel 5.4). 
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5.4. Geo- und Abfalltechnisches Gutachten 

Es wurde ein Gutachten (Wohnbebauung Am Stein 4, 6, Weiterstadt Braunshardt, 1. 

Bericht: Baugrunduntersuchung Geo- und Abfalltechnisches Gutachten, 17. März 

2017) durch Dr. Hug Geoconsult GmbH erstellt, welches Aussagen zu möglichen 

Bodenbelastungen sowie zur Baugrundbeschaffenheit und Versickerungsfähigkeit der 

Böden enthält. 

Ergebnis 

In den aus den künstlichen Auffüllungen (Homogenbereich 1) und den quartären 

Sanden (Homogenbereich 2) zusammengestellten Bodenmischproben MP 2 und MP 

3 wurden im Feststoff und im Eluat keine erhöhten Schadstoffgehalte festgestellt. 

Diese Böden sind somit in die Einbauklasse Z 0 nach LAGA bzw. Merkblatt einzustu-

fen. Insofern können diese Böden dem Grunde nach uneingeschränkt verwertet wer-

den können. In den Oberböden (Mischprobe MP 1) sind Herbizide analytisch nicht 

nachweisbar. Vorbehaltlich einer ggf. noch durchzuführenden Analyse auf die 

Parameter der LAGA-Boden sind die Oberböden damit auf Grundlage der 

durchgeführten Untersuchungen (Herbizide) in die Einbauklasse Z 0 einzustufen. 

Weitere Ergebnisse und Aussagen zur Versickerungsfähigkeit des Untergrundes und 

zu Versickerungsmöglichkeiten von Niederschlagswasser im Baugebiet finden sich in 

Kapitel 11.2. 

 
 
6. Städtebauliche Rahmenbedingungen 

6.1 Lage im Stadtgebiet 

Das Plangebiet befindet sich im Weiterstädter Stadtteil Braunshardt in nordwestlicher 

Richtung nahe des Ortsrandes. Es wird nördlich von der Bebauung an der Straße Im 

Pettches Garten, westlich von der Feldbergstraße und südlich von der Straße Am 

Stein begrenzt. Das umgebende Quartier ist maßgeblich ein Wohnstandort ohne 

prägnante Gewerbenutzung und vornehmlich durch Wohnnutzung geprägt. 

 

6.2 Verkehrsanbindung  

Erschlossen wird der Standort hauptsächlich über die Feldbergstraße und die Straße 

Am Stein. Eine Anbindung an den ÖPNV ist an den Bushaltestellen „Weiterstadt-

Braunshardt Sportplatz“ in ca. 350 m und „Weiterstadt-Braunshardt Schloß“ in 450 m 

fußläufiger Entfernung gegeben, von wo Verbindungen nach Darmstadt und zum 

Bahnhof Weiterstadt bestehen. Der Bahnhof Weiterstadt befindet sich ca. 1,3 km vom 

Plangebiet entfernt. 

 

6.3 Gebäudebestand 

Bebauungstypologie Umgebung 

Die am Plangebiet dominierende Wohnnutzung bewirkt eine Umgebungsbebauung 

unterschiedlicher Gebäudetypologien. So finden sich Ein- und Mehrfamilienhäuser, 

Hausgruppen, Reihen- und Kettenhäuser sowie Geschosswohnungsbau in 

räumlicher Nähe. Unmittelbar direkt an den Vorhabenbereich grenzen in nördlicher 

Richtung freistehende Einfamilien- und Doppelhäuser sowie in östlicher Richtung 

Gebäuderiegel mit zweigeschossiger Bebauung. Im Südwesten des Planbereichs 

befindet sich zudem ein freistehendes Mehrfamilienhaus. 
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Insgesamt bestehen keine prägenden Gestaltungsprinzipien im Umfeld des 

Plangebiets. Durch verschiedene Errichtungs- und Entwicklungszeiträume treten die 

vorherrschenden Gebäudetypologien und deren Anordnung unregelmäßig auf. Dabei 

ist die Bebauung überwiegend straßenbegleitend giebelständig oder traufständig.  

 
 
7. Vorhabenplan 

Inmitten eines Wohngebiets befindet sich ein aufgegebenes Gelände eines 

ehemaligen Gartenbaubetriebes mit einem großen leerstehenden eingeschossigen 

Gebäude, Parkplatzflächen sowie Frei- und Grünflächen mit umfangreichem 

Baumbestand. Durch die Nutzungsaufgabe kann das Areal einer neuen Verwendung 

zugeführt werden. Aufgrund der Lage im Stadtgebiet und der Umgebungsnutzung 

bietet sich auch zur Deckung der großen Wohnraumnachfrage in der Rhein-Main 

Region und in Weiterstadt die Entwicklung des Areals zugunsten neuer 

Wohnangebote an. Geplant sind 15 Wohneinheiten (WE), wovon 14 WE als 

Doppelhäuser und 1 WE als Einzelhaus errichtet werden. Jeder Wohneinheit sind 

zwei private Stellplätze (Stellplatzflächen) zugeordnet. Die Stellplätze sind entweder 

vollständig auf den Grundstücken, teilweise auf dem Grundstück und an gebündelten 

Flächen an den Erschließungsstraßen oder vollständig an gebündelten Flächen an 

den Erschließungsstraßen verortet. Diejenigen Stellplätze, die sich nicht unmittelbar 

auf den privaten Grundstücken befinden, sind den jeweiligen Grundstücken 

zugeordnet. Alle Stellplätze sind direkt anfahrbar. Garagen sind im Vorhabenplan 

nicht vorgesehen. Die Erschließung erfolgt maßgeblich über eine Privatstraße und 

private Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußweg. Zur Erschließung des 

Grundstücks im äußersten Nordosten des Plangebiets sowie den östlichen 

Grundstücken müssen zudem Geh- und Leitungsrechte auf Flächen zur Zuwegung 

eingetragen werden. Das Einzelhaus an der Feldbergstraße wird von der dortigen 

öffentlichen Verkehrsfläche erschlossen. 

Abbildung 1: Ausschnitt Vorhabenplan 
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Der abgebildete Schwarzplan verdeutlicht, wie sich das geplante Vorhaben räumlich 

in die Umgebung einbindet. Anhand der festgelegten Grundtypologie fügt sich die 

Bebauung homogen in den örtlichen Bestand ein. Die vorgesehenen Doppelhäuser 

sowie das Einfamilienhaus schließen die Lücke der Bebauungsstruktur, welche durch 

die vormalige Nutzung des Areals als Gartenbaubetrieb mit großzügigen Freiflächen 

hervorgerufen wurde. Der Vorhaben stellt insgesamt eine Aufwertung der Mikrolage 

im Stadtteil dar. 

Abbildung 2: Schwarzplan mit Gebäudebestand und geplanter Bebauung 

 
 
8. Planungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB  

8.1. Bedingte Festsetzung nach § 12 Abs. 3a BauGB 

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu 

deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

Die textlichen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan lassen 

gegenüber dem Entwurfs- und Nutzungskonzept eine gewisse Bandbreite an 

möglichen Nutzungen zu, um ggf. geringfügige Spielräume für entwicklungsbedingte, 

notwendige Anpassungen einräumen zu können. 

 

8.2. Art der baulichen Nutzung  

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Entsprechend der allgemeinen Ziele des Bebauungsplans zur Schaffung neuer 

Wohnbauflächen wird für das gesamte Plangebiet ein allgemeines Wohngebiet (WA) 

gemäß § 4 BauNVO mit Einschränkungen nach § 1 Abs. 6 BauNVO festgesetzt. 

Nicht zulässige Nutzung 

Generell ausgeschlossen sind nach § 1 Abs. 6 BauNVO die in allgemeinen 

Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Gartenbaubetriebe und 
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Tankstellen, um der beabsichtigten Wohnnutzung großes Gewicht zu verleihen und 

ein mögliches zusätzliches Verkehrsaufkommen und daraus resultierende 

Lärmbeeinträchtigungen zu vermeiden. 

 

8.3. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO im Bebauungsplan 

durch die Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) festgesetzt. Für 

das geplante allgemeine Wohngebiet wird je überbaubarer Grundstücksfläche 

(Baufeld) eine der städtebaulichen Konzeption angepasste GRZ und GFZ festgesetzt. 

Die GRZ beträgt dabei je nach Planeintrag 0,3 bzw. 0,4, die GFZ einheitlich 0,8. Die 

Flächen von Terrassen werden der GRZ zugeschlagen. 

Ziel ist es, mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung das Einfügen der 

geplanten Bebauung in die bestehende und angrenzende Siedlungsstruktur zu 

steuern. Dabei wird ein verantwortungsvolles Maß definiert, das der Nachbarschaft 

mit seiner gegenwärtigen Bebauungsdichte angemessen Rechnung trägt. 

Die Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung für allgemeine Wohngebiete 

(WA) nach § 17 Abs. 1 BauNVO mit einer GRZ von 0,4 und GFZ von 1,2 werden 

eingehalten. 

Bei Grundlage des Entwurfs nach dem Vorhaben- und Erschließungsplan ergeben 

sich insgesamt folgende Kennwerte: 

Gesamtgrundstück     3.575 m²            100 % 

Nettobauland      3.150 m²    88 % 

Grundfläche nach Vorhabenplan    1.077 m²         GRZ I von 0,34 

Zuzüglich Nebenanlagen, Zuwegung, etc.  1.674 m²         GRZ II von 0,53 

Zulässige Grundfläche Bebauungsplan  1.233,56 m²  

Zulässige GRZ I von 0,4/0,3 (Haus 1- 14/Haus 15) 

Zulässige Überschreitung GRZ I bis zu max. 697 m² (insgesamt 1931 m²) 

Zulässige GRZ II von max. 0,61 

Zulässige Geschossfläche    2.520 m²    entspricht GFZ von 0,8 

 

8.3.1. Grundflächenzahl 

Gemäß der Regelung nach § 19 Abs. 4 BauNVO kann die zulässige Grundfläche 

durch die Grundflächen von Garagen, Stellplätzen und ihren Zufahrten sowie 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis max. 50 % des zulässigen Wertes 

(Grundfläche pro überbaubarer Grundstücksfläche) überschritten werden. Nach § 19 

Abs. 4 S. 3 BauGB können im Bebauungsplan abweichende Regelungen getroffen 

werden. 

Aufgrund der geringen Größe des Geltungsbereichs und der stadträumlichen 

Gegebenheiten sind zur Umsetzung des vorgesehenen städtebaulichen Konzepts im 

Bebauungsplan Regelungen getroffen, die von den Vorgaben des BauGB zur 

Überschreitung der GRZ abweichen. So gilt die nach Planeintrag zulässige 

Überschreitung der GRZ je Baufeld.  

Mittels der Differenzierung der Überschreitungsmöglichkeiten je Baufeld ist ein dem 

Standort angepasstes städtebauliches Konzept umsetzbar, was attraktive 

Grundstücks- und Gebäudegrößen samt Nebenanlagen ermöglicht. Durch die 

Vermeidung einer allgemeingültigen GRZ Überschreitung für das gesamte Plangebiet 
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zugunsten einer Überschreitung je Baufeld kann der Versiegelungsgrad geringer 

gehalten werden.  

Insgesamt ist ein großer Anteil versiegelter Flächen zu erwarten, der über das 

vorgesehene Maß nach BauNVO für allgemeine Wohngebiete (GRZ 0,4 bzw. 0,6 mit 

Überschreitungsmöglichkeiten) geringfügig hinausgeht. So beträgt die GRZ des 

gesamten Vorhabenplans inklusive Überschreitung 0,61. Jedoch erfolgt eine sinnvolle 

Nachdichtung auf dem Areal einer aufgegebenen Gewerbenutzung inmitten eines 

Wohngebiets. Der großen Nachfrage nach Wohnraum in der Rhein-Main-Region, 

insbesondere nach Wohnmöglichkeiten mit angeschlossenem Gartenbereich, kann 

durch das geplante Vorhaben begegnet werden. Mittels der Festsetzungen ist eine 

sinnvolle Ausnutzung der Freiflächen zugunsten attraktiver Wohnangebote unter 

Beachtung der städtebaulichen Rahmenbedingungen möglich.  

 

8.3.2. Geschossflächenzahl 

Zur Steuerung der städtebaulichen Dichte wird eine maximal zulässige 

Geschossflächenzahl von 0,8 je nach Planeintrag und Baufeld festgesetzt. 

 

8.3.3. Zahl der Vollgeschosse 

Zur Gewährleistung eines bestimmten städtebaulichen Erscheinungsbildes, welches 

Bezug auf die bebaute Umgebung nimmt, wird die Zahl der zulässigen Vollgeschosse 

mit einer maximalen Anzahl der Vollgeschosse festgesetzt. 

Für das Plangebiet sind flächendeckend zwei Vollgeschosse vorgesehen. Die 

Geschossigkeit passt sich den Gebäudehöhen der Umgebungsgebäude an und 

reagiert so im Sinne eines guten nachbarschaftlichen Miteinanders und eines 

harmonischen Ortsbildes. Staffelgeschosse sind nach Maßgabe der Hessischen 

Bauordnung (HBO) und unter Wahrung des festgesetzten Höchstmaßes der 

Gebäudehöhe zulässig. 

 

8.3.4. Höhe baulicher Anlagen 

Nach § 16 Abs. 4 BauNVO wird im Bebauungsplan die Höhe der baulichen Anlage 

durch das Höchstmaß der Gebäudehöhe (GH) festgesetzt. Bei den Flachdächern ist 

die maximale Gebäudehöhe der oberste Abschluss der aufgehenden Wand (Attika). 

Mittels der Festsetzung wird die Höhenentwicklung der Gebäude auf ein 

regelmäßiges Höhenmaß beschränkt, das sich in die Siedlungsstruktur der 

Nachbargebiete einfügt. 

Als Höhenbezugspunkt zur Bemaßung der Höhe der baulichen Anlagen und als 

Geländeoberfläche gem. HBO wird jeweils die Oberkante der nächst gelegenen 

öffentlichen Verkehrsfläche als Bezugspunkt festgesetzt. Der Bezugspunkt wird über 

die Straßenbegrenzungslinie, bezogen auf die jeweilige Gebäudemitte, ermittelt. 

Die Höhe für Carports und Nebenanlagen wird begrenzt, damit das städtebauliche 

Bild nicht von Nebenanlagen dominiert wird.  

 

8.4. Bauweise 

Offene Bauweise 

Die nach Planeintrag festgesetzte offene Bauweise mit seitlichem Grenzabstand 

gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO ermöglicht eine lockere Bebauung mit der Errichtung 

freistehender Gebäudeeinheiten im Sinne des Plankonzepts. Hierbei sind 
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insbesondere Doppelhäuser vorgesehen, die sich vielfach auch in der unmittelbaren 

städtebaulichen Umgebung des Plangebiets wiederfinden. Weiter ist auch die 

Errichtung eines Einzelhauses festgesetzt. Somit sind je nach Planeintrag 

ausschließlich Einzel- oder Doppelhäuser zulässig und Gebäudetypologien wie 

Reihenhäuser im Rahmen der offenen Bauweise ausgeschlossen.  

 

8.5. Überbaubare Grundstücksfläche 

Baugrenzen 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Teil der Baugrundstücke, auf dem das 

zulässige Maß der baulichen Nutzung realisiert werden darf. Im Bebauungsplan 

werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 

BauNVO festgesetzt, die Gebäude und Gebäudeteile grundsätzlich nicht 

überschreiten dürfen. 

Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich am 

städtebaulichen Konzept des Vorhabenplans und berücksichtigen einen 

angemessenen Abstand zwischen den geplanten baulichen Anlagen und seinen 

Nachbargrundstücken. 

Die Baugrenzen dürfen von den Flächen für Terrassen und Balkone bis zu einer 

Größe von 15 m² überschritten werden. Den Bauteilen soll ein größerer Freiraum als 

den Hauptbaukörpern bei der Größe und Positionierung eingeräumt werden. 

 

8.6. Nebenanlagen 

Um die Vorgartenbereiche und Grün- und Freiflächen aus städtebaulichen Gründen 

von zusätzlichen Bauten freizuhalten, sind Nebenanlagen in Form von 

Gartenhütten/Geräteschuppen jeweils nur an der rückwärtigen Grundstücksgrenze 

zulässig. 

Zudem dürfen Nebenanlagen einen Bruttorauminhalt von je max. 20 m³ nicht 

überschreiten. Die Größe gewährleistet, dass Nebenanlagen weiter die ihnen 

unterordnende Funktion wahrnehmen und die raumbildenden Kanten im Plangebiet 

sowie die städtebauliche Gestalt von den Hauptbaukörpern geformt werden.  

 

8.7. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Im Plangebiet ist höchstens 1 Wohnung je Wohngebäude zulässig. Mit der 

Beschränkung der Anzahl der Wohneinheiten pro Wohngebäude wird den geplanten 

Wohnformen und Wohnungsangeboten nach Vorhabenplan Rechnung getragen. 

 

8.8. Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

Im nördlichen Plangebiet ist eine private Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung 

Fußweg festgesetzt, um die wegemäßige Erschließung der Grundstücke von Westen 

und Süden zu sichern. Ebenso wird mittels dieser Festsetzung die Erreichbarkeit der 

den Grundstücken zugeordneten Stellplätze ermöglicht. Des Weiteren erlaubt die 

private Verkehrsfläche eine fußläufige Durchquerung des Plangebiets. 
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8.9. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

8.9.1. Behandlung von Niederschlägen 

Durch die im Rahmen der Bauleitplanung geplanten Maßnahmen sind in der Regel 

eine Versiegelung von Fläche und damit eine Verringerung der 

Grundwasserneubildung zu erwarten. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, ist 

die Versickerung von Niederschlagswasser von versiegelten Flächen vorgesehen. 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) stellt hier Anforderungen an die Bauleitplanung. 

Durch die Festsetzung zur Verwertung oder Versickerung von Niederschlagswasser 

können Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes vollständig vermieden werden. 

Dies betrifft nicht nur die Grundwasserneubildungsrate im Geltungsbereich, sondern 

im besonderen Maße auch die Reduktion des Oberflächenabflusses und damit die 

Belastung der Vorfluter (Reduktion von Anzahl und Ausmaß von 

Hochwasserereignissen). 

 

8.9.2. Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Auf Grundlage der artenschutzrechtlichen Begehung wurden Maßnahmen zur 

Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange benannt, wozu insbesondere 

Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen gehören. Dazu zählt u.a. die 

Bereitstellung von Nisthilfen und Nistmöglichkeiten für Nischen- und 

Halbhöhlenbrüter. So ist die Anbringung von Nisthilfen zur Kompensation der 

Lebensraumverluste für Nischen- und Halbhöhlenbrüter erforderlich. 

 

8.10. Gehrechte 

Um die Erreichbarkeit der Grundstücke zu gewährleisten, wird für die 

gekennzeichneten Flächen ein Gehrecht für die jeweiligen Eigentümer festgesetzt. 

Das Gehrecht nur für die Anlieger soll zudem die Privatsphäre der Anwohner 

schützen. 

 
 
9. Satzung über die Gestaltung baulicher Anlagen nach § 81 HBO 

9.1. Dachgestaltung  

Aufgrund einer fehlenden ortstypischen Dachlandschaft werden zugunsten einer 

modernen Architektursprache und eines hohen angestrebten Durchgrünungsgrades 

im Plangebiet einheitlich Flachdächer festgesetzt. Die Festsetzung einer maximalen 

Dachneigung soll die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Dachbegrünung 

gewährleisten. Dachbegrünungen haben v. a. positive Wirkungen auf das Stadtklima 

(Temperaturregulierung, Schutz vor unerwünschter Sonneneinstrahlung durch 

geringe Strahlungsreflexion, Luftreinigung), die Tier- und Pflanzenwelt und den 

Wasserhaushalt. 

 

9.2. Abfallsammelanlagen 

Die Festsetzungen sollen eine angemessene Form und Gestaltung der Grundstücke 

ermöglichen und damit negative Auswirkungen auf das Straßen- und Ortsbild 

vermeiden. 
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9.3. Grundstücksfreiflächen 

9.3.1. Begrünung der privaten Grundstücksfreiflächen 

Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch anzulegen, zu pflegen und zu begrünen. 

Entsprechend § 1a Abs. 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 

umgegangen und die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt werden. 

Die Festsetzung dient der Versickerung des Niederschlagswassers und Minimierung 

der Versiegelung und reduziert die negativen Auswirkungen auf den Boden, das 

örtliche Klima und den Wasserhaushalt.  

Je angefangene 100 m² nicht überbauter Grundstücksfreifläche ist mindestens ein 

standortgerechter Laubbaum 2. oder 3. Ordnung mit mindestens 18-20 cm 

Stammumfang zu pflanzen und zu erhalten. 

 

9.3.2. Einfriedungen 

Die Festsetzungen sollen eine angemessene Form und Gestaltung der Einfriedungen 

ermöglichen und damit negative Auswirkungen auf das Straßen- und Ortsbild 

vermeiden.  

 
 
10. Umweltauswirkungen  

Das vorgesehene städtebauliche Konzept fügt sich nach Art und Maß in die 

unmittelbare Umgebung ein und löst keine negativen Umweltauswirkungen aus. Die 

Belange des Artenschutzes wurden in einer artenschutzrechtlichen Beurteilung 

abgeprüft (siehe Kapitel 5.2). Als Maßnahme der Innenentwicklung gemäß 13 a 

BauGB sind für das Vorhaben weder Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen noch ein 

Umweltbericht anzufertigen.  

Eine belastende Verkehrszunahme im Umfeld des Plangebiets ist bei der Errichtung 

von lediglich 15 Wohneinheiten nicht zu erwarten. 

 
 
11. Ver- und Entsorgung  

11.1. Bestehende Infrastruktur 

Es ist davon auszugehen, dass die Ver- und Entsorgung (Trink- und 

Löschwasserversorgung, Abwasser, Gas, Strom und Telekommunikation) über die 

bestehenden Systeme erfolgen kann, da sich das Plangebiet bereits voll erschlossen 

innerhalb des Stadtteils Braunshardt befindet. Durch die vorgesehene Nutzung ist 

keine wesentliche Mehrbelastung der Ver- und Entsorgungssysteme zu erwarten. Es 

bestehen Forderungen von der Gemeinde zum Umgang mit Niederschlagswasser. 

 

11.2. Regenwasser 

Für das Planvorhaben wurde ein Bodengrundgutachten (Wohnbebauung Am Stein 4, 

6, Weiterstadt Braunshardt, 1. Bericht: Baugrunduntersuchung Geo- und 

Abfalltechnisches Gutachten, 17. März 2017) durch Dr. Hug Geoconsult GmbH 

erstellt, welches Aussagen zur Versickerungsfähigkeit des Untergrundes und 

Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser im Baugebiet beinhaltet. 

Für Versickerungsanlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verun-

reinigtem Niederschlagswasser kommen nach dem anzuwendenden Arbeitsblatt 

DWA-A 138 Lockergesteine in Frage, deren Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte im 
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Bereich von kf = 5*10-3 m/s bis kf = 1*10-6 m/s liegen. Die anstehenden Sande 

(Homogenbereich 2) sind zur dezentralen Versickerung dem Grunde nach gut 

geeignet. Künstliche Auffüllungen sowie ggf. vorhandene Lehme sind im Bereich der 

Versickerungsanlagen vollständig auszukoffern.  

Für die hydraulischen Nachweise sollte vorläufig ein versickerungsspezifischer 

Höchstgrundwasserstand im Sinne des o. g. Arbeitsblattes von GW VERS . = 95,5 

mNN angesetzt werden. Für Versickerungsanlagen (z.B. Rigolen) ist ein Abstand des 

Versickerungsbauwerkes (Sohle) von ≥ 1 m zum versickerungsspezifischen 

Höchstgrundwasserstand einzuhalten. 

Zusammenfassend und resultierend empfehlen wir für die weiteren Planungen, 

Durchlässigkeitsbeiwerte von kf ≈ 5*10-4 m/s bis kf  ≈ 1*10-5 m/s zu berücksichtigen. 

Erstgenannter Wert sollte zur Berechnung von Wasserhaltungen, letztgenannter zur 

Dimensionierung von Versickerungsanlagen verwendet werden. 

Eine gezielte entwässerungstechnische Versickerung im Plangebiet im Bereich der 

Wohngrundstücke sowie der Erschließungsflächen ist grundsätzlich möglich. Eine 

entsprechende textliche Festsetzung wurde in den Bebauungsplan übernommen. 

 
 
12. Kennzeichnung 

Im Plangebiet ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. Das Plangebiet wird 

als vernässungsgefährdeter Bereich gekennzeichnet. Unter 13.4. findet sich zudem 

ein Hinweis zum Grundwasser mit zusätzlichen Ausführungen zu den 

Grundwasserständen. 

 
 
13. Hinweise 

Auf Grundlage vorliegender Gutachten sowie der Vorgaben öffentlicher Stellen und 

verschiedener Regelwerke sind folgende Hinweise im Bebauungsplan zu beachten: 

13.1. Artenschutz 

Für die Kompensationsmaßnahme K1 sind folgende Nisthilfen beispielhaft geeignet: 

4x 2HW und 4x 1N (Fa. Schwegler), 8x Nr.325 (Fa. Strobel Naturschutzbedarf), 8x 

NBH (Fa. Hasselfeldt). 

Für die Kompensationsmaßnahme K2 sind folgende Nisthilfen beispielhaft geeignet: 

3x 1B (Fa. Schwegler), 3x Mardersicherer Höhlenbrüterkasten Flugloch 26cm (Fa. 

Strobel Naturschutzbedarf) oder Nistkasten mit ovalem Flugloch (Fa. Hasselfeldt). 

Grundsätzliche Hinweise zur Anbringung von Nischen- und Höhlenbrüterkästen an 

Gehölze oder Gebäude: 

 Holz-, Faser- oder Porenbetonkästen sind zu bevorzugen 

 Ein Anstrich von Nistkästen mit ungiftiger, atmungsaktiver Farbe farblich zur 

Gebäudefassade ist möglich 

 Einflugloch ist nach Süden bis Osten auszurichten 

 Freie An- und Abflugmöglichkeiten notwendig 

 Wählen der Gebäudeseite, die Grünflächen zugewandt ist 

Für die Grünanlagen- und Gartengestaltung wird empfohlen, gebietsheimische 

Gehölze zu verwenden. 
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13.2. Bodendenkmäler 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie 

Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände z. B. Scherben, 

Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden können. Diese sind nach § 20 HDSchG 

unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstelle sind in unverändertem 

Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen 

(§ 20 Abs. 3 HDSchG): Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer 

Verzögerung der Bauarbeiten zu rechnen. 

 

13.3. Bodenschutz 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf 

sensorische Auffälligkeiten zu achten. Werden solche Auffälligkeiten des 

Untergrundes festgestellt, die auf das Vorhandensein von schädlichen 

Bodenveränderungen hinweisen, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, 

Abteilung Umwelt Darmstadt (Dez. IV/Da 41.5) zu informieren. 

 

13.4. Grundwasser (Grundwasserschutz/Wasserversorgung) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des von der 

Landesregierung festgestellten und am 24.05.1999 in Kraft getretenen 

Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried. Die Umsetzung dieses 

Planes wird Auswirkungen auf die aktuellen Grundwasserstände haben. Für die Stadt 

Weiterstadt wurden Bemessungsgrundwasserstände ermittelt. Diese sind im Rahmen 

der Planung zu berücksichtigen, um Vernässungsschäden zu vermeiden. Die 

Bemessungsgrundwasserstände liegen der Stadt Weiterstadt vor. Es wird deshalb 

empfohlen, vor Beginn von Planungen für Baumaßnahmen sowohl bei der 

Stadtverwaltung als auch bei den zuständigen Wasserbehörden (Landrat, 

Regierungspräsidium) Auskünfte über den zu erwartenden Grundwasserstand 

einzuholen sowie ggf. entsprechende bauliche Schutzmaßnahmen zu treffen. 

Eventuell notwendige Grundwasserhaltungen im Rahmen baulicher Vorkehrungen 

bedürfen einer Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde.  

 
 
14. Statistik 

Größe des räumlichen Geltungsbereichs  ca.             3.575 m²           100 % 

Nettobauland      ca.             3.150 m²  88 % 

Verkehrsflächen     ca.                425 m²  12 % 

 

Anzahl Wohneinheiten                 15 WE 

Anzahl Einwohner (2,3 Personen pro WE)               35 EW 

 

Angaben ohne Gewähr 
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15. Verfahren 

Um Planungsrecht für die gewünschte städtebauliche Neukonzeption des Plangebiets 

zu schaffen, sind die Aufstellung eines Bebauungsplans und die Aufhebung des 

rechtskräftigen Bebauungsplans - 2. Änderung Feldbergstr.-Mainstr. - für den 

Teilbereich des Plangebiets erforderlich. Die Notwendigkeit zur Änderung des 

rechtswirksamen Flächennutzungsplans besteht nicht.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren gemäß § 

13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung). Für die Wiedernutzbarkeit von 

Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung ist 

dieses Verfahren unter bestimmten Rahmenbedingungen anwendbar. Die 

Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung sind im 

vorliegenden Fall gegeben und entsprechen des Weiteren den städtebaulichen Zielen 

des Vorhabens. 



 Drucksache 10/0331/1 

  

Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 14. September 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 28.09.2017 

 
 
Zwischenbericht „Förderung Ganztagsschulentwicklung ab 2018„ 
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Zwischenbericht „Förderung Ganztagsschulentwicklung ab 2018“ wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die betriebswirtschaftliche Prüfung und die notwendigen 

Verhandlungen mit den Grundschulen und dem Landkreis durchzuführen, um an der 

Astrid-Lindgren-Schule und der Carl-Ulrich-Schule ab dem Schuljahr 2018/19 die Trä-

gerschaft im Rahmen des „Pakt für den Nachmittag“ (PfdN) anzustreben. 

 

3. Die Stadt Weiterstadt verzichtet bei der PfdN-Förderung auf die Einnahme von Elternge-

bühren am schulischen Vormittag von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr für die Schuljahre 2018 bis 

2021. Sie trägt den Ausgleich durch die weitere Zurverfügungstellung der notwendigen 

Personalstunden. 

 

4. Um einen guten Übergang in den PfdN zu ermöglichen und um Entwicklungszeit für eine 
passgenaue „Förderrichtlinie 2018 bis 2021“ zu erhalten, werden bis zum Schuljahr 
2018/19 die bisherigen Leistungen aus der Rahmenvereinbarung weiterhin erbracht. 
 

  
 
Sachverhalt: 
In der Sitzung der Stadtverordneten am 17. November 2016 wurde die Kündigung der 
„Rahmenvereinbarung zur Kooperation von Schule und Jugendhilfe“ zum 1. Juli 2017 be-
schlossen und die Verwaltung beauftragt, alternativ eine „Förderrichtlinie zur Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule“ zu entwickeln, welche die Zusammenarbeit bei der Gestaltung 
zur Ganztagsschule abbilden sollte (10/0108/1). In der Kündigung war eine Übergangszeit 
bis längstens 31. Dezember 2017 vereinbart. 
 
Da der Aushandlungsprozess besonders mit den am PfdN beteiligten Gruppen erst begon-
nen hat, ist eine Erstellung der neuen Förderrichtlinie aktuell eine „Rechnung mit zu vielen 
Unbekannten“ und somit noch nicht rechtschaffen. Zum neuen Schuljahr 2018/19 ist sie je-
doch erforderlich und wird bis dahin den Gremien zur Abstimmung vorgelegt. 
 
Im beiliegenden Zwischenbericht wird erläutert, welche Entwicklungsschritte seit Kündigung 

der Rahmenvereinbarung vollbracht wurden, welche Chancen, Grenzen und Fragestellungen 

sich aktuell in der Ganztagsentwicklung zeigen und wie diese in einer zukünftigen Förder-

richtlinie berücksichtigt werden sollten. 
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Der Sachverhalt wurde am 13. September 2017 im Magistrat beraten.   
 
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister  
 
  
 
Anlagen: 
1. Zwischenbericht „Förderung Ganztagsschulentwicklung ab 2018“ (4 Seiten) 

2. Positionspapier des Bildungsbeirates Weiterstadt zu Ganztagsschulen (2Seiten) 

3. Präsentation staatliches Schulamt zum Pakt für den Nachmittag (17 Seiten) 

   
 
 
 



Zwischenbericht „Förderung Ganztagsschulentwicklung ab 2018“ 

Ziel der Weiterstädter Förderrichtlinie: 

Die neue Förderrichtlinie soll die Verantwortung des Schulleiters und der Schullandschaft bei der 

Ganztagsschulentwicklung hervorheben und den bestmöglichen Abruf von Drittmitteln durch 

Landkreis und/oder Land erreichen. 

Weiterstädter Schulen werden auch weiterhin durch die Kommune unterstützt auf ihrem Weg zur 

Ganztagsschule bis 14.30 Uhr in gebundener Form an fünf Tagen/Woche. Wenn tatsächlich alle 

Schüler bis 14.30Uhr anwesend wären, könnten Zeiten des Lernens in Gruppen und individuell, des 

Entspannens und des gemeinsamen Erlebens sich gut abwechseln. Diese Rhythmisierung, individuelle 

Lernzeiten und sozial - emotionales Lernen sind wesentliche Bestandteile des veränderten 

Lernkonzeptes. Es dient sowohl der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als auch 

einer größeren Chancengerechtigkeit. Die bisherigen „Hausaufgaben“, welche viele 

Familienverbände überfordern, werden mittelfristig durch intelligentere und individuellere 

Lernverpflichtungen ersetzt. 

Finanzierung: 

Angestrebt wird eine Mischfinanzierung von Land, Kreis und Kommune. Da die 

Ganztagsschulentwicklung im Land und im Landkreis noch Geschwindigkeit aufnehmen muss in den 

Folgejahren, wird das kommunale Förderprogramm sich sukzessive anpassen, jedoch höchstens im 

derzeitigen Umfang gedeckelt sein. Es muss sich zudem anpassen an den differenzierten 

Entwicklungsmöglichkeiten der jeweiligen Schulen. Die Förderung umfasst im ersten Schritt den 

quantitativen Ausbau und stützt im Rahmen seiner Möglichkeiten den qualitativen Ausbau. 

In Folge wird aufgezeigt, welche Wege und Möglichkeiten die Schulen seit Kündigung der 

Rahmenvereinbarung nutzen konnten, um sich den o.g. Zielen zu nähern! 

Unterschiedliche Voraussetzungen und Fördermöglichkeiten an den Schulstandorten: 

I. Grundschulen und Förderschule 

Das Weiterstädter Modell für eine gute Mischfinanzierung sowie einer Konzeptentwicklung und –

umsetzung in gemeinsamer Verantwortung zeigt sich an der Schloss-Schule in Gräfenhausen. Die 

dortigen Erfahrungen werden nicht nur vom Landkreis DA-DI genutzt sondern auch vom 

Kultusministerium des Landes Hessen dem hiesigen Schulamt als auch den Gewerkschaften. Eine 

gebundene Form bis 14.30Uhr wurde hier mittlerweile erreicht. Das Modell wird ausreichend 

gefördert, so dass hier als erste Grundschule im Landkreis die notwendige personelle Ressource von 

50% über der regulären Lehrerzuweisung erreicht ist und in Kooperation mit den Kräften aus der 

Jugendhilfe exemplarisch ein gutes Leben und Lernen an Schule umgesetzt werden kann. Im 

Schuljahr 2017/18 sind dort weitere Landesmittel zu erwarten, so dass die Schule aktuell fast 50% 

der bisherigen kommunalen Last selber tragen wird mit einer Ausgleichszahlung von ca. 

40.000€/Jahr und sich die benötigte kommunale Förderung stark reduziert. 

An der Wilhelm-Busch-Schule ist die für sie derzeit bestmögliche Mischfinanzierung erreicht. Sie kann 

damit eine gebundene Form bis 13.00 Uhr anbieten sowie einen verbindlichen Nachmittag durch 

Lehrkräfte – ein zweiter wird aktuell angestrebt. Bei einer Bewerbung zum PfdN würden die 

bisherigen Zuschüsse wegfallen. Dies wäre unterm Strich zum Nachteil für die dortige 

Ganztagsschulentwicklung. 
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Auch die Anna – Freud – Schule hat alle Mittel abgerufen, die der Ganztagsentwicklung am besten 

dienen. Sie bietet Unterricht in gebundener Form bis 15.40Uhr an 4 Tagen/Woche. Hier liegt eine 

Herausforderung der neuen Förderrichtlinie in der Vergleichbarkeit der Schulsysteme. Eine fehlende 

Freitagsbetreuung wurde uns von einigen Familien als Problem geschildert. Somit müsste die neue 

Förderrichtlinie diese beiden Schulen im selben Umfang fördern wie bisher. Falls Mittel durch PfdN 

oder der Bezuschussung Schloßschule weiterhin frei würden, sollte ab dem Schuljahr 2018/19 das 

Betreuungsfenster am Freitagnachmittag an der AFS geschlossen werden (ca. plus 5 

Fachkraftstunden/Woche). 

Eine neue finanzielle Mitverantwortung des Landes und des Landkreises könnten ab dem nächsten 

Schuljahr 2018/19 die Carl-Ulrich-Schule und die Astrid-Lindgren-Schule erreichen. Beide Schulen 

haben vor den Sommerferien 2017 die ersten Beschlüsse gefasst, sich für den „Pakt für den 

Nachmittag“ (PfdN) zu bewerben. Der koordinierende Landkreis signalisiert gute Chancen für die 

Aufnahme in das Förderprogramm des Landes. Hier stehen Zuschüsse bis zu 130.000€ pro Schule in 

Aussicht. 

Durch die Bewerbung verpflichten sich diese Schulen zum quantitativen und qualitativen Ausbau 

ihrer Leistung und erfüllen dann eine freiwillige Betreuung des Großteils der Schüler bis 14.30Uhr an 

fünf Tagen/Woche statt bisher für weniger Kinder bis 13.30Uhr. Für diesen erweiterten Ausbau 

werden sie die Ressourcen des Landes nutzen. Am Nachmittag kann sich kostenpflichtig eine 

Betreuung bis 17.00 Uhr anschließen. Zur Erfüllung der sozialpädagogischen Aufgaben müssen sie 

einen Träger verpflichten. Beide Grundschulen haben die Stadt Weiterstadt gebeten, diese 

Trägerschaft zu übernehmen. 

Informationen zum PfdN: 

Der PfdN ist für Familien ein freiwilliges Angebot und beinhaltet somit für die Schüler*innen noch 

nicht die Vorteile der Betreuung in gebundener Form. Der Bildungsbeirat sieht den PfdN als 

Zwischenschritt zur o.g. Zielsetzung an. Er dient bisher hauptsächlich der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf. Gemeinsames Leben und neues Lernen für Alle an der Schule ist damit noch nicht 

konsequent umzusetzen. (siehe Anlage 2 – Positionspapier des Bildungsbeirates) 

Durch den Pakt für den Nachmittag (PfdN) entsteht erstmalig eine Mischfinanzierung von Land, 

Landkreis, Eltern und Kommune. Die Verantwortung für die Ganztagsschulentwicklung obliegt nun 

ganz der Schulleitung. Als Partner in der ganztägigen Betreuung muss er einen Träger beauftragen 

und verpflichtet ihn über einen Verbundvertrag mit dem Landkreis. (siehe Anlage 3 – Präsentation 

des Schulamtes) 

Neben den Festlegungen im PfdN soll die zukünftige Förderrichtlinie Folgendes berücksichtigen: 

a. Der PfdN ist qualitativ unter den bisherigen Weiterstädter Standards in der 

Schulkinderbetreuung: es wird nach dem Vormittagsunterricht ein Drittel durch 

Lehrerstunden geleistet. Die übrigen zwei Drittel sollen je zur Hälfte von sozialpädagogischen 

Fachkräften und „Ungelernten“ übernommen werden. Aktuell beschäftigt die Stadt 

Weiterstadt zum Großteil Fachkräfte und wird nur schrittweise die offenen Stellen ersetzen 

können durch Honorarkräfte mit unterschiedlichsten Expertisen. 

 

b.  Der Landkreis macht die Vorgabe, die unzureichende finanzielle Ausstattung des Landes 

beim PfdN durch Drittmittel – meist als Elterngebühr – einzuholen. Dies wäre ungerecht im 

Vergleich zur Schulentwicklung in Gräfenhausen, wo keine Elterngebühr für Unterrichtszeiten 

erhoben wird. Für die Eltern an der Braunshardter und Weiterstädter Schule wäre eine 

Bezahlung einer schulischen Leistung nicht nachvollziehbar. Auch im Sinne der 



Chancengerechtigkeit dürfen Kinder von einem solchen schulischen Programm nicht 

ausgeschlossen werden. Die Stadt Darmstadt verzichtet auf die Einnahme der Elterngebühr 

und trägt die Differenz. Wir gehen davon aus, dass das Land in den nächsten Jahren finanziell 

nachbessert und empfehlen für die nächsten drei Jahre, die Drittmittel mit kommunalen 

Personalstunden auszugleichen. Verpflichtet wäre die Kommune im Rahmen des Paktes 

lediglich zur Bezuschussung von 6.000€/Nachmittagsgruppe. An der CUS läge die 

verbindliche kommunale Verpflichtung durch vier Nachmittagsgruppen bei ca. 24.000€/Jahr, 

Einnahmen durch Elterngebühr lägen dort bei ca. 108.000€. 

 

c. Im PfdN sind keine Ausfallzeiten eingerechnet. Da die Kommune als Träger agieren soll, ist 

besonders daran gelegen, die tatsächliche Ausfallzeit einzuplanen in die 

betriebswirtschaftliche Prüfung. 

 

Die kommunale Gesamtbezuschussung läge, auch bei Ausbau des Angebotes, des Verzichtes auf 

zusätzliche Elterneinnahmen und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Fehlzeiten, keinesfalls 

über der bisherigen kommunalen Förderung! Es ist vielmehr noch mit einer leichten Einsparung zu 

rechnen. Für die Früh- und Nachmittagsbetreuung sowie dem Ferienangebot wird weiterhin eine 

Gebühr erhoben. 

 

Es fehlen aktuell noch vertiefende Personalberechnungen mit den Grundschulen und klärende 

Gespräche mit der koordinierenden GmbH des Landkreises. Danach könnte ein detaillierter 

Finanzplan erstellt und die notwendigen organisatorischen Veränderungen für diese Trägerschaft 

eingeleitet werden. 

 

Vorläufige Beispielrechnung CUS: 

Alt 

(s. Sachstandbericht 2015) 

Neu 

ab Schuljahr 2018/19, wenn PfdN 

11.30-13.30 Uhr 

Mittagessen, Unterricht und offene Angebote 

Ca.188 betreute Schüler von 386 gesamt 

100 Personalstunden (Stadt Weiterstadt) 

+ Honorarkräfte Schule* 

11.30 – 14.30 Uhr 

Mittagessen, individuelle Lernzeiten und offene Angebote 

200 betreute Schüler von 420 gesamt 

165 Personalstunden Stadt Weiterstadt 

(+ Anteil Ausfallzeit, incl. evtl. Übernahme der 

Honorarkräfte Schule) 

13.30-17.00 Uhr 

80 Kinder 

126 Personalstunden 

14.30 – 17.00 Uhr 

80 Kinder 

86 Personalstunden 

Finanzierung: 

*Geld statt 1 Stelle (46.000€) Land Hessen 

Personalkosten Stadt Weiterstadt 

 

Finanzierung: 

PfdN = 1 Lehrerstelle + 

ca. 116.000€ Landesmittel +                                          ………   

ca.  13.500€ Mittel des Landkreises 

Diese aufgeteilt in 

ca. 70% Zuschuss Personalkosten und                                    

ca. 30% Zuschuss Verwaltung und Sachmittel 



II. weiterführende Schulen: 

Die ADS möchte in den nächsten Jahren eine verbindliche Betreuung der 5- und 6.-Klässler erreichen 

bis 14.30Uhr. Dies möchte sie durch einen veränderten Einsatz der Lehrkräfte organisieren. 

Die Schulleitung der HWS ist sich sicher, dass sich auch ihre Schule in den Klassen 5 und 6 zur 

Ganztagsschule bis 14.30Uhr in gebundener Form entwickeln wird. Jedoch sind an dieser Schule 

aktuell viele personelle und konzeptionelle Veränderungen in ganz grundlegenden 

Themenbereichen. Erste Schritte zur Ganztagsschulentwicklung werden im nächsten Schuljahr 

definiert. 

Die sozialpädagogischen Stunden der Jugendförderung entlasten u.a. die weiterführenden Schulen 

auf dem Weg in ganztägiges Lernen. Die Einbindung dieser Ressourcen ermöglicht den Schulen den 

Ausbau des Ganztags auch in den höheren Klassen der Sekundarstufe 1. Grundsätzlich nutzen die 

Fachkräfte die Anwesenheit in den Räumen der Schule aber für ihren Auftrag, junge Menschen in 

Weiterstadt durch Orientierung und Halt kompetent zu machen in diesen unruhigen 

Entwicklungsjahren, Unterstützung beim eigenständigen Lernen anzubieten und sie ganz klassisch 

beim Übergang von der Schule in den Beruf zu unterstützen. Gemeinsam mit den Lehrkräften setzen 

sie integrierte Lernkonzepte um im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages „schulbezogene 

Jugendarbeit“. Im nächsten Halbjahr werden mit den weiterführenden Schulen, ähnlich wie mit 

Vereinen, Kooperationsverträge ausgehandelt, in denen die Inhalte, Nutzen der Räume, Versicherung 

und ggf. gemeinsam verantwortete Projekte definiert werden. Die Stunden der Jugendförderung 

wären somit nicht mehr Bestandteil der neuen Förderrichtlinie. 

(siehe Bericht und Profilbeschreibung Jugendförderung Herbst 2017) 

Offene Fragen in Vorbereitung einer Förderrichtlinie 2018 – 2021 

Um eine plausible und fundierte Förderrichtlinie erstellen zu können braucht es noch Klärung in 

zumindest folgenden Fragestellungen: 

Welche Änderungen des Förderprogrammes PfdN sind von Seiten des Landes im Schuljahr 2018/19 

geplant? Hier gibt es Ankündigungen zur Höhe und zum Verteilerschlüssel, die noch unbestätigt sind. 

Welche Betreuungsquoten werden die Schulen im PfdN erfüllen? Die Zuschüsse des Landkreises sind 

gestaffelt zwischen 1.500 – 5.000€. 

Welche Planungshoheit hat Die Stadt als Geldgeber und welche als Träger, welche obliegen der 

Schule und welche Gestaltungsräume besitzt die Betreuungs-GmbH des Landkreises über die im PfdN 

zur Verfügung gestellten Fördergelder und –mittel? Wer hat welche Aufgaben und Pflichten? 

Welche weiteren Ressourcen aus anderen Förderprogrammen der Schulen könnten zusätzlich in die 

gemeinsame Ganztagsgestaltung einfließen? 

(Wie) kann eine Überleitung der schulischen Honorarkräfte in die Trägerschaft der Kommune 

gelingen? 

Wie betriebswirtschaftlich muss/kann Kommune als Träger agieren – wo sind Spielräume? 

 

Anlagen: 

Positionspapier des Bildungsbeirates Weiterstadt zu Ganztagsschulen (2Seiten) 

Präsentation staatliches Schulamt zum Pakt für den Nachmittag (17 Seiten) 



Positionspapier des Bildungsbeirates Weiterstadt zu Ganztagsschulen 

-Entwurf (Assel/Schnitzspan Januar 2017- 

Seit der Verabschiedung des Konzeptes „Bildung aus einer Hand“ durch die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weiterstadt im Oktober 2005 arbeiten die 
lokalen Bildungsakteure aus Schule und Jugendhilfeinstitutionen auf der Grundlage 
einer Rahmenvereinbarung erfolgreich zusammen um Konzepte ganztägig 
arbeitender Schulen in die Praxis umzusetzen. 

Der Bildungsbeirat begleitet diese Institutionen auf diesem Weg. Der Fokus liegt 
dabei auf den Grundschulen als Primäreinrichtung des schulischen Bildungssystems. 

Darüber hinaus werden aber auch die weiterführenden Schulen und die 
Förderschulen mit personellen und finanziellen Ressourcen seitens der Stadt 
unterstützt. 

Mit dem „Weiterstädter Modell“ wurde ein Ganztagsschulkonzept für Grundschulen 
entwickelt, dass vorsieht, dass alle Schülerinnen und Schüler bis 14.30 gemeinsam 
die Schule besuchen und danach bei Bedarf eine städtische Betreuung bis 17.00 an 
5 Tagen der Woche erfolgen kann. Dieses Modell hat sich durch seine Umsetzung in 
die Praxis an der Schloss-Schule Gräfenhausen inzwischen als  Referenzmodell für 
Hessen etabliert und erfährt viel Unterstützung auf der fachlichen Ebene. 
(Schulträger, Staatliches Schulamt, Bildungsregion, Ganztagsschulverband,  u.a.) 

Auf dem Hintergrund einer stärkeren Förderung von Ganztageskonzepten durch das 
Land Hessen und dem Schulträger im Rahmen des „Paktes für den Nachmittag“  
besteht die Chance, städtische Finanzmittel für die Unterstützung der Schulen 
sukzessive in dem Umfang zu reduzieren, wie das Land Hessen seine finanzielle 
Ausstattung erweitert. Dieser neue Sachverhalt ist mit der bisherigen 
Rahmenvereinbarung zur Kooperation von Schule und Jugendhilfe nicht mehr 
kompatibel. Deshalb hat die Stadt diese aufgekündigt mit dem Ziel, eine neue, den 
differenzierten Entwicklungen an den einzelnen Schulen angepasste Förderung 
durch die Kommune zu gewährleisten 

Wie unsere Berechnungen (s. Anlage) aus den Erfahrungen der Umsetzung des 
Weiterstädter Modells zeigen, reichen die derzeit bereitgestellten Mittel seitens des 
Landes nur aus, um knapp 50% der Schüler ganztägig einzubinden. Die Restmittel 
müssen durch den Schulträger und die Stadt aufgebracht werden, die darüber hinaus 
noch die Betreuung bis 17.00 und die Ferienbetreuung zu sichern hat.  

Der Bildungsbeirat der Stadt Weiterstadt kommt hinsichtlich der weiteren 
Ausgestaltung von Ganztagsschulen zu folgenden Schlussfolgerungen: 

Eine gebundene rhythmisierte Ganztagsschule mit integriertem Lernkonzept bis 
14.30 für alle Schülerinnen und Schüler ist derzeit die am besten geeignete Form 
(Weiterstädter Modell an der Schlossschule Weiterstadt). Eine gebundene 
rhythmisierte Ganztagsschule ermöglicht den notwendigen Wechsel von 
Anspannung und Entspannung, von Lernen und Freizeit, von Phasen gemeinsamen 
und solchen individuellen Lernens. Sie fördert die Chancengerechtigkeit und ist 
insbesondere für Kinder in prekären Lebenslagen ein wichtiger Stützfaktor. 
 
 
 
 
 



Folgende Grundlagen halten wir für die zukunftsfähige Gestaltung von 
Ganztagsschulen für unabdingbar: 

 Eine verpflichtende tägliche Schulzeit von 7 Stunden deren zeitliche 
Organisation   sich an den jeweiligen örtlichen Notwendigkeiten orientiert.(z.B. 
7.30 -14.30). Diese schulische Zeit muss kostenfrei sein. 
 

 Integrierte Lernkonzepte in rhythmisierter Form, d.h. eine Verzahnung von 
Unterricht, Bildung, Betreuung, wobei durch die Einbindung von Lernzeiten auf 
die klassischen Hausaufgaben verzichtet wird.  
 

 Ein tägliches gemeinsames Mittagsband mit Mittagessen und frei 
wählbaren Angeboten sowie die Fortsetzung von Unterrichts-und 
Projektangeboten nach der Pause in einer für alle Schülerinnen und Schüler 
verbindlichen Struktur. 
 

 Multiprofessionelle Teams, d.h. Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte 
und Honorarkräfte die im Rahmen einer gemeinsamen am Kind orientierten 
Zielsetzung zusammenarbeiten. 
 

 Betreuungsangebote im Anschluss bis 17.00 Uhr, die bei möglichst hoher 
personeller Kontinuität kostenpflichtig am selben Standort stattfinden und ein 
Ferienangebot (ebenfalls kostenpflichtig)  einschließen. 
 

 Eine geregelte Kommunikation und Steuerung des Ganztagsmodells im 
Zusammenwirken von Land, Schulträger, Schulgemeinde und Kommune. 
Dazu gehört auch, dass für eine Übergangsphase die Kommune die 
Trägerschaft für die Regelung und Steuerung kooperativer Ganztagsmodelle 
übernimmt. 
 

 Ein gemeinsames Finanzierungskonzept von Land, Schulträger,  Kommune 
und Eltern im Rahmen eines regionalen Bildungsbudgets mit dem 
Schwerpunkt Ganztagsgrundschulen (Klassen 1-4) und einer Ausweitung in 
den Bereich SEK I (5.und 6. Klassen) 
Wie sich die momentane Situation darstellt ist der Excel-Tabelle im Anhang zu 
entnehmen; auch finden sich hier mittelfristige Veränderungsmodelle. 
Für eine verpflichtende Ganztagsschule sollte das Land zunehmend mehr 
Anteile übernehmen; für Betreuungsangebote nach 14.30 sehen wir eine 
Beteiligung der  Eltern von 50% sowie der Kommune  mit 50%. 
 

 Übergangsphasen um  den beteiligten Institutionen und Personen sukzessive 
die Entwicklung zu einer ganztägig arbeitenden Schule zu ermöglichen.  
Dazu gehört auch, dass für eine Übergangsphase die Kommune die 
Trägerschaft für die Regelung und Steuerung kooperativer Ganztagsmodelle 
übernimmt bis eine Angleichung der derzeit unterschiedlichen 
Ganztagsmodelle ( Pakt für den Nachmittag, Betreuende Grundschulen, 
Horte, Profilschulen) erfolgt ist. 

In diesem Sinne fordern wir die verantwortlichen politischen Entscheidungsträger im 
Land, beim Kreis und in der Kommune auf, tätig zu werden und die Voraussetzungen 
für eine qualitativ gute Ausgestaltung von Ganztagsschulen weiter zu verbessern. 



Bildungslandschaft Weiterstadt November 2016 (Dr. Schnitzspan)

In unseren Ausführungen zum Thema Ganztagsgrundschule  (siehe dort)

weisen wir nach, dass für eine verpflichtende Ganztagsgrundschule an 4 oder 5 Tagen 

mit 7 Stunden ein Zuschlag von 50% auf die Grundunterrichtsversorgung notwendig ist

Der Pakt für den Nachmittag gibt Ressourcen im Bereich von 22%-25%

in Abhängigkeit von der Schülerzahl bzw. Klassenzahl

Folgende Modellrechnung berechnet die "Lücke", die entsteht,  

wenn das Weiterstädter Modell realisiert werden soll

Beispielrechnung  Ersetze die roten Zahlen durch die eigenen

1) Die Zuweisung Schulname PfdNplus Plus in % Bedarf Lücke

(laut HKM!) (Faktor)

0,0094

Schülerzahl 223

Klassenzahl 11

Zuweisung in Stellen 9,15 2,10

Zuweisung in Stunden 263 60,3 131,5 71,2

prozentualer Zuschlag 23% 50% 27%

2) Die Zuschläge HKM weiterer  Summe  

PfdN Bedarf  

(Kommune, Schulträger,...)

Stellen 2,10 2,48  

Stunden 60,3 71,2  131,5

Zuschlag bezogen auf 23% 27%  50%  

Grundversorgung  

3) Die Umsetzung  

% absolut

Grundversorgung 100% 263

HKM Zuschlag 23% 60,3  

Deckungslücke 27% 71

(Schulträger, Kommune)

Gesamtbedarf 150% 395

(bzg. auf Grundversorgung)   

  

   

   

   

   

   

   

   

   
100% 

23% 

27% 

Grundversorgung 

HKM Zuschlag 

Deckungslücke 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 



Staatliches Schulamt 
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
und die Stadt Darmstadt 

Landkreis Darmstadt-Dieburg Stand 6/ 2017

Ganztägig arbeitende Schulen: 

Pakt für den Nachmittag



Staatliches Schulamt 
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
und die Stadt Darmstadt 
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Pakt für den Nachmittag –

Grundinformationen

 Ziele

 Veränderungen für die Schule/ die 

Nachmittagsbetreuung

 Finanzierung

 Umsetzungsmodelle

2



Staatliches Schulamt 
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
und die Stadt Darmstadt 
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Bisher:

SuS mit

Bedarf:
Päd. Bedarf

Seiteneinsteiger

Warteliste

Profil 1: Ganztagsangebote 
3 Tage/ Wo bis 14.30 Uhr 

entgeltfrei; 
Mittagsbetreuung, AGs, 

FöU, (variable Teilnahme) 

Vormittagsgrundschule für alle Kinder 
(laut Stundentafel)

Schule

Kostenpflichtiges 
Betreuungsangebot bis 

16.00/17.00 Uhr 
(kostenpflichtig, z. T. Ferienbetr.)

BTGS/Horte

Frühbetreuung bis Schulbeginn (gegen Entgelt)

3



Staatliches Schulamt 
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
und die Stadt Darmstadt 
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Neu: Pakt für den Nachmittag!

Zielsetzung des Landes Hessen:

Rahmenvereinbarung HKM/Schulträger

 Einheitliches Bildungs- und Betreuungsangebot an Grundschulen

 Verbesserung der Vereinbarkeit Schule – Beruf für die Eltern

 Entwicklung der Grundschulen unter besonderer Berücksichtigung

der individuellen Förderung

 Gemeinsame Verantwortung von Schule und Angebotsträger

(Multiprofessionalität); SL trägt „Gesamtverantwortung“

 Gemeinsames Finanzierungskonzept von Land – Schulträger –

Kommune - Eltern

 Freiwilliges Angebot

4



Staatliches Schulamt 
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und die Stadt Darmstadt 
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Vormittagsgrundschule für alle Kinder 
(laut Stundentafel)

Schule

Frühbetreuung bis Schulbeginn

Pakt für den Nachmittag: 

Bildungs- und Betreuungsangebot für  alle SuS, 

die das wünschen bis 14.30 Uhr (kostenpflichtig)

Mittagsbetreuung/ offene Angebote/ Lernzeiten / AG/ FöU

(Verzahnung des Personals: LK und päd. Fachkräfte) 

Betreuungsangebot bis 17.00 Uhr kostenpflichtig 

Freies Spiel/ AGs
Ferienbetreuung kostenpflichtig

bis 17.00 Uhr

bis 14.30 Uhr

5



Staatliches Schulamt 
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6

Rahmenvereinbarung HKM/Schulträger

Was sich verändert:

 eine Schule – ein Kooperationspartner in der Nachmittagsbetreuung

im Regelfall: freie Träger der Jugendhilfe 

 Gemeinsame Verantwortung für das pädagogische und

organisatorische Konzept (SL hat Gesamtverantwortung)

 Lehrkräfte verstärkt im Nachmittag (Lernzeit)

multiprofessionelle Teams

 zwei zeitliche Formate (14.30 Uhr/ 17.00 Uhr)

 klarer Finanzrahmen: Land/ Kreis/ Kommune/ Eltern

6



Staatliches Schulamt 
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7

Rahmenvereinbarung HKM/Schulträger

Inhaltliche Ausgestaltung

 Schule und Träger entwickeln im Zusammenwirken mit den Eltern ein

verlässliches, bedarfsorientiertes und integriertes Kooperationsmodell

zur Verbindung von Bildungs- und Betreuungsangeboten

als Teil des Schulprogramms.

 Schule und Träger der Angebote entwickeln und steuern gemeinsam

die inhaltliche, qualitative und organisatorische Verbindung der

Angebote.

 Vorhandene Träger bewährter Bildungs- und Betreuungsangebote vor

Ort werden in die Angebote einbezogen.
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Rahmenvereinbarung HKM/Schulträger

 Das Personal der Bildungs- und Betreuungsangebote

unterliegt bei seiner Tätigkeit den Weisungen der Schulleitung. 

( Schulleitung trägt die pädagogische Gesamtverantwortung.)

 Die personalwirtschaftliche und personalrechtliche Zuständigkeit

liegt beim Träger der Bildungs- + Betreuungsangebote.

 Die Bildungs- und Betreuungsangebote sind schulische 

Veranstaltungen.

(gesetzl. Versicherungsschutz Unfallkasse Hessen (auch in Ferien).

 Die Schulleitung trägt dafür Sorge, dass während der Bildungs- und 

Betreuungsangebote eine zur Aufsicht verpflichtete Person in der 

Schule anwesend ist.

 Die Schulleitung übt das Hausrecht aus.
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Ausgewählte Standards: Vorgaben Land/ Kreis

 „Betreuung Da-Di gGmbh“ als Vertragspartner

 Fortbildung des päd. Personals wird zentral organisiert.

 Gruppengrüße 22 SuS (max. +3/ mind. 13)

 Betreuungsschlüssel: 1,5 Stellen/  Gruppe

 50% Fachkräfte (S8a/3 ErzieherIn)

50% Ergänzungskräfte (S2/3 Ergänzungskraft)

 Bis zu 25% der Ressourcen für Koordination, Verwaltung (max. 7%) 

und Anschaffungen (max. 8%)

 Aufteilung der Landesmittel in Lehrerstunden und Mittel notwendig

(mind. 1/3 Lehrerstunden/ mind. 1/4 in Mitteln)

 Lernzeiten sind Bestandteil des pädagogischen Konzepts.
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Finanzierung im Landkreis:

Betreuungszeit: 7.30 Uhr – 14.30 Uhr (Format 1)

 Landeszuschuss: 0,0094 Lehrerstelle/ SuS

106 SuS = 1 Stelle = 46.000€

 Kreiszuschuss: gestaffelt nach Betreuungsquote

> bis 60%: 1500€/ Gruppe jährlich

> 60% - 70%: 2500€/ Gruppe jährlich

> bis 70%: 5000€/ Gruppe jährlich

+ Finanzierung Personal Essenausgabe

 Elternbeitrag: 50€ / Monat (12 x im Jahr)

 Ferienbetreuung (5 Wochen)/ Frühbetreuung (vor 7.30 Uhr) muss extra

gebucht werden (Umfang und Preis nach Kalkulation des Trägers)
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Finanzierung im Landkreis:

Betreuungszeit: 14.30 Uhr – 17.00Uhr (Format 2)

 Landeszuschuss: -

 Kreiszuschuss: siehe Format 1

 Standortkommune: 6.240€ pro Gruppe im Format 2

 NEU: Elternbeitrag ab Schj. 2017/2018 voraussichtlich: 

68,50 € / Monat (12 x im Jahr), 

d.h. Betreuungskosten 7.30 – 17.00 Uhr: 118,50 € pro Monat

 Ferienbetreuung (5 Wochen)/ Frühbetreuung (vor 7.30 Uhr) muss extra

gebucht werden (Umfang und Preis nach Kalkulation des Trägers)
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Mögliches Modell:
Stunde Zeit

07.30 – 08.30 Betreuung

1. 07.45 – 08.30 Unterricht oder Betreuung

2. 08.30 – 09.15 Unterricht

09.15 – 09.35 Pause

3. 09.35 – 10.20 Unterricht

4. 10.20 – 11.05 Unterricht

11.05 – 11.25 Pause

Teilweise Wechsel zur Betreuung

Ankommen, Anmeldung

5. 11.25 – 12.10 Teilweise Unterricht!

Mittagessen, Lernzeit, Förderunterricht, Spielzeit

6.

12.10 – 12.55 Teilweise Unterricht!

Mittagessen, Lernzeit, Förderunterricht, Spielzeit

12.55 – 13.30 Mittagessen, Lernzeit, Förderunterricht, Spielzeit

13.30 – 14.30 AG-Angebote,  Spielzeit, Lernzeit, Förderunterricht

14.30 – 17.00 AG-Angebote, Spielzeit
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Mögliches Modell:
Std. Zeit 1./2. Klassen 3./4. Klassen Personal

7.00/7.30 Uhr Frühbetreuung Frühbetreuung Päd.Personal

7.45 – 8.00 Uhr Gleitzeit Gleitzeit LK

1./2. 8.00 -9.30 Uhr Unterrichtsblock Unterrichtsblock LK

9.30 – 9.55 Uhr Hofpause Hofpause LK

9.55-10.05 Uhr Klassenzeit Klassenzeit LK

3./4. 10.05-11.35 Uhr Unterrichtsblock Unterrichtsblock LK

11.35- 12.00 Uhr Hofpause /

Wechsel zur Betreuung

Hofpause LK/ päd.Personal

5.

12.00 -12.45 Uhr Mittagessen, off.

Angebote/Spielzeit, etc.

Unterricht LK/päd.Personal

12.45 – 13.30 Uhr Lernzeit, Förderunterricht, 

AGs, …

Mittagessen, off. Angebote/ 

Spielzeit, etc.

LK/päd.Personal

13.30 – 14.30 Uhr Freies Spiel, off.Angebote Lernzeit, Förderunterr., AG,... LK/päd.Personal

14.30 – 17.00 Uhr Kostenpflichtige Betreuung Kostenpflichtige Betreuung Päd. Personal
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Beispielstundenplan einer Pilotschule 

„PfdN“ für den  1. und 2. Jahrgang
 Zeit Mo Di Mi Do Fr 

 7.00 – 7.30 Kostenpflichtige Betreuung 

 7.30 – 7.45 Hofaufsicht 

0. 7.45 – 8.00 Gleitzeit Gleitzeit Gleitzeit Gleitzeit Gleitzeit 

1. 8.00 – 8.45 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Förderband / Chor 

2. 8.45 – 9.30 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

 9.30 – 9.55 Hofpause Hofpause Hofpause Hofpause Hofpause 

 9.55 – 10.05 Klassenzeit Klassenzeit Klassenzeit Klassenzeit Klassenzeit 

3. 10.05 – 10.50 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

4. 10.50 – 11.35 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

 
11.35 – 12.00 

Hofpause 
Wechsel zu Betreuung: 

Hofpause 

Wechsel zu Betreuung: 
Hofpause 

Hofpause 

Wechsel zu Betreuung: 

Hofpause 

 

5. 12.00 – 12.30 
Mittagessen/ Selbstverpfl. 

Spielzeit Gebäude/ Hof 

Mittagessen/ Selbstverpfl. 

Spielzeit Gebäude/ Hof 
Lernzeit/ Förderunterricht 

Mittagessen/ Selbstverpfl. 

Spielzeit Gebäude/ Hof Unterricht 

 12.30 – 13.15 Lernzeit/ Förderunterricht Lernzeit/ Förderunterricht Lernzeit/ Förderunterricht 

 

 13.15 – 14.30 
Freies/ angeleitetes Spiel 

AG-Angebote 

Freies/ angeleitetes Spiel 

AG-Angebote 

Wechsel zu Betreuung 

Mittagessen/ Selbstverpfl. 

AG: Päd, Eltern, Vereine 

Freies/ angeleitetes Spiel in 

Räumen/ Hof: Päd 

Freies/ angeleitetes Spiel 

AG-Angebote 

Wechsel zu Betreuung: 

Mittagessen/ Selbstverpfl. 

Spielzeit Gebäude/ Hof 
Freies/ angeleitetes Spiel AG-

Angebote 

 

14.30 – 17.00 
Kostenpflichtige 

Betreuung 

Kostenpflichtige 

Betreuung 

Kostenpflichtige 

Betreuung 

Kostenpflichtige 

Betreuung 

Kostenpflichtige 

Betreuung 
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Beispielstundenplan einer Pilotschule 

„PfdN“ für den  3. und 4. Jahrgang

15

 Zeit Mo Di Mi Do Fr 
 7.00 – 7.45 Kostenpflichtige Betreuung 

 7.30 – 7.45 Hofaufsicht 

0. 7.45 – 8.00 Gleitzeit Gleitzeit Gleitzeit Gleitzeit Gleitzeit 

1. 8.00 – 8.45 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht  Förderband/ Chor 

2. 8.45 – 9.30 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

 9.30 – 9.55 Hofpause Hofpause Hofpause Hofpause Hofpause 

 9.55 – 10.05 Klassenzeit Klassenzeit Klassenzeit Klassenzeit Klassenzeit 

3. 10.05 – 10.50 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

4. 10.50 – 11.35 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

 11.35 – 12.00 Hofpause  Hofpause Hofpause Hofpause Hofpause 

5. 12.00 – 12.45 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

Lernzeit im Klassenverband 
bis 13.15          Förderband 

 

12.45 – 13.30 

Wechsel zu Betreuung: 

Mittagessen/ Selbstverpfl. 

Spielzeit Gebäude/ Hof 

Wechsel zu Betreuung: 

Mittagessen/ Selbstverpfl. 

Spielzeit Gebäude/ Hof 

Wechsel zu Betreuung: 

Mittagessen/ Selbstverpfl. 

Spielzeit Gebäude/ Hof 

 

13.30 – 14.30 Lernzeit/ Förderunterricht Lernzeit/ Förderunterricht 

Wechsel zu Betreuung: 

Mittagessen/ Selbstverpfl. 

Spielzeit Gebäude/ Hof 
Freies/ angeleitetes Spiel in 

Räumen/ Hof 

AG: päd Mitarb., Eltern, 

Vereine,  

Lernzeit/ Förderunterricht 

Wechsel zu Betreuung: 

Mittagessen/ Selbstverpfl. 

Spielzeit Gebäude/ Hof 

Freies/ angeleitetes Spiel in 

Räumen/ Hof: 

AG: päd Mitarb., Eltern, 

Vereine 

 

14.30 – 17.00 
Kostenpflichtige 

Betreuung 

Kostenpflichtige 

Betreuung 

Kostenpflichtige 

Betreuung 

Kostenpflichtige 

Betreuung 

Kostenpflichtige 

Betreuung 

 



Staatliches Schulamt 
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
und die Stadt Darmstadt 

16

Weitere Informationen im Netz:

 Allgemeines:

» www.hessen.ganztaegig-lernen.de

» www.kultusministerium.de

» www.ganztagsschulen.org

 Modellschule rhythmisierte Ganztagsgrundschule :

» www.schloss-schule-graefenhausen.de

16
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Ganztägig arbeitende Schulen: 

Pakt für den Nachmittag

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



  
 

Freie Wähler Weiterstadt e. V. • Westring 103 • 64 331 Weiterstadt 

IBAN: DE48 5019 0000 0001 1671 46 ,  BIC:FFVBDEFF, Frankfurter Volksbank eG 

Freie Wähler Weiterstadt e.V. 
Bürgernah, informativ, kommunikativ 

Fraktion: 
Kurt Weldert 
Kreisstraße 29 
64331 Weiterstadt 
Mobil: 0171 931 3544 
E-Mail: kurt.weldert@t-online.de 

 

An 

Parlamentarisches Büro 

Herrn Stadtverordnetenvorsteher 

Manfred Dittrich 

Riedbahnstraße 6 

64331 Weiterstadt 

 

        Weiterstadt, den 16.09.2017 

 

Betr.: Antrag der FWW für die Stadtverordnetensitzung am 28.09.2017 

Sanierungskonzept für Feld- und Wirtschaftswege 

 

Sehr geehrter Herr Dittrich, 

 

bitte nehmen Sie den folgenden Antrag der Fraktion der Freien Wähler Weiterstadt auf die Tages-

ordnung der nächsten Stadtverordnetensitzung am 28.09.2017 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt, 

1. zu ermitteln, in welchen baulichen Zustand unsere öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege 
sind, insbesondere die durch Asphalt und Beton befestigen Feld- und Wirtschaftswege, 

2. Einen Kosten- und Maßnahmenplan zu erstellen, indem auch auf der Zeitschiene die Priori-
sierung von Instandsetzungsmaßnahmen dargestellt sind,  

3. die Finanzierung der notwendigen Maßnahmen darzustellen. Weiterhin ist auch eine Aus-
sage zu treffen, welche Arbeiten mit Eigen- bzw. Fremdleistung durchgeführt werden kön-
nen, 

4. zu ermitteln, welche Zuschüssen von Dritten zu erwarten sind. 

5. die notwendigen Maßnahmen gem. Maßnahmen- und Priorisierungsplan in einer mittel 
bzw. langfristigen Investitionsplanung darzustellen. 

 

Begründung:  
Die städtischen Feld- und Wirtschaftswege zeigen zum Teil deutliche Gebrauchspuren (z.B. Weg 
zur Kellerranch, Hinterweg, Verlängerung des Schleifweges uva.).  Durch die immer größer wer-
denden landwirtschaftlichen Fahrzeuge werden die Beanspruchungen und dadurch die Abnutzun-
gen  deutlich steigen. Diese Wege müssen für die Landwirtschaft sowie für die Freizeitbedürfnisse 
unserer Bürger unbedingt in verkehrssicherem Zustand erhalten werden. 
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Freie Wähler Weiterstadt e. V. • Westring 103 • 64 331 Weiterstadt 

IBAN: DE48 5019 0000 0001 1671 46 ,  BIC:FFVBDEFF, Frankfurter Volksbank eG 

Freie Wähler Weiterstadt e.V. 
Bürgernah, informativ, kommunikativ 

Fraktion: 
Kurt Weldert 
Kreisstraße 29 
64331 Weiterstadt 
Mobil: 0171 931 3544 
E-Mail: kurt.weldert@t-online.de 

 
Diese sollten unfallfrei von Fußgängern, auch mit Rollator, Rollstuhlfahrer, Radfahrer und Kinder, 
die Radfahren lernen, genutzt werden können. Einige dieser Wege dienen auch als Schulwege. 
Für den Besuch von Sportstätten, kulturellen Veranstaltungen, Geschäften, der Verwandtschaft 
und Festen in den Stadtteilen, stellen diese Wege eine optimale Verbindung dar.  
Damit dieses weiterhin gut und verkehrssicher geschehen kann, müssen hierfür erforderliche Er-
haltungsmaßnahmen ergriffen werden. 
Ziel dieses Antrages soll es sein, dass ein Sanierungskonzept für diesen öffentlichen Bereich erar-
beitet wird, der sich an dem Sanierungskonzept der öffentlichen Straßen orientiert und eingebun-
den wird in die bisher beschlossenen sowie noch anstehenden investiven Maßnahmen. 
  
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Kurt Weldert 

 



SPD-Fraktion Weiterstadt
Fraktionsvorsitzender

Benjamin Gürkan
Riedbahnstraße 6
64331 Weiterstadt

Weiterstadt, 18.09.2017

Antrag der SPD-Fraktion  : „Installation von Pfandringen an öffentlichen Plätzen“  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
bitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung. Vielen Dank.

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, wo sich im öffentlichen Raum geeignete Standorte 
(Mülleimer, Straßenlaternen, etc.) befinden, um dort Pfandringe zu installieren.

2. Der Magistrat stattet die geeigneten Standorte mit Pfandringen aus, entsprechende Mittel sind
im Haushalt 2018 einzustellen.

Begründung:

Bis zu 1000 Mal sollen Pfandflaschen wiederverwertet werden können, das steckt hinter der Idee des 
Einwegpfandsystems. Allzu oft landen jedoch die Plastikflaschen im Müll, gerade an stark 
frequentierten öffentlichen Plätzen, besonders in den Sommermonaten.

Aus diesem Umstand heraus hat sich eine Kultur des Flaschensammelns entwickelt. Soziologen 
beobachten diese Praktiken in fast allen sozialen Schichten. Dabei spielen finanzielle, aber auch 
verschiedene soziale Gesichtspunkte eine Rolle. Als Nebeneffekt dieses Handelns übernehmen diese 
Menschen ganz praktisch Aufgaben der Reduktion des Restmüllaufkommens. So schonen sie 
Ressourcen, indem sie die Flaschen dem Mehrweg- und Recyclingkreislauf zuführen, schützen damit 
die Umwelt und verhindern auch erhöhte Kosten für die Müllentsorgung. Auch die Tatsache, dass 
einige Menschen auf die Einnahmen aus dem Sammeln von Pfandflaschen finanziell angewiesen 
sind, ist sozialpolitisch kritisch, darf aber nicht außer Acht gelassen werden.

Eine Möglichkeit Pfandflaschen auch zukünftig für den Mehrweg- und Recyclingkreislauf zu sichern, 
stellen Pfandringe dar. Festinstallierte Pfandflaschenhalter bieten Passanten die Möglichkeit, Flaschen
dort abzustellen und Pfandsammlern die Möglichkeit, diese sicher und auf wesentlich sauberere und 
würdigere Art und Weise einzusammeln.

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.

______________________________
Benjamin Gürkan
Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion
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